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Vorwort

Ein einziges Wort kann unerschépflicher Quell endloser Debatten sein:
Vermogensteuer.

Ist sie ein unabdingbares Element eines gerechten Steuersystems? Ist sie
eine Strafsteuer fiir Sparer? Ist sie ein Hemmnis fiir erfolgreiches Wirtschaf-
ten?

In Deutschland wurde die Vermdgensteuer bis 1996 erhoben. Seither
konnte man meinen, sie sei Geschichte. Totgesagte leben aber bekanntlich
linger. Schon deshalb legt Udo Di Fabio hier keinen rechtsgeschichtlichen
Riickblick vor, der nur noch fiir Spezialisten interessant wire. In nahezu
taglich neu aufkeimenden Diskussionen wird die Vermdgensteuer zum
scheinbaren Allheilmittel fiir vieles. Sie soll der nie endenden Finanznot
der offentlichen Haushalte abhelfen konnen und zugleich geeignet sein,
eine gerechte Vermogensverteilung herbeizufiihren.

Die Finanznot 6ffentlicher Haushalte scheint bislang in keinem Land der
Welt endgiiltig beseitigt worden zu sein — auch nicht in denjenigen Léndern,
die eine Vermdgensteuer erheben. Andererseits zeigen Beispiele wie Schwe-
den, dass es keiner Vermégensteuer bedarf, um zu einem ausgeglichenen
Haushalt zu gelangen. Und es zeigt sich auch, dass vor allem wirtschaftliche
Prosperitit dazu fithrt, dass einerseits die Einnahmen der 6ffentlichen Haus-
halte steigen und andererseits der Bedarf an staatlichen Sozialleistungen
zuriickgeht, wahrend das allgemeine Wohlstandsniveau steigt.

Wirtschaftliche Prosperitét entsteht dort, wo wirtschaftliche Freiheit Ei-
geninitiative, Innovation und Risikobereitschaft ermdglicht. Regulatorische
Giangelung von Unternehmen, {iberbordende Biirokratie und Technologie-
feindlichkeit konnen die wirtschaftliche Freiheit ebenso gefdhrden wie ein
wachstumsfeindliches Steuersystem. Als hinderlich fiir Unternehmer und
damit wachstumsfeindlich erweisen sich insbesondere Steuern, die die Sub-
stanz von Unternehmen angreifen. Dies gilt umso mehr, je stirker ein Steu-
ersystem das Ergebnis der unternehmerischen Tatigkeit insgesamt belastet.

Vermogensbezogene Steuern konnen ganz unterschiedlich ausgestaltet
sein. In Deutschland kennen wir neben der eigentlichen Vermdgensteuer
auch die Erbschaftsteuer und die Grundsteuer. In anderen Landern gibt es
teils dhnliche, teils starker abweichende Konzepte.
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Vorwort

Zur Eigenart der Vermdgensteuer gehort, dass das blofie Vorhandensein
von Vermogen dazu fiithrt, dass Steuerzahlungen fillig werden. Auf die
Liquiditdt oder Liquidierbarkeit des Vermégens kommt es nicht an. Schon
das Fehlen hinreichender Liquiditt kann die Steuerzahlung zum Problem
machen.

Wird die Vermégensteuer auf Betriebsvermdgen erhoben, muss sie letztlich
auch dann gezahlt werden, wenn der Betrieb sich in einer Verlustphase
befindet. Die Steuer kann in einer solchen Situation eine Unternehmenskrise
hervorrufen oder verschérfen. Vorausschauende Unternehmer, die den Fort-
bestand ihres Unternehmens sichern wollen, werden diese Wirkung in ihre
Kalkulation mit einbeziehen, wenn sie Chancen und Risiken von Investitio-
nen abwigen. So kénnen wirtschaftliche Chancen ungenutzt bleiben, weil sie
mit Risiken einhergehen kénnen, die auch wegen der weiterlaufenden Ver-
mogensbesteuerung als zu grof3 erscheinen. Aufs Ganze gesehen kann sich
dieser Mechanismus jedenfalls langfristig auf die gesamte Volkswirtschaft
und damit auf den Wohlstand aller hemmend auswirken. Familienunterneh-
men, die bereits unter einer hohen Gewinnsteuerbelastung und dem Damo-
klesschwert der Erbschaftsteuer leiden, droht eine Dreifachbelastung, die in
der Summe konfiskatorische Wirkung entfalten kann.

Und die Vermdégensverteilung? Fraglich ist ja bereits, ob sich die hem-
mende volkswirtschaftliche Wirkung der Vermogensteuer und die daraus
resultierende Dampfung der Wohlstandsentwicklung tiberhaupt durch ein
Mehr an Vermdgensgleichheit — wenn es denn eintrdte — rechtfertigen
liefSen. Aber auch der damit unterstellte Zusammenhang zwischen der Er-
hebung einer Vermogensteuer und einer letztlich nicht klar zu definieren-
den Zielgrofie fiir die Vermogensverteilung ist fraglich, wie ein Blick nach
Norwegen zeigt.

Dennoch findet sich im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
die Ermiachtigung an den Gesetzgeber, eine Vermdgensteuer zu regeln. Der
ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts Udo Di Fabio analysiert
die verfassungsrechtlichen Vorgaben der Vermdgensteuer, wie sie sich aus
dem Grundgesetz und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsverfas-
sungsgerichts ergeben. Denn die nicht enden wollende Diskussion kreist
immer wieder neu um die Frage, unter welchen Voraussetzungen die nie
abgeschaffte, aber seit 1997 aus verfassungsrechtlichen Griinden nicht mehr
erhobene Vermdégensteuer wieder erhoben werden kénnte.

Prof. Rainer Kirchdoérfer Vorstand der Stiftung Familienunternehmen
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats
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Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

1. Die Finanzverfassung des Grundgesetzes kennt die Vermdgensteuer und
die einmalige Vermogensabgabe. Eine einmalige Vermodgensabgabe ist
nur als existenzielle NotmafSnahme gerechtfertigt. Unter den gegenwirtig
erkennbaren Bedingungen wire sie verfassungswidrig. Die Vermdogens-
abgabe nach dem Muster des Lastenausgleichs ist nur gerechtfertigt, um
einen atypischen, die Grundlagen eines Gemeinwesens tief erschiittern-
den, besonderen Finanzierungsbedarf zu decken. Es geht um eine Not-
lage, die im politischen, sozialen und Skonomischen System finanziell
nicht zu bewiltigen ist, ohne ansonsten wiederum schwerwiegende oder
sogar katastrophale Folgewirkungen in anderen gesellschaftlichen Berei-
chen auszuldsen. Die einmalige Vermdgensabgabe setzt insofern nicht
nur einen atypischen besonderen Finanzbedarf voraus, sondern dariiber
hinaus und wesentlich eine existenzbedrohende finanzielle Notlage des
Staates, in der weder eine Steigerung der Einnahmen aus den {brigen
laufenden Steuern noch eine Ausweitung der Kreditaufnahme oder eine
entsprechende Ausgabenkiirzung moglich ist. Fiir eine solche Lage fehlt
es an jeglichen Anhaltspunkten.

2. Eine laufende Vermdogensteuer, die sukzessive die Substanz des Eigen-
tums entzieht, ist verfassungswidrig. Allerdings kann eine Sollertragsteu-
er auf das Vermdgen verfassungsgemafd sein, wenn bestimmte Vorausset-
zungen erfiillt sind:

- Unter Beachtung der Grundsdtze einer leistungs- und gleichheitsge-
rechten Besteuerung muss grundsitzlich jedes Vermdgen gleichmafSig
herangezogen werden, und zwar nach seinem aktuellen Marktwert.
Die Bewertung ist sachverstindig periodisch aktualisiert vorzuneh-
men.

- Die Leistungsfahigkeit des Steuerschuldners ergibt sich nicht bereits
aus der Feststellung eines bestimmten Vermdgens, sondern aus der
funktionellen und personlichen Zuordnung des Vermdgens mit seiner
Ertragsbasis.

- Vermdgen in privater Nutzung ohne objektive oder im subjektiv fest-
gelegten Nutzungszweck verankerte Ertragsfahigkeit darf nicht mit
einer Sollertragsteuer belegt werden, weil sie dann in eine unerlaub-
te Substanzsteuer umschldgt. Personell zugeordnetes Vermdgen ohne

11
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Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Ertragsfahigkeit oder ohne subjektiv disponierten Ertragszweck darf
deshalb auch keiner Sollertragsteuer unterworfen werden.

- Der besteuernde Staat hat Folgewirkungen der Steuererhebung auf
grundrechtliche Freiheiten zu beriicksichtigen, auch wenn er keine
auflerfiskalischen Lenkungsziele verfolgt, jedoch die Beschrankung
grundrechtlicher Freirdume von Gewicht ist.

- Eine Sollertragsteuer bei ertragsfdhigem Vermdgen muss die kumula-
tiven Belastungswirkungen bei Hinzutreten einer zusitzlichen Steuer
auf das bereits bestehende Abgabesystem realitdtsgerecht beriicksichti-
gen. Die Vermdgensteuer auf Betriebsvermdgen oder auf gewerblich
genutzte Immobilien muss mit einer Besteuerung von Einkiinften oder
auch mit Realsteuerlasten abgestimmt werden, damit keine unverhalt-
nismafligen, gegen den Grundsatz der leistungsgerechten Besteuerung
verstofienden Wirkungen eintreten.

3. Die Verschonung oder Sonderbehandlung von Produktivvermégen
oder sozial oder 6kologisch niitzlich ausgerichteten Vermdgen bedarf
stets einer besonderen Rechtfertigung. Sie wird vom Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) streng gleichheitsrechtlich gepriift. Durch die gleich-
heitsrechtlichen Bindungen wird es bei einer Wiederbelebung der Ver-
mogensteuer auferordentlich schwierig werden, in einer rechtssicheren
Weise wirtschaftspolitisch unerwiinschte und die Wettbewerbsfahigkeit
der deutschen Wirtschaft insgesamt schiadigende Auswirkungen auf die
Leistungsfahigkeit mittelstandischer Unternehmen zu verhindern.

4. Auf der Grundlage der hier vorgelegten verfassungsrechtlichen Analyse
ist zu empfehlen, entweder von der Wiederaufnahme der Vermégensbe-
steuerung abzusehen oder aber die Vermdgensteuer mit dem Einkom-
mensteuersystem und der Realbesteuerung so zu harmonisieren, dass
die Gesamtsteuerbelastung nicht substanziell erhéht wird. Denn nur
so konnen erhebliche negative Effekte auf die wiinschenswerte private
Vermogensbildung, auf gewerbliche und berufliche Freiheitsentfaltung
sowie auf Kapitalbildung und Investitionen in Deutschland verhindert
werden.

12
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A. Einleitung

I Vermégensteuer im ideologischen Kraftfeld

Die Vermégensteuer ist ein heifles Eisen des politischen Betriebes, entziind-
barer Stoff fiir Wahlkdmpfe und Schachfigur auf dem Brett von Koalitions-
verhandlungen. Fiir die einen sind Abgaben auf Vermdgen der Inbegriff
sozialer Gerechtigkeit. Wenn der Staat grofle Vermdgen steuerlich heran-
zieht, macht er danach nicht nur ihre Gemeinwohlbindung deutlich, son-
dern er soll Vermdgen auch abschmelzen, damit Ungleichgewichte in der
Gesellschaft gemildert werden. Fiir die anderen ist die Vermdgensteuer ein
marktfeindlicher Angriff auf die Substanz des Eigentums, ein inkohdrenter
Systemwechsel in einem auf die Besteuerung von Einkommen ausgerichte-
ten Steuerrecht.

Die Hitze im politischen Meinungsstreit entsteht aus einer auch mitun-
ter ideologisch impréignierten Lagerbildung: linke Kapitalismuskritik und
sozialstaatlich motivierte Umverteilungspolitik auf der einen Seite sowie
liberale Marktfreundlichkeit mit einem positiven Verstandnis der institutio-
nellen Bedeutung des Privateigentums auf der anderen Seite. Nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges
schien diese Kontroverse mit ihren tieferen ideengeschichtlichen Wurzeln
zundchst ein Ende gefunden zu haben. Aber sie ist heute wieder virulent.
Auf der einen Seite der ideellen Pragungen stehen wirtschaftsliberale Theo-
retiker wie John Locke, Adam Smith, David Ricardo oder John Stuart
Mill, auf der anderen Seite sind es Jean-Jacques Rousseau, Pierre-Joseph
Proudhon, Karl Marx oder Karl Polanyi. Das Verfassungsrecht ist hier
nicht der Schiedsrichter. Doch das Grundgesetz und die Europiischen
Vertrdge tragen mit ihrem auf Selbstentfaltung gerichteten Menschenbild
und ihrem Staats- und Gesellschaftsverstindnis dazu bei, das Eigentum
in seiner Bedeutung als rechtssichere Existenzgrundlage in personaler Ver-
fiigungsbefugnis angemessen zu verstehen und deshalb dem besteuernden
Staat Leitplanken zu setzen, ohne die Rolle des Gesetzgebers bei der Ge-
wihrleistung sozialer Gerechtigkeit gering zu schitzen.

13
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A. Einleitung

II. Untersuchungsgegenstand und Aktualitit des Themas
1. Ziel der Untersuchung

Die Studie soll die verfassungsrechtliche Zuldssigkeit von Vermogensteuer
und -abgabe mithilfe einer genealogischen Betrachtung untersuchen und
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Kontext heutiger
Wertentscheidungen hinterfragen — auch in Anbetracht der Erfahrungen
der Corona-Krise oder der Herausforderungen zur Begrenzung globaler
Erwarmung. Ziel ist es, verfassungsrechtliche Argumente fiir und gegen die
Zulassigkeit von Vermogensteuer und -abgabe dogmatisch zu priifen. Die
Studie soll zum einen einen Beitrag fiir Diskussionen um die Vermdgen-
steuer in den kommenden Jahren bilden und zum anderen - gerade auch
im Hinblick auf eine einmalige Vermdgensabgabe — die konkret durch die
Corona-Pandemie verursachten Umsténde analysieren.

2. Aktuelle Lage

Mit Beschluss des Zweiten Senats vom 22. Juni 1995! wurden Teile des da-
mals geltenden Vermogensteuergesetzes fiir verfassungswidrig erklart und
dem Bundesgesetzgeber ein Neuregelungsauftrag erteilt. Diesem Neurege-
lungsauftrag hat der Gesetzgeber nicht entsprochen, sodass die Vermdégen-
steuer seit dem 1. Januar 1997 nicht mehr erhoben wird.2 Daran hat sich
bis dato nichts gedndert. Doch die Vorschlige zur Wiedereinfiihrung der
Verméogensteuer sind nie verstummt und werden sogar wieder lauter. So ist
im Wahlprogramm der Griinen fiir die Bundestagswahl 2021 zu lesen:

»Die Einfiihrung einer neuen Vermdgensteuer fiir die Lander ist unser
bevorzugtes Instrument.

1 BVerfGE 93, 121 ff.

2 Nikolaus Vieten, Die verfassungsrechtliche Zuldssigkeit der Wiedereinfithrung einer
Vermogensteuer, 2005, S. 2.

3 Bundestagswahlprogramm 2021 BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, S. 92, https://cms.grue
ne.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-2021_ba
rrierefrei.pdf, zuletzt abgerufen am 29.09.2023.

14
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III. Verfassungsrechtliche Fragestellungen

Im Zukunftsprogramm der SPD heif3t es:

SWir wollen die Vermégensteuer wieder in Kraft setzen, auch um die Fi-
nanzkraft der Lander fiir wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Wer
sehr viel Vermdgen hat, muss einen groferen Beitrag zur Finanzierung
unseres Gemeinwesens leisten.

Die Linkspartei fordert zur Bundestagswahl 2021:

>=Unser Grundgesetz sieht die Moglichkeit einer Vermégensteuer vor, wir
wollen diese wieder erheben und Multimilliondre und Milliarddre mit
einem progressiven Steuertarif von bis zu fiinf Prozent in die Finanzie-
rung einer gerechten Gesellschaft einbeziehen.*

Vor allem die Ungleichverteilung von Vermdgen und eine gegensteuernde
Umverteilungswirkung, aber auch ein erwartetes hohes Aufkommen von
etwa 20 Mrd. Euro pro Jahr werden als Griinde angefiihrt.6

II1. Verfassungsrechtliche Fragestellungen

Bereits in den 90er Jahren war die Bewertung von Vermdogensteuer und
Vermégensabgabe verfassungsrechtlich umstritten. Der Neuregelungsauf-
trag des Bundesverfassungsgerichts fiel in eine Zeit der wirtschaftlichen
Liberalisierung und eines politischen Bestrebens, die Leistungs- und Wett-
bewerbsfahigkeit der deutschen Wirtschaft zu steigern, sodass von neuen
Belastungen der Wirtschaft abgesehen werden sollte - ein Grund, warum
die Vermoégensteuer jahrzehntelang in der Versenkung verschwand. Aktuell
ist eine Mentalitatsverschiebung zu beobachten, das gilt auch fiir die ver-
fassungsrechtliche Beurteilung von Steuern. Zwar ist die Bedeutung von
Art. 14 GG (Eigentumsschutz) und der anderer Grundrechte im Hinblick
auf Steuern heute stirker im Spiel, aber noch weit davon entfernt, klar dog-
matisch anerkannt zu sein. Wer immer noch Art.14 GG vom Steuerrecht

4 Das Zukunftsprogramm der SPD, 2021, Kapitel: Wie wir unsere Politik finanzieren,
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftspro
gramm.pdf, zuletzt abgerufen am 29.09.2023.

5 Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 der Partei DIE LINKE, S. 11, https://www.die
-linke.de/fileadmin/download/wahlen2021/Wahlprogramm/DIE_LINKE_Wahlprogra
mm_zur_Bundestagswahl_2021.pdf, zuletzt abgerufen am 29.09.2023.

6 Stefan Bach/Andreas Thiemann, Hohes Aufkommenspotenzial bei Wiedererhebung
der Vermogensteuer, DIW 2016, 79 ff.
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A. Einleitung

sozusagen fernhalten will, wird immerhin Eingriffe in die Substanz anders
als Eingriffe in Vermogenszuwichse als problematisch ansehen. Die Studie
wird insofern auf Fragen der Steuergerechtigkeit und dabei auf die gesell-
schaftliche Bedeutung des Eigentums eingehen. Zu den aktuell offenen
Rechtsfragen gehort gerade nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie
und im Blick auf die 6kologische Transformation in Zeiten des Klima-
schutzes die Zuldssigkeit einer einmaligen Vermdgensabgabe im Sinne der
Lastenausgleichsabgabe nach Art.106 Abs.1 Nr.5 GG, die ,in historischen
Sondersituationen®” erhoben werden darf, wobei offen ist, ob das einmalig
fiir die Nachkriegssituation war oder aber auch kiinftige Herausforderun-
gen betrifft. Kann eine solche einmalige Abgabe in der Erhebung zeitlich
gestreckt werden und sich so der Gestalt einer dauerhaften Vermégensabga-
be anverwandeln?

Ist eine Vermdgensteuer schon deshalb verfassungsrechtlich erlaubt, weil
Art.106 Abs.2 Nr.1 GG sie erwahnt, weil sie den Ertrag den Landern zu-
weist? Und wenn eine Vermégensteuer dem Grunde nach erlaubt ist, wel-
chen verfassungsrechtlichen Bindungen unterliegt sie? Was darf als Vermo-
gen herangezogen werden? Ist das Vermégen iiberhaupt ein tauglicher
Steuergegenstand? Auf welche Ausgestaltungsaufgabe trifft der Gesetzgeber,
wenn er Unternehmenseigentum und Familienbetriebe heranzieht: Gilt
es, die steuerliche und sozialrechtliche Vorbelastung und instrumentelle
Grundlage der Gemeinwohlfunktion des Eigentums nach Art. 14 Abs. 2 GG
zu achten? Wie kann eine Vermdgensteuer ausgestaltet sein, welche Losung
wire naher an verfassungsrechtlichen Vorgaben: nur eine Sollertragsteuer
oder womdglich eine gezielt Vermdgensungleichheit abschmelzende Sub-
stanzbesteuerung?

In die Studie soll auch der 6konomische Grundgedanke der intertempo-
ralen Betrachtung einflieflen: Vermdgensteuer und -abgabe belasten den
vergangenen Konsumverzicht, der geiibt wurde, um kiinftige Handlungs-
freiheit zu erlangen. Die klassische Tugend des Sparens ist verblasst. Die
Sparer als ,,Spatkonsumenten® fithlen sich bestraft durch das Zusammen-
wirken von Negativzinspolitik und Inflation. Die noch stirker ausfallende
Vermogensinflation etwa bei Wertpapieren und Grundeigentum fithrt zu
buchhalterischem Reichtum, dem nicht unbedingt ein gleich bemessener
Zuwachs an Wohlstand entsprechen muss. Die Studie soll auch die Ver-

7 Christian Seiler, in: Diirig/Herzog/Scholz, Grundgesetz Kommentar, Werkstand: 101.
EL Mai 2023, Art. 106, Rn. 115.
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III. Verfassungsrechtliche Fragestellungen

wandtschaft von Kapitalertragsteuern und Vermogensteuern im Blick ha-
ben, was den synthetischen Einkommensbegriff in Frage stellt.
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B. Die Entwicklung der Vermdgensteuer in Deutschland

I Die Zeit vor Geltung des Grundgesetzes

Vom 1. April 1895 an wurde in Preuflen auf der Grundlage des preuflischen
Erginzungssteuergesetzes von 1893 Vermogensteuer erhoben.® Das Gesetz
verstand sich als Ergdnzung zur 1891 eingefithrten Einkommensteuer.” § 4
des Ergénzungssteuergesetzes unterwarf als steuerbares Vermogen das ge-
samte bewegliche und unbewegliche Vermdgen nach Abzug der Schulden
(Nettoprinzip) der Vermdgensteuer. Der Steuersatz war mit 0,05 Prozent al-
lerdings sehr moderat, man muss jedoch beriicksichtigen, dass der Spitzen-
steuersatz der Einkommensteuer bei nur 4 Prozent lag und eine Kapitalver-
zinsung von ebenfalls 4 Prozent zu Grunde gelegt werden konnte. Es wurde
nur eine maximale steuerliche Belastung von 5,25 Prozent des Ertrages
erwartet, sodass eine Substanzbesteuerung im Ergebnis nicht stattfand.!®
Schon wiahrend der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als Ergénzungssteuer
war die Vermogensteuer sperrig, zumal der Steuergegenstand arm an Kon-
turen und sehr ausdeutungsfihig war. In seiner ,Geschichte der Vermdgen-
steuer” beklagte Bruno Moll, dass man ,in den modernen Lehrbiichern
der Finanzwissenschaft® vergeblich nach einer Definition des Begriffs der
Vermogensteuer suche.!!

1913 erfolgte mit dem Wehrbeitrag und dann im Verlauf des Krieges
1918 mit der Kriegsabgabe eine erweiternde Aufficherung der Vermdogen-
steuer. In der Weimarer Republik wurde zundchst von Reichsfinanzminis-
ter Matthias Erzberger 1919 versucht, durch das ,Reichsnotopfer? — eine
massive, aber nur einmalig zu leistende Vermogensteuer — die fiskalische

8 Die Vermogensteuer ist weitaus élteren Ursprungs, war im Mittelalter, wie im Feudal-
system nicht anders zu erwarten, an Grund und Boden gekniipft, siehe Bruno Moll,
Zur Geschichte der Vermdgensteuern, 1911, S. 36.

9 Frank-Michael Schwarz, Wiedereinfithrung der Vermégensteuer. Verfassungsrechtli-
che Bindungen fiir den Gesetzgeber, Relevanz und Gestaltungsspielraume fiir Famili-
enunternehmen, 2017, S. 38.

10 Joachim Wieland, Rechtliche Rahmenbedingungen fiir eine Wiedereinfithrung der
Vermogensteuer, 2003, S. 9.

11 Bruno Moll, Zur Geschichte der Vermdgensteuern, 1911, S. 1.

12 Gesetz tiber das Reichsnotopfer, RGBI. I, 1919 Nr. 252, S. 2189.
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Krise des Reiches zu lindern. Ab 5.000 Mark betrug sie 10 Prozent und
steigerte sich mit zunehmendem Vermdgen, sodass ab 7 Mio. Mark darauf
65 Prozent Steuern gezahlt werden sollten. Die Wirkung verpuftte durch
Kapitalflucht, durch massive Schwierigkeiten der Eintreibung'® und durch
die sich rasch beschleunigende Inflation. Mit dem Vermdgensteuergesetz
vom 8. April 1922 griff deshalb der Fiskus mit einer Reichssteuer neben
der Einkommensteuer'* auf diejenigen Vermogenswerte zu, die nicht von
der galoppierenden Inflation betroffen waren: auf Immobilien, Edelmetal-
le, Perlen, Edelsteine, Schmuck und Kunstsammlungen. Mit einem relativ
niedrigen Steuersatz von einem Prozent und niedrigen Schitzwerten des
Vermdégens (unter Marktwert)® blieb die Abgabe bestindig im Steuersystem
erhalten, fiel im Ertrag aber vergleichsweise schwach aus.

II. Soforthilfe und Lastenausgleich seit 1949

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Vermdgensabgaben zur Finanzierung
des Lastenausgleichs erhoben. Schon mit dem Soforthilfegesetz (SHG), das
am 18. August 1949 in Kraft trat, wurde eine allgemeine Soforthilfeabgabe,
eine Art Vermdgensabgabe, von 2 Prozent auf Grundvermdgen eingefiihrt.
Zusammen mit dhnlichen Abgaben wurde bereits vor Inkrafttreten des Las-
tenausgleichsgesetzes ein fiir damalige Verhiltnisse sehr hoher Betrag von
6,4 Mrd. D-Mark im Aufkommen erzielt, der die Ausgaben deckte.'® Mit
dem Gesetz tiber den Lastenausgleich (LAG), das zum 1. September 1952
in Kraft trat, wurden Lastenausgleichsabgaben erhoben: eine Vermdgens-,
die Hypothekengewinn- und die Kreditgewinnabgabe. Mit ihnen wurde
bei steigenden Anteilen aus dem allgemeinen Staatshaushalt immerhin

13 Siehe insoweit auch bereits das Gesetz betreffend die beschleunigte Veranlagung
und Erhebung des Reichsnotopfers vom 22. Dezember 1920, RGBI. I, 1920 Nr. 7891,
S.2114.

14 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 2. Aufl. 2003, S. 915.

15 Noch in den neunziger Jahren wurden fiir Immobilien Einheitswerte von 1964 zu
Grunde gelegt, die teilweise nur noch 10 % des Marktwertes ausmachten.

16 Henning Bartels, Uberblick iiber den Lastenausgleich. Beitrag auf der Konferenz
»Kriegsfolgenarchivgut® in Bayreuth, 14.10.2019, https://www.bundesarchiv.de/DE/
Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-pl-bartels.html, zuletzt
abgerufen am 17.1.2022.
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noch ein Drittel der gesamten Ausgaben finanziert (53 Mrd. D-Mark von
145 Mrd. D-Mark).!”

Die Hohe dieser Abgabe wurde nach der Hoéhe des Vermogens mit
Stand vom 2I. Juni 1948 berechnet, also einen Tag nach Einfithrung der
D-Mark in den drei westlichen Besatzungszonen. Die Abgabe belief sich auf
50 Prozent des berechneten Vermdgenswertes, konnte aber in bis zu 120
vierteljahrlichen Raten, also verteilt auf 30 Jahre, in den Ausgleichsfonds
eingezahlt werden. Durch die Verteilung auf viele Jahre betrug die Belas-
tung per anno nur 1,67 Prozent, sodass sie in der Zeit hoher Wachstums-
und Wertsteigerungsraten wiederum regelméflig aus den Ertragen des be-
troffenen Vermdégens geleistet werden konnte, ohne die Vermégenssubstanz
zu gefahrden.

Mit dem Vermogensteuergesetz vom 16. Januar 1952 wurde daneben eine
reguldre Vermogensteuer, wie sie gesetzlich 1925 und 1934 ausgebildet wor-
den war, fortgeschrieben und dann mit dem Vermogensteuergesetz vom
17. April 19748 neu verabschiedet.

III. Vermégensteuerbeschluss vom 22. Juni 1995
1. Gegenstand und Aktualitat

§10 Nr.1 des Vermogensteuergesetz vom 17. April 1974 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. November 1990, zuletzt gedndert durch Ge-
setz vom 14. September 1994, war Gegenstand einer Richtervorlage des
Finanzgerichts Rheinland-Pfalz nach Art. 100 GG. Das Bundesverfassungs-
gericht (Zweiter Senat) hat dariiber mit seinem Vermogensteuerbeschluss
vom 22. Juni 1995 wegweisend entschieden. Im Kern ging es um eine
gleichheitsrechtliche Frage. Der verfassungsrechtliche Mafistab war Art. 3
Abs.1 GG. Das Vorlagegericht war davon iiberzeugt, dass §10 Nr.1 des
Verméogensteuergesetzes (VStG) verfassungswidrig sei, soweit der dort vor-
gesehene Steuersatz einheitlich sowohl auf Grundvermdgen anzuwenden
sei, das mit einem die Marktverhéltnisse nicht widerspiegelnden Einheits-
wert in die vermdgensteuerliche Bemessungsgrundlage eingehe, wihrend

17 Henning Bartels, Uberblick iiber den Lastenausgleich. Beitrag auf der Konferenz
»Kriegsfolgenarchivgut® in Bayreuth, 14.10.2019, https://www.bundesarchiv.de/DE/
Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-pl-bartels.html, zuletzt
abgerufen am 17.1.2022.

18 BGBI.IS. 949.
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das sonstige Vermdgen mit seinem gemeinen Wert beriicksichtigt werde.
Die Einheitswerte des Grundvermdégens seien erheblich unterbewertet, weil
diese Werte seit 1964 nicht mehr an die realen Wertsteigerungen angepasst
worden seien.

Das Bundesverfassungsgericht folgt dieser Argumentation, insofern das
Bewertungsrecht der vermogensteuerlichen Bemessungsgrundlage in mehr-
facher Hinsicht unterschiedliche Bewertungsmaf3stdbe zugrunde legte. Der
Gleichheitssatz verlange fiir das Steuerrecht, dass die Steuerpflichtigen
durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsdchlich gleichmiaflig belastet
werden. Das danach — unbeschadet verfassungsrechtlich zuldssiger Diffe-
renzierungen — gebotene Gleichmaf3 verwirkliche sich in dem Belastungser-
folg, den die Anwendung der Steuergesetze beim einzelnen Steuerpflichti-
gen erreiche.”

2. Ertrag und Substanz: Was schiitzt die Eigentumsgarantie?

Fiir das Verstdndnis der Vermdgensteuer entscheidend sind folgende Ar-
gumentationsschritte: Zunéchst weist das Gericht die immer wieder gedu-
erte pauschale Vorstellung, der Staat diirfe den Ertrag wirtschaftlicher
Leistung, aber nicht die Eigentumssubstanz besteuern, dem Grunde nach
zuriick:

»Auch der ruhende Bestand des Vermdgens kann Ankniipfungspunkt fiir
eine Steuerbelastung sein, wie dies insbesondere bei der Vermdgensteuer
und den Realsteuern der Fall ist (vgl. BVerfGE 13, 331 [348]; 43, 1 [7]).
Sie werden vom Grundgesetz bei Regelung der Ertragshoheit (Art. 106
Abs.2 Nr.1 und Abs. 6 GG) in ihrer historisch gewachsenen Bedeutung
aufgenommen und als zuldssige Form des Steuerzugriffs anerkannt (vgl.
BVerfGE 7, 244 [252]; 14, 76 [91]; 16, 306 [317])<20

Alles andere miisste die Ertragsverteilungsnorm des Art.106 Abs.2
Nr.1 GG zum verfassungswidrigen Verfassungsrecht erklaren — ein Gedan-
ke, dem der Senat nicht nahetritt. Unmittelbar daran angeschlossen folgt
jedoch eine eigentumsdogmatisch wichtige Betrachtung, wonach in jedem
Fall die Privatniitzigkeit des Erworbenen und die Verfiigungsbefugnis tiber

geschaffene vermogenswerte Rechtspositionen ,jedenfalls im Kern erhalten
bleiben®:

19 BVerfGE 93,121 (134 ).
20 BVerfGE 93,121 (134f)).
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»Die Gesamtbelastung durch eine Besteuerung des Vermdgenserwerbs,
des Vermogensbestandes und der Vermégensverwendung ist vom Ge-
setzgeber so aufeinander abzustimmen, dafl das Belastungsgleichmaf3
gewahrt und eine iiberméaflige Last vermieden wird. Dabei ist zu beach-
ten, dafl auch der Steuergesetzgeber nicht beliebig auf Privatvermdogen
zugreifen darf, der Berechtigte vielmehr von Verfassungs wegen einen
Anspruch darauf hat, dafy ihm die Privatniitzigkeit des Erworbenen und
die Verfligungsbefugnis iiber geschaffene vermogenswerte Rechtspositio-
nen jedenfalls im Kern erhalten bleiben (vgl. BVerfGE 87, 153 [169]).%!

Damit ist das allgemein fiir Grundrechtseingriffe geltende Ubermafiver-
bot gemeint, das aber im Eigentumsbereich auf das Verbot einer entschi-
digungslosen Enteignung trifft. Jede Verhaltnismafligkeitserwagung setzt
allerdings auch legitime Zwecke auf der Seite der Begriindung eines Grund-
rechtseingriffs voraus und hier ldsst es der Senat ausdriicklich offen, ob
tiberhaupt und wenn ja inwieweit die Vermogensteuer ,unter anderen
steuerrechtlichen Rahmenbedingungen® auch als ,Instrument der Umver-
teilung® eingesetzt werden konnte.??

Damit ist zum einen gesagt, dass unter dem gegenwirtigen, kumulativ
wirkenden Steuerrecht eine solche Verteilungszwecksetzung verfassungs-
widrig ist und méglicherweise auch unter anderen steuerrechtlichen Rah-
menbedingungen verfassungswidrig sein konnte, weil Umverteilung hier ja
letztlich die entschiddigungslose Entziehung von Eigentumssubstanz meint.
Dabei hebt der Senat hervor, dass der Steuerertrag der bis zur Entscheidung
des Gerichts erhobenen Vermdgensteuer gerade auf der einen Seite durch
die Belastung des Unternehmensvermogens erzielt wurde. Auf der anderen
Seite waren die Einheitswerte von Grundstiicken nicht realistisch angelegt
und insofern war dort eine gleichsam flachendeckende, eine systematische
Verschonung zu registrieren, wiahrend das Unternehmenseigentum mehr-
fach fiskalisch herangezogen wurde, ohne dass die Bewahrung der gebo-
tenen Privatniitzigkeit vom Gesetzgeber im Gesamtzusammenhang iiber-
priift worden sei. Aber das ist die Gleichheitsdimension der Frage, wihrend
der freiheitsrechtliche Gehalt auf einer anderen Bithne spielt, nicht auf
der von Art.3 Abs.1 GG, sondern auf der von Art.14 GG. Gewiss gilt:
Der Senat hitte es mit der Feststellung des Gleichheitsverstof3es bewenden
lassen konnen. Indes wire eine Verfassungsrechtsprechung, die den Gesetz-
geber bei einer Neugestaltung sehenden Auges moglicherweise in einen

21 BVerfGE 93, 121 (135).
22 BVerfGE 93,121 (135).
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weiteren Verfassungsverstof$ laufen ldsst, keine weitsichtige Auslegung des
Grundgesetzes, die dem Karlsruher Gericht aber abverlangt ist.

3. Kritik am Vermdogensteuerbeschluss

Die Kritik an der Vermdgensteuer-Entscheidung vom 22. Juni 1995 wen-
det sich nicht nur gegen das angeblich unerlaubte obiter dictum des Se-
nats zum Halbteilungsgrundsatz, sondern folgt auch in einem anderen
Punkt den Argumenten des damals dissentierenden Richters Ernst-Wolf-
gang Bockenforde. Anders als der Senat halt Bockenforde mit seiner
Mindermeinung eine laufende Besteuerung der Vermdogenssubstanz fiir
verfassungsrechtlich erlaubt, wihrend der Senat das nur fiir die einmalige
Vermogensabgabe in auflergewdhnlichen Notlagen fiir verfassungsrechtlich
moglich ansieht. Bockenforde hélt an dem traditionellen Dogma fest, dass
alle Steuerpflichten immer nur Geldleistungspflichten seien, auch wenn
sie an Eigentumspositionen notwendig ankniipfen, diese im Wert mindern
oder sogar in der Substanz etwa durch Verduflerungszwang faktisch entzie-
hen. Nur in diesem auflersten Fall bei Steuern, die erdrosselnd wirken,
konnte nach dieser Ansicht das Eigentumsgrundrecht als Priifungsmaf3stab
tiberhaupt in Betracht kommen. Es mag dahinstehen, ob das bereits eine
dem Eigentumsgrundrecht die Substanz nehmende Auffassung ist, jeden-
falls folgt sie keiner grundrechtsfreundlichen Auslegungsmaxime, wie dies
sonst regelmaflig vorkommt.

Es ist bereits unzutreffend, wenn Bockenforde darauf hinweist, dass ein
Prozent Steuer auf das Vermdgen nicht ernsthaft die Freiheit einschrén-
ke.?3 Er tbersieht dabei, dass die jahrliche Erhebung auf eine Vermdgens-
substanz in der Summe die Substanz sukzessive abschmelzen ldsst, wenn
sie nicht aus Ertrdgen (gegen)finanziert werden kann. Es wird auch iiber-
sehen, dass gebundenes Vermdgen, sei es in Immobilien oder sei es im
Betriebsvermdgen, einen hohen Marktwert bei geringer Rendite und Liqui-
ditat haben kann, sodass auch ein Prozent auf einen sehr werthaltigen
Vermogensstamm zu einer erheblichen Belastung fiir die Fortfithrung eines

23 ,Diese Grenze, die fiir eine Vermdgensteuer nur im Wege der Gesamtbetrachtung,
auch unter Beriicksichtigung sonstiger Einkunftsquellen und deren steuerlicher
Belastung, ermittelt werden kann, ist bei einem Vermdgensteuersatz von 1 v.H.,
wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, bei durchschnittlichen Verhiltnis-
sen in der Regel nicht tiberschritten.; Ernst-Wolfgang Bockenforde, Sondervotum,
BVerfGE 93, 121 (154).

24

hittps://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54. - EE—



https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

III. Vermégensteuerbeschluss vom 22. Juni 1995

Unternehmens fithren kann. Diese Kluft zwischen Wert und Ertragsfahig-
keit vermag Zwinge auszulGsen, das Eigentum zumindest teilweise zu ver-
werten, um einer ,bloflen® Geldleistungspflicht zu geniigen, die fiir den
Gewihrleistungsgehalt des Eigentums angeblich irrelevant sein soll.

4. Riickkehr zur Erdrosselungsmetapher?

Es ist erstaunlich, wie lange sich die lingst antiquiert wirkende Erdrosse-
lungsmetapher bis in die jiingste Rechtsprechung halten konnte,?* obwohl
sie der ausdriicklich bekriftigten, grundrechtsdogmatisch wesentlich besser
begriindeten und grundrechtsfreundlicheren Linie des Zweiten Senats des
Bundesverfassungsgerichts widerspricht. Denn auch bei Verabschiedung
des schematisch verstandenen Halbteilungsgrundsatzes heifit es dort im
Beschluss des Zweiten Senats vom 18. Januar 2006:

»Der Eigentumsgarantie (Art.14 Abs.1 GG) kommt im Gesamtgefiige
der Grundrechte die Aufgabe zu, dem Triger des Grundrechts einen
Freiheitsraum im vermogensrechtlichen Bereich zu sichern und ihm
damit eine eigenverantwortliche Gestaltung des Lebens zu ermdglichen
(stRspr; vgl. BVerfGE 24, 367 <389>; 104, 1 <8f> mw.N.). Der Schutz
betrifft grundsétzlich alle vermogenswerten Rechte, die dem Berechtig-
ten von der Rechtsordnung in der Weise zugeordnet sind, dass dieser
die damit verbundenen Befugnisse nach eigenverantwortlicher Entschei-
dung zu seinem privaten Nutzen ausiiben darf (vgl. BVerfGE 112, 93
<107> mw.N.). Damit schiitzt die Eigentumsgarantie nicht nur dingliche
oder sonstige gegeniiber jedermann wirkende Rechtspositionen, sondern
auch schuldrechtliche Anspriiche (vgl. BVerfGE 83, 201 <208> m.w.N.).
Art. 14 Abs.1 GG gewihrleistet das Recht, die geschiitzten vermogens-

24 ,Eine Verschirfung des Priifungsmafistabs aufgrund von Freiheitsrechten ist hier
nicht geboten. Art.14 Abs.1 GG ist durch die Vollverzinsung zulasten der Steu-
erpflichtigen von vornherein nicht betroffen. Die Auferlegung einer Zinszahlungs-
pflicht beeintréchtigt die Vermogensverhéltnisse der Betroffenen nicht so grundle-
gend, dass sie eine erdrosselnde Wirkung entfaltet (vgl. dazu BVerfGE 95, 267 <300>;
96, 375 <397>; stRspr).; BVerfGE 158, 282 (Rn.117). Dabei wird ,souveran“ die
neuere Rechtsprechung des Zweiten Senats vom Ersten Senat nicht zur Kenntnis
genommen, vielleicht auch, weil man meint, dass der andere Senat unzuléssig, d.h.
ohne Anrufung des Plenums von der alten Rechtsprechungslinie abgewichen sei.
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B. Die Entwicklung der Vermdgensteuer in Deutschland

5.

werten Rechte innezuhaben, zu nutzen, zu verwalten und tber sie zu
verfiigen (vgl. BVerfGE 97, 350 <370>; 105, 17 <30>).%

Teleologische Reduktion einer mit Art. 14 GG vereinbaren laufenden
Vermogensteuer

Im Ergebnis hélt das Bundesverfassungsgericht die Erhebung einer laufen-

de

lic

n Vermogensteuer nach wie vor nur als Sollertragsteuer fiir unbedenk-
h. So wird sowohl der Vermdgensteuerbeschluss vom 22. Juni 1995 als

auch der Beschluss des Zweiten Senats vom 18. Januar 2006 gelesen werden
miissen:

~Entsprechend kniipfen die verwendeten Begriffe (Vermdgensstamm,
,Substanz des Vermdégens; Vermogensertrag; ,Sollertrag®) nicht an Begrif-
fe des Einkommen- und Gewerbesteuerrechts an und sind vor dem Hin-
tergrund einer hinzutretenden Vermdgensteuerbelastung zu betrachten:
Da der Vermdgensstamm' steuerlich grundsétzlich unangetastet bleiben
soll, wird die Vermdégensteuer als ,Soll-Ertragsteuer® verstanden (vgl.
BVerfGE 93, 121 <137>), die dadurch in Konkurrenz zu Ertragsteuern wie
der Einkommen- oder Gewerbesteuer tritt. Allein auf dieses Zusammen-
treffen der Vermogensteuer mit den {ibrigen Steuern bezog sich dort der
,Halbteilungsgrundsatz® als Belastungsobergrenze. Die daraus entstehen-
de Belastungswirkung ist nicht ohne weiteres mit der Belastungswirkung
vergleichbar, die durch die Einkommen- und Gewerbesteuer oder allein
durch die Einkommensteuer entsteht. Denn wiahrend eine hinzutretende
Vermogensteuer gerade darauf angelegt ist, die vermdgenswerten Rechts-
positionen, die in ihrer Bemessungsgrundlage zusammengefasst werden,
jahrlich wiederholend und unabhingig vom tatsachlichen Ertrag als Be-
steuerungsobjekt heranzuziehen (;wiederkehrende Steuer; vgl. BVerfGE
93, 121 <137>), zielen Einkommen- und Gewerbe(ertrag)steuer gerade
darauf ab, einen tatsachlichen Hinzuerwerb nur einmal im Jahr seiner
Entstehung steuerlich zu erfassen.?

25 BVerfGE 115,97 (110 £.).
26 BVerfGE 115, 97 (109).
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IV. Praktische Konsequenzen

IV. Praktische Konsequenzen

Das Vermogensteuergesetz des Bundes gilt fort, wird aber nicht mehr an-
gewandt. Das fithrt dazu, dass auf der Grundlage der konkurrierenden
Gesetzgebung die Lander (Art.72 Abs.2, Art.105 Abs.2 S.2 Alt.3 GG)
keine eigenen Vermdgensteuergesetze erlassen diirfen, weil das nur unan-
gewendet bleibende Bundesgesetz insoweit weiterhin eine Sperrwirkung
entfaltet.”” Wiirde allerdings der Bund das Vermdgensteuergesetz autheben,
konnten die Lander mit eigenen Gesetzen Vermdgensteuern erlassen.?® Das
wire verfassungsrechtlich zuldssig, wenngleich rechtspolitisch wenig wiin-
schenswert. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhéltnisse im Bundes-
gebiet rechtfertigt nicht nur, sondern erfordert geradezu eine einheitliche
Regelung und sei es nur eine Sperre. Denn angesichts erheblicher wirt-
schaftlicher Leistungsunterschiede wire eine linderspezifische Vermégen-
steuer ein neuer Pfahl im Fleisch des bundesstaatlichen Gefiiges: Die
weniger wettbewerbsfahigen Linder wiirden wohl kaum davon Gebrauch
machen, aus Furcht vor wirtschaftlicher Abwanderung; die wohlhabenden
dagegen konnten sich mit einer neuen Finanzquelle ausstatten. Am Ende
miisste vermutlich der Bund wieder ausgleichen. Auch das 6ffentliche Ver-
standnis einer gleichheitsgerechten Belastung im Bundesgebiet wiirde ein
weiteres Mal leiden.

27 Zutreffend insoweit Alexander Thiele, Der grundgesetzliche Rahmen fiir die Wieder-
einfithrung einer Vermogensteuer. Kurzgutachten, Hans-Bockler-Stiftung, 2023, S. 22.

28 Gregor Kirchhof, Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Vermdgensteuer, FR 2021,
517 ft.
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C. Steuergerechtigkeit als Verfassungsprinzip

I Allgemeine Steuerrechtfertigung: Die Beziehung rechtlicher und ethischer
Diskurse

Zu den pragenden Prinzipien des Steuerrechts gehoren die Realitatsgerech-
tigkeit, das Leistungsfahigkeitsprinzip und der Grundsatz der Folgerichtig-
keit.?® Ob es daneben noch abstraktere, ,grofiere” Gerechtigkeitsmaf3stabe
gibt, die aus der Rechtsphilosophie, der politischen Philosophie oder auch
aus einer 0konomischen Analyse des Rechts®? herangezogen werden kon-
nen, wird unter Juristen regelméflig bezweifelt. Mitunter werden Gerechtig-
keitsfragen schon deshalb zuriickgewiesen, weil als Rechtfertigung fiir jede
Steuer das fiskalische Einnahmeinteresse in jedem Fall ausreichend sei:
Schliefllich miisste sich ein Gemeinwesen hinreichend finanzieren. Demge-
geniiber wird als allgemeinste Form der Gerechtigkeit der Gleichheitssatz
herangezogen. Danach sind Steuern nur gerechtfertigt, wenn sie gerecht
sind und gerecht sei eine Steuer nur dann, wenn die Gesamtsteuerlast
gerecht auf den Einzelnen verteilt und dabei nach seiner jeweiligen Leis-
tungsfahigkeit differenziert werde.!

Verfassungsrecht ist gewiss nicht mit Ethik zu verwechseln, sodass aus
Grundsitzen einer materialen Rechtsethik nicht uno actu Verfassungsprin-
zipien der Besteuerung, seien es Griinde zur Rechtfertigung von Steuern
oder Griinde zur Begrenzung der Steuerlast deduziert werden konnen.
Wer demnach mit einem rechtswissenschaftlich professionellen Verstindnis
an die Sache herangeht, wird die Grundsdtze der Folgerichtigkeit und
der Besteuerung nach Leistungsfahigkeit womdglich fiir die richterlich ge-
wonnene verbindliche Konkretisierung allgemeiner Gerechtigkeitsmaf3sta-

29 Dazu unten D.

30 Christophe Chamley, Optimal taxation of capital income in general equilibrium
with infinite lives, Econometrica 54 (1986), 607 ff.; Johann K. Brunner, Vermogensbe-
steuerung: die 6konomische Sicht, in: Helmut P. Gaisbauer/Otto Neumaier/Gottfried
Schweiger/Clemens Sedmak (Hrsg.), Erbschaftssteuer im Kontext, 2013, S. 143 ff.

31 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 1, 1. Auflage 1993, S. VIII; ihn zitierend
und mit Hinweis auf ablehnende Stimmen: Walter E. Weisflog, Steuergerechtigkeit in
Grof3britannien, in: Joachim Lang (Hrsg.), Die Steuerrechtsordnung in der Diskussi-
on, Festschrift fiir Klaus Tipke zum 70. Geburtstag, 1995, S. 537 (539 f.).
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C. Steuergerechtigkeit als Verfassungsprinzip

be halten, doch das ohne fassbare Konsequenzen fiir die Dogmatik des
Steuerrechts.

Ethik und Recht sind in der Tat getrennte normative Diskurse, die
anderen Operationsregeln folgen. Doch die Uberakzentuierung der Ver-
schiedenheit wiirde vielleicht doch den sublimen Einfluss ineinander ver-
schrankter normativer Ordnungen unterschétzen.3? Die Verfassungsausle-
gung erfolgt nicht in einem gesellschaftspolitischen Vakuum. Alltagsmoral
und reflektierte Ethik beeinflussen das normative Grundverstindnis eben-
so wie das verfassungsrechtliche Verstandnis der grundrechtlichen Werte-
ordnung. Insbesondere das im Blick auf die Grundrechte gewonnene ver-
fassungsrechtliche Menschenbild ist einerseits auf Konstanz angelegt, das
beweist die Verbindung von Art.1 Abs.1 GG mit Art.79 Abs.3 GG. Doch
andererseits bleibt das Verstdndnis auch der Wiirde des Menschen nicht
unbeeinflusst von neuen gesellschaftlichen Auffassungen und sich entwi-
ckelnden Grundiiberzeugungen. Seit Beginn der Neuzeit hat politische
Philosophie den machtpolitischen Diskurs mit beeinflusst und auch immer
wieder zu einer Debatte iiber materielle Rechtsethik beigetragen. Das galt
auch fiir die Frage der Steuergerechtigkeit.

IL. Klassische Gerechtigkeitsargumente fiir und wider Einkommen- und
Vermaogensteuern

Die Gerechtigkeitsdebatte im neuzeitlichen Staat war in England zur Zeit
eines Adam Smith fortgeschritten. Die Parlamentarisierung des Steuerzu-

32 Zur Verschrankung von personaler Autonomie und sozialen Ordnungen siehe etwa
Fritz Bohle/Stephanie Stadelbacher, Soziale Ordnung durch Selbstorganisation und
Grenzen der Rationalisierung des Handelns - Zur Notwendigkeit und Moglichkeit
einer Erweiterung kognitiver Handlungsorientierungen in der reflexiven Moderne,
in: Fritz Bohle/Werner Schneider (Hrsg.), Subjekt — Handeln - Institution, 2016,
S.3571t; in der soziologischen Systemtheorie wiirde man eine strukturelle Kopp-
lung zwischen zwei Funktionssystemen (hier etwa Recht und Moral/Wissenschaft)
als Verschriankung thematisieren. Siehe dazu Niklas Luhmann, Das Recht der Ge-
sellschaft, 1993, S. 441, der hier betont, dass strukturelle Kopplungen Systeme zu-
gleich trennen und verbinden. Wenn im Rechtssystem der Begriff Gerechtigkeit
gebraucht wird, zum Beispiel als Leistungsgerechtigkeit, so wird die Nahe zu phi-
losophischen oder alltagsweltlichen Gerechtigkeitsdiskursen erzeugt und zugleich
deutlich gemacht, dass es sich gleichwohl um eine rein rechtliche am Gleichheitssatz
orientierte Argumentation handelt, indes im Bewusstsein der Moglichkeit und realen
Existenz eines auflerrechtlichen Gerechtigkeitsdiskurses.

30

hittps://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54. - EE—



https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

IL. Klassische Gerechtigkeitsargumente fiir und wider Einkommen- u. Vermdégensteuern

griffs folgte einer politisch-formellen und pragmatischen Gerechtigkeits-
idee, dass diejenigen iiber Steuern zu entscheiden haben, die sie zahlen.
Evident der Suche nach Gerechtigkeit folgte eine Luxuskonsumbesteue-
rung, weil im Konsum von Luxuswaren sich besondere Leistungsfahigkeit
manifestiere.> Historisch schwieriger durchzusetzen war eine Einkommen-
steuer, in England auch deshalb, weil die Offenbarung der Vermogensver-
hiltnisse, auch des Einkommens, als Ubergriff in die Privatsphire auf
Widerstand stiefs. Dennoch war im 18. und 19. Jahrhundert eine flache Be-
steuerung des Einkommens (z.B. eine 10-prozentige Flat-Tax) grundsatzlich
(im Rahmen des Schedulensystems3*) als gerecht anerkannt.®

Die Gerechtigkeitsmaf3stibe wurden auch in einer Differenzierung nach
der Art und Weise der Einkunftsgewinnung, geprdgt durch das purita-
nische Wertesystem einer Arbeitsgesellschaft, gewonnen. Die Unterschei-
dung zwischen Arbeitseinkommen und ,unearned income® setzte bereits
einen Akzent. So wurden in England im 20. Jahrhundert iiber lange Zeit
(bis 1984) die Einkiinfte aus Kapitalvermogen einem relativ hoheren Steu-
ersatz unterworfen als das Arbeitseinkommen.3¢

Insbesondere bei der mit der Vermdgensbesteuerung systematisch ver-
wandten Erbschaftsteuer gibt es seit langem eine markante Gerechtigkeits-
debatte. Ublicherweise ist es gerade der Umverteilungszweck, der bei der
Erbschaftsteuer als Rechtfertigung herangezogen wird,” aber auch der alte

33 Walter E. Weisflog, Steuergerechtigkeit in GrofSbritannien, in: Joachim Lang (Hrsg.),
Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion, Festschrift fiir Klaus Tipke zum 70. Ge-
burtstag, 1995, S. 537 (542).

34 Als Schedulensystem bezeichnet man eine differenzierte Einkommensbesteuerung,
die Einkiinfte in verschiedene Kategorien einteilt ohne sie gemeinsam (wie die
synthetische Einkommensbesteuerung) unter einem Einkommens- oder Einkiinfte-
begriff zu erfassen, und diese dann eben auch nicht einem gemeinsamen, sondern
je nach Kategorie unterschiedlichen Steuersitzen zu unterwerfen. So wurde die
Abgeltungssteuer als Abkehr von der synthetischen Besteuerung und Hinwendung
zur Schedulenbesteuerung verstanden: Swen O. Bauml/Patrick Gageur, Die geplante
Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkiinfte, FR 2006, 213 ff.

35 Walter E. Weisflog, Steuergerechtigkeit in GrofSbritannien, in: Joachim Lang (Hrsg.),
Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion, Festschrift fiir Klaus Tipke zum 70. Ge-
burtstag, 1995, S.537 (546f.). Zur U.S.-amerikanischen Diskussion siehe auch Jens
Beckert, Unverdientes Vermdgen. Soziologie des Erbrechts, 2004, S. 97f.

36 Walter E. Weisflog, Steuergerechtigkeit in Grof3britannien, in: Joachim Lang (Hrsg.),
Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion, Festschrift fiir Klaus Tipke zum 70. Ge-
burtstag, 1995, S. 537 (547).

37 Georg Crezelius, Erbschaftssteuerrecht und Erbschaftssteuerpolitik, in: Joachim Lang
(Hrsg.), Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion, Festschrift fiir Klaus Tipke zum
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C. Steuergerechtigkeit als Verfassungsprinzip

meritokratische Gedanke, dass akkumuliertes Vermdgen anders als laufen-
de Einkiinfte an und fiir sich ,unverdient sei.

Die Besteuerung des Vermdogens erscheint schon auf den ersten Blick fiir
viele geradezu als eine ideal-gerechte, als von der christlichen Néchstenliebe
geforderte Abgabe, im Sozialstaatsprinzip verkorperte Mafinahme im Sinn
einer ausgleichenden Umverteilung: Wer viel hat, soll etwas abgeben. Die
Besitz- und Vermdgenslosen sind von der Steuer nicht betroffen, aber das
Aufkommen kann fiir ihre Zwecke verwendet werden.

III. Chancengerechte Lebensverhdltnisse durch Vermégensumverteilung?

Nicht nur das summarische Abflussprinzip eines ,Von-Viel-zu-Wenig“
mutet bereits in einem aristotelischen Sinne gerecht an, auch eine gesell-
schaftspolitisch modernere Betrachtungsweise sieht in der Vermdogensteuer
einen idealen Mechanismus zur Herstellung chancengerechter Lebensver-
héltnisse.®® Ausgangspunkt einer solchen Analyse ist nicht nur die in einer
laienhaften 6konomischen Parallelwertung anzutreffende Vermutung, dass
grofle Vermogen gleichsam automatisch noch grofiere Vermdgen generie-
ren und die wenigen Vermdgenden so ihren gesellschaftlichen Einfluss
und die Moglichkeit, tiber die zentralen Ressourcen der Gesellschaft zu
verfligen, immer starker in ihrer Hand konzentrieren, wahrend umgekehrt
die breite Masse der Menschen ohne den Zugriff auf solche Ressourcen
in ihren Chancen immer starker beeintrichtigt wird. Die politisch herbei-
gefithrte Umverteilung gesellschaftlich entstandener Eigentumspositionen
durch eine Vermdgensteuer soll Konzentrationen wirtschaftlicher Macht
und damit die Verstetigung von Asymmetrien aufgrund der mit Vermogen
eroffneten Moglichkeiten vermindern und damit in der Vorstellung ihrer
Anhinger die Gesellschaft chancengerechter und durchlassiger fiir alle ge-
stalten.®

70. Geburtstag, 1995, S. 403 (407); Jens Beckert, Neid oder soziale Gerechtigkeit? Die
gesellschaftliche Umkampftheit der Erbschaftssteuer, APuZ 2017, 23 ff.

38 Zur auch in den USA in 20. Jahrhundert bestehenden Kritik an einer dynastischen
Vermdgensverschiebung mit der Gefahr einer Verkrustung der gesellschaftlichen Ent-
faltungsverhaltnisse: Jens Beckert, Unverdientes Vermdgen. Soziologie des Erbrechts,
2004, S.210f.

39 Zu den Zielen einer Vermdgensteuer: Clemens Fuest, Zur Debatte tiber die Einfiih-
rung einer Nettovermdgensteuer in Deutschland, 2021, S. 3.
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Diese Einschédtzung mag in einer wenig durchldssigen Gesellschaftskon-
struktion mit Standes- und Klassenschranken realistischer gewesen sein.
Natiirlich gibt es viele Beispiele, dass es Familien iiber Generationen hin-
weg gelingt, reich zu bleiben und aus Reichtum gesellschaftlichen Einfluss
zu generieren, der dann wiederum die Moglichkeiten zur Bildung von
Vermégen befordert. Auch heute haben elterliche Investitionen in Bildung,
Erziehung zur Aufstiegsorientierung und biografische Internationalisierung
gewiss signifikante, messbare Anteile am spéteren Erwerbserfolg. Allerdings
werden gegenwirtig in der westlichen Welt die wirklich grofien Vermégen
von Menschen gehalten, die ohne ererbtes Vermdgen gestartet sind. Bei-
spiele hierfiir sind Elon Musk (Tesla) mit iiber 230 Mrd. US-Dollar, Jeff
Bezos (Amazon) mit tiber 150 Mrd. Dollar, Bernard Arnault (Dior/Vuitton)
mit etwa 226 Mrd. Dollar, Larry Ellison (Oracle) mit knapp 150 Mrd.
Dollar, Bill Gates (Microsoft) mit weit iiber 100 Mrd. Dollar, Larry Page
(Google/Alphabet) oder Mark Zuckerberg (Facebook/Meta) mit jeweils
etwa 100 Mrd. Dollar Vermogen.*® Aus dieser Liste wirklich reicher Men-
schen ist zwar Bill Gates der Sohn eines wohlhabenden Anwalts und
Bernard Arnault ist der Sohn eines (kleinen) Immobilienunternehmers, an-
sonsten fehlt es gerade bei den reichsten Menschen an Belegen dafiir, dass
durchschlagender wirtschaftlicher Erfolg von einer ererbten Vermogenspo-
sition abhéngt. Bei dieser Gruppe scheint eher das Gegenteil zuzutreffen.

Es ist zudem unbelegt, jedenfalls umstritten, dass die Bildung grofler
Vermogen nach einem Nullsummenspiel wie im System verbundener Réh-
ren groflere Armut hervorbringt. Die Behauptung, dass die Reichen im-
mer reicher und deshalb die Armen immer drmer wiirden, ldsst sich in
einer komplexen Wirtschaftsformation kaum belegen. Schon Marx schei-
terte mit seiner ,Verelendungsthese“, wonach der Konzentrationsprozess
des Kapitals unweigerlich zu immer schérferer Ausbeutung und Massenver-
elendung fithren miisse.*! Wire ein solcher Effekt tatsdchlich empirisch be-
legbar, miisste der Verfassungsstaat aus dem Staatsziel der sozialen Schutz-
verpflichtung heraus womdglich tatsdchlich den ,Reichtum bekdampfen®
Doch hinter solchen Gewissheiten steht regelméfiig deutlich mehr Ideolo-

40 Statista Research Department, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/181482/u
mfrage/liste-der-top-25-milliardaere-weltweit/, Stand: 26.06.2023.

41 Wolf Wagner, Verelendungstheorie - die hilflose Kapitalismuskritik, 1976. Mit der
stiirmischen Entwicklung des Lebensstandards in westlichen Demokratien nach 1945
wurde es still um die Rezeption der Maxime-Theorie, sie hat aber noch eine gewisse
Virulenz als Annahme einer relativen Verelendung im Hinweis auf die sinkende
Lohnquote.
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C. Steuergerechtigkeit als Verfassungsprinzip

gie als Empirie. Jean-Jacques Rousseau hat die einflussreiche Erzahlung
in die Welt gesetzt, dass mit der ersten Einzdunung eines Grundstiicks,
mit dem Privateigentum, alles Unrecht in die Welt gekommen sei.*? Die-
se sdkularisierte Erbsiindenerzéhlung ist indes ein ideologisches Artefakt
und keine sozialwissenschaftliche Beobachtung. Ob grofie Vermdgen in der
Summe der gesellschaftlichen Wirkkrifte positiv fiir die Chancen der Men-
schen wirken oder zu einem Instrument der unterdriickenden Herrschaft
und einer Moglichkeitsverkiirzung fiir die Mehrheit werden: Das hingt
allein von den ordnungspolitischen Rahmenbedingungen der Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung ab. Als Konzentration wirtschaftlicher Potenz
beispielsweise konnen Vermdgen den Wettbewerb verzerren, deshalb hat
das ordoliberale System der sozialen Marktwirtschaft, aber auch das US-
amerikanische System ein Kartellverbot und eine staatliche Uberwachung
des Wettbewerbs angeordnet. Das marktwirtschaftliche Wettbewerbssystem
enthélt den Anreiz zu einer asymmetrischen Vermdégensverteilung, weil
sonst Wettbewerb seinen Antrieb und damit seinen Sinn verliert. Das
wird vom europdischen Unionsrecht als einer der tragenden Sdulen der
Integration verfasst, wenn Art. 3 Abs. 3 des Vertrages {iber die Europdische
Union (EUV) bestimmt, dass die Union auf die nachhaltige Entwicklung
Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und
von Preisstabilitit sowie eine ,in hohem Mafle wettbewerbsfihige soziale
Marktwirtschaft® hinwirkt.

Die anerkannten rechtsstaatlichen Demokratien sind keineswegs zufillig
Marktgesellschaften, was nicht tibersieht, dass sie gewiss nicht frei sind
von erheblichen sozialen Disparititen und Defiziten. Aber sie haben sich,
was Freiheiten, Freiriume und Wohlstand angeht, allen konkurrierenden
Planwirtschaften, die das Eigentum in privater Verfiigung und private Ver-
mogen systematisch bekdmpfen, als weit iiberlegen erwiesen. Dazu ist nur
ein kursorischer Blick nach Kuba, Nordkorea, Nicaragua oder Venezuela
notig. Auch die Oligarchien mit politisch starker deformierter Marktwirt-
schaft wie Russland oder im halboligarchischen System der Tiirkei hinken
den Wohlfahrtsleistungen fiir die Masse der Bevolkerung, verglichen mit
Landern wie Frankreich, Deutschland oder den USA weit hinterher. Auf
der anderen Seite haben auch neoliberale Experimente wie in Chile zwar
den volkswirtschaftlichen Erfolg (Wachstum) gesteigert, aber ebenfalls ein

42 Jean-Jacques Rousseau, Diskurs {iber die Ungleichheit. Discours sur l'inégalité, Kriti-
sche Ausgabe des integralen Textes, 7. Aufl. 2019.
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III. Chancengerechte Lebensverhiltnisse durch Vermogensumverteilung?

hoheres Mafl sozialer Ungleichheit als die stirker ordoliberalen Systemvari-
anten hervorgebracht.*> Das System des politisch gelenkten Kapitalismus
in China schliellich produziert neben dem damit bereits konzeptionell
verbundenen Verlust an Freiheit gewiss nicht weniger soziale Ungleichheit
als die USA oder gar die EU#

Der internationale Vergleich sozialer Ungleichheit und die Bewertung
von Vermogensungleichheit als Gerechtigkeitsproblem ist haufig bereits
dadurch erschwert, dass statistische Aussagezusammenhénge entweder po-
litisch zielgerichtet oder unabsichtlich verzerrt oder unvollstindig darge-
stellt und verwendet werden. Auf den ersten Blick scheint die Vermégens-
ungleichheit in Deutschland gravierend zu sein. So wird diagnostiziert:
Die Deutschen verfiigen ,durchschnittlich iiber ein Nettovermdgen von
182.000 US-Dollar. Der Median betragt jedoch lediglich 50.000 US-Dollar
- ein Hinweis darauf, dass sich die Vermdgen vor allem auf einen kleinen
Kreis der Bevolkerung konzentrieren. Auftillig ist, dass lediglich 71 Prozent
tiberhaupt ein positives Nettovermogen besitzen.*> Solche zutreffenden
Befunde werden héufig als Gerechtigkeitsfrage thematisiert, obwohl im
Sachverhalt bis zu dieser Stelle noch ungewichtet bleibt, in welch weitem

43 Zum Effekt von Wachstumsverlusten durch steigende Ungleichheit im internationa-
len Vergleichsfeld: Judith Niehues/Galina Kolev, Ungleichheit und Wirtschaftswachs-
tum - ein nicht-linearer Zusammenhang, in: Till van Treeck et al., Wie gerecht
ist die Welt? — Soziale Ungleichheit und Wirtschaftswachstum, ifo Schnelldienst,
ISSN 0018974X, ifo Institut — Leibniz-Institut fiir Wirtschaftsforschung an der Uni-
versitat Miinchen, Vol. 71 (2018), 6 (8).

44 Obwohl die Datenlage betreffend China als schwierig gelten darf, wird angenommen,
dass China im globalen Vergleich zu den Landern mit der grofiten Ungleichheit
bei den Einkommen gehort: Felix Wemheuer, Vorwort: Chinas Reform und Off-
nung im globalen Kontext, in: Jahrbuch fiir Historische Kommunismusforschung
2020, S.1 (4), Fn.10. Nicht nur Unsicherheiten hinsichtlich der Validitit und Ver-
gleichbarkeit der Datenlage, sondern auch die Ungleichheitsparameter sorgen fiir
Beurteilungsabweichungen. Soziale Ungleichheit wird herkémmlich mit dem auf
Corrado Gini zuriickgehenden Gini-Koeffizienten gemessen. Zum konkurrierenden
Konzept des ,top income share index“: CY. Cyrus Chu/Yi-Ting Wang, 2021, ,Gini
coefficient versus top income shares — Pattern change differences, Economics Letters,
Elsevier, vol. 201(C); Robert Blotevogel/Eslem Imamoglu/Kenji Moriyama/Babacar
Sarr, Measuring Income Inequality and Implications for Economic Transmission
Channels, IWF Working Paper 2020, WP/20/164.

45 Andreas Peichl/Marc Stockli, Ungleichheit und Umverteilung in Deutschland:
Trends und Handlungsoptionen, in: Till van Treeck et al., Wie gerecht ist die Welt?
- Soziale Ungleichheit und Wirtschaftswachstum, ifo Schnelldienst, ISSN 0018-974X,
ifo Institut — Leibniz-Institut fiir Wirtschaftsforschung an der Universitit Miinchen,
Vol. 71(2018), 18 (20).
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C. Steuergerechtigkeit als Verfassungsprinzip

Mafle in Deutschland das soziale Sicherungssystem an die Stelle privater
Risiko- und Altersvorsorge getreten ist und dass nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen
Sozialversicherung als private Eigentumspositionen gelten, also als Vermo-
gensanspriiche betrachtet werden:46

»oummiert man die (diskontierten) Rentenzahlungen und das Nettover-
mogen, erhdlt man das erweiterte Vermogen; der Anteil der Bevolkerung
mit positivem Vermdgen steigt dadurch auf 98%, der Mittelwert auf
473 000 US-Dollar und der Median sogar auf 327 000 US-Dollar.“4

Die Ungleichverteilung von Vermogen ist nicht an sich ungerecht, sondern
normativ beurteilbar nur in bestimmten Zusammenhingen. Entscheidend
ist, welche positiven oder negativen Wirkungen Vermégen in privater Hand
auf die Existenzbedingungen und die Entfaltungsmoglichkeiten des Einzel-
nen und auf die Fahigkeit zu kollektiv verbindlichen Entscheidungen und
die Handlungsfahigkeit politischer Gemeinschaften haben.

IV. Die Matrixabhdngigkeit von Gerechtigkeitsurteilen

»Blickt man auf die Hauptentwicklungslinie der politischen Ethik seit
Anfang des 17. Jahrhunderts, so kann man verfolgen, wie sich Schritt
fiir Schritt eine zentrale Idee durchsetzt. Diese Idee hat wesentlich zur
Entfaltung des Verfassungs- und Rechtsstaats sowie der Menschenrechte
beigetragen und prégt das heutige politische Leben in weiten Teilen der
Welt. Es ist die Idee des normativ-legitimatorischen Individualismus,
d.h. die Idee, dass sich politische Machtausitbung in letzter Instanz
ausschliefSlich unter legitimatorischer Riickfithrung auf alle betroffenen
einzelnen Menschen rechtfertigen lasst.“48

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in seinen frithen Entscheidun-
gen etwa im SRP-Parteiverbotsverfahren deutlich gemacht, dass die grund-

46 BVerfGE 53, 257 (291£); 100, 1 (33).

47 Andreas Peichl/Marc Stockli, Ungleichheit und Umverteilung in Deutschland:
Trends und Handlungsoptionen, in: Till van Treeck et al.: Wie gerecht ist die Welt?
- Soziale Ungleichheit und Wirtschaftswachstum, ifo Schnelldienst, ISSN 0018-974X,
ifo Institut — Leibniz-Institut fiir Wirtschaftsforschung an der Universitit Miinchen,
Vol. 71(2018), 18 (20).

48 Dietmar von der Pfordten, Rechtsethik, 2. Aufl., 2011, S. 317.

36

hittps://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54. - EE—



https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

IV. Die Matrixabhdngigkeit von Gerechtigkeitsurteilen

rechtliche Wertordnung sich von diesem normativ-legitimatorischen Indi-
vidualismus leiten lasst, wenn es betont, dass der Mensch im Mittelpunkt
der Rechtsordnung stehe? mit seinem personalen Entfaltungs- und Ach-
tungsanspruch und dass letztlich alle Zustimmung auch zum demokrati-
schen Rechtsstaat auf individuelle Willensbekundungen im Grundrecht
auf Demokratie zugerechnet werden muss.>® Natiirlich betont das Gericht
zugleich, dass die Freiheitsdimension immer auch eine soziale ist und
das fiihrt ganz zwanglos zum Bild einer normativen Doppelhelix, in der
sich die Strange der personalen Entfaltung und derjenigen der kollektiven
Entscheidung aneinander emporranken, ohne je identisch zu werden.!
Aber diese Symmetrie darf nicht dariiber hinwegtduschen, dass es eine
Hierarchie gibt, wonach der Staat um der Menschen willen da ist und
nicht umgekehrt, so wie es der Herrenchiemseer Verfassungsentwurf noch
betonte,” wobei das Grundgesetz davon nicht inhaltlich, sondern nur
redaktionell abgewichen ist. Fiir Gerechtigkeitsurteile ist diese normative
Grundentscheidung von zentraler Bedeutung. Fiir den liberalen Denker
John Stuart Mill liegt im Zugriff auf Freiheit und Eigentum, wenn sie von
der Rechtsordnung geschiitzt sind, sogar ein evidenter Fall fiir Gerechtig-
keitsurteile vor:

»Erstens wird es meist als ungerecht angesehen, jemanden seiner person-
lichen Freiheit, seines Eigentums oder irgendeiner anderen Sache zu be-
rauben, die ihm Kraft Gesetzes zusteht. Hier haben wir also ein Beispiel
der Anwendung der Ausdriicke gerecht und ungerecht in einem vollig

49 BVerfGE 2, 1 (12): ,Dieser Grundordnung liegt letztlich nach der im Grundgesetz
getroffenen verfassungspolitischen Entscheidung die Vorstellung zu Grunde, dass der
Mensch in der Schopfungsordnung einen eigenen selbststindigen Wert besitzt und
Freiheit und Gleichheit dauernde Grundwerte der staatlichen Einheit sind. Daher
ist die Grundordnung eine wertgebundene Ordnung. Sie ist das Gegenteil des tota-
len Staates, der als ausschlieffliche Herrschaftsmacht Menschenwiirde, Freiheit und
Gleichheit ablehnt.”

50 BVerfGE 123, 267 (331).

51 Udo Di Fabio, Schwankender Westen, 2015, S. 137 ff.

52 Art.1des Herrenchiemseer Verfassungsentwurfs (,Chiemseer Entwurf“ Grundgesetz
fiir einen Bund deutscher Lander von 1948) lautet: ,Der Staat ist um des Menschen
willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Die Wiirde der menschlichen
Personlichkeit ist unantastbar.”
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C. Steuergerechtigkeit als Verfassungsprinzip

eindeutigen Sinn, namlich: dass es gerecht ist, die juridischen Rechte
einer Person zu achten, und ungerecht, sie zu verletzen.*>

Denn jede Gerechtigkeitserwdgung braucht eine Referenz, sie braucht
einen normativen Ankerpunkt, der induktive oder deduktive Bezugnahmen
Gberhaupt erst ermdglicht. Eine vergleichsweise moderne Gerechtigkeits-
theorie wie die von John Rawls>* fragt nach den Bedingungen die man in
puncto Chancengerechtigkeit formulieren wiirde, wenn man nicht wissen
konnte, welche Stellung in der Gesellschaft man spater im Verlauf seiner
Biografie einnimmt. Wer nicht weif3, ob er wirtschaftlich erfolgreich mit
einem Start-up-Unternehmen ist, oder ob er im harten Existenzkampf
scheitert und Langzeitarbeitsloser oder anderweitig Hilfsbediirftiger wird,
der wiirde eine Gesellschaft entwerfen, die Aufstiegschancen und Wohl-
standschancen nach eigenen Leistungen zwar ermdéglicht und pramiiert,
aber zugleich im Falle des Scheiterns mit Existenzhilfen und Leistungen zur
Wiedereingliederung ihm oder ihr zur Seite steht. Mit anderen Worten wird
hier aus der individuellen Perspektive nach einer sozialen Rahmenordnung
gesucht, die hinter dem Schleier des Nichtwissens zu einer fiir alle nach
Vernunfterwagungen zustimmungsfahige, faire Entfaltungsordnung findet.
Es muss aber immer eine Entfaltungsordnung sein, die die individuelle
Eigenverantwortung und die Moglichkeiten offenhalt, sein Schicksal selbst
zu entwerfen und zu gestalten — und erst auf dieser genuinen Grundlage
nach Korrekturen und Absicherungen fragt. Die Dialektik der Angelegen-
heit liegt seit den klassischen Begriindungsversuchen von Thomas Hobbes
iiber John Locke bis Immanuel Kant darin, die inharenten und die extern
gesetzten Grenzen des kategorialen Individualismus angemessen zu wiirdi-
gen (limitierter Individualismus®).>> Doch gleichgiiltig wie die politischen
Ziele von der Mehrheit definiert werden: Innerhalb der Matrix eines kate-
gorial-normativen Individualismus darf die privatrechtlich entstandene Ei-
gentumsordnung gewiss variiert, moderiert und korrigiert, aber eben nicht
zerstort und um den Preis des Entzugs der Privatniitzigkeit deformiert
werden. Das, was die grundrechtsdogmatische Auspragung des Art. 14 GG
heute bedeutet, ist insofern matrixgebunden im System des normativen
Individualismus. Man kann dieses System durch ein anderes ersetzen. Aber

53 Ulrike Ackermann/Hans Jorg Schmidt (Hrsg.), John Stuart Mill, Ausgewahlte Werke
Bd. 3 (Freiheit, Fortschritt und die Aufgaben des Staates, Teil 1 Individuum, Moral
und Gesellschaft), 2014, S. 492.

54 John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, 1999.

55 Dietmar von der Pfordten, Rechtsethik, 2. Aufl. 2011, S. 320 ff.
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IV. Die Matrixabhdngigkeit von Gerechtigkeitsurteilen

dann 16st man sich vom Leitbild einer sozialen Ordnung, die ihre Legitima-
tion aus der Wiirde und dem Selbstbestimmungsanspruch des Einzelnen
gewinnt.

Es ist nicht zu iibersehen, dass heute nicht allein iiber die Reichweite des
Sozialstaats oder iiber seine Erweiterung um eine dkologische Komponente
(Art.20a GG) diskutiert wird, es geht vielen bereits um mehr. Es geht
um eine Verschiebung der Matrix, um einen normativen Systemwechsel.
Die Kritik von den radikalen Protagonisten von links und rechts richtet
sich gegen die biirgerliche Privatrechtsgesellschaft. Die privatautonome
Gesellschaft des ,biirgerlichen Liberalismus® wird abgelehnt, als unfahig
oder als Bemidntelung einer kapitalistischen Herrschaftsorganisation. Sie
soll durch einen politisierten Gemeinschaftsraum ersetzt werden. Schon
heute macht sich diese Matrixverschiebung im Rechtssystem bemerkbar,
wenn nicht (nur) fiir staatliche Eingriffe in Grundrechte verlangt wird,
dass sie nicht ,willkiirlich’, das heifSt ohne sachlichen Gemeinwohlgrund,
ausgelibt werden diirfen, sondern genau umgekehrt fiir die Ausiibung der
Privatautonomie ,Willkiirfreiheit“ verlangt wird> — wohlgemerkt nicht fiir
politische Herrschaft, sondern fiir individuelle Entfaltungsfreiheit.”” Kausa-
litdt oder Objektivitit werden inzwischen bei einflussreichen Minderheiten
als kontingent verstanden oder als ,unmarkierter Blick weifSer Méanner*
dekonstruiert.’® Dekonstruktivistisch wirkt auch die verbreitete Tendenz,
dem Menschen als normativ mafigeblichem Zurechnungspunkt seine Ex-
Klusivitdt zu nehmen,* ihn neurobiologisch zum determinierten Bioauto-
maten herabzustufen®® oder in korrespondierender Gegenrichtung eine
bislang fiir natiirliche und juristische Personen vorbehaltene Rechtsperson-

56 ,Gegenrechte revozieren die Willkiirfreiheit; so Daniel Loick, ,Moment anstatt
Grund in: Andreas Fischer-Lescano/Hannah Franzki/Johan Horst (Hrsg.), Gegen-
rechte. Recht jenseits des Subjekts, 2018, S. 325 (330).

57 Die Diskussion ist alt und geht bis ins 19. Jahrhundert zuriick, womdglich auch schon
bis Rousseau. Sie spielte auch beim Verstindnis des Rechts auf freie Entfaltung der
Personlichkeit eine Rolle, siehe dazu Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik
Deutschland, Bd. IV/1, Die einzelnen Grundrechte, 2006, S. 876 f.

58 Daniel Loick, ,Moment anstatt Grund, in: Andreas Fischer-Lescano/Hannah Franz-
ki/Johan Horst (Hrsg.), Gegenrechte. Recht jenseits des Subjekts, 2018, S. 325 (331f.);
unter Berufung auf Donna Haraway, Situated Knowledge. The Science Question in
Feminism and the Privilege of Partial Perspectives, Feminist Studies 14 (1988), 575 ff.

59 Udo Di Fabio, Metamorphosen der Zurechnung, JZ 2020, S. 1073 ff.

60 Konstantina Papathanasiou, Eigenverantwortung, Neuronensteuerung oder Habitus?
Der homo autonomus et inspiratus als strafrechtliches Menschenbild, in: Andreas
Funke/Klaus Ulrich Schmolke (Hrsg.), Menschenbilder im Recht, 2019, S. 151 (165 ff.).
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lichkeit Tieren,® der Natur,®> Dingen® oder automatisierten Systemen®*
zuzuschreiben.®> Nicht mehr der Mensch soll danach das Maf3 der Dinge
sein, sondern ,,Gaia’,% die Natur, die Welt, ,,das Alles".

Das normative System personaler Selbstbestimmung gerdt im Ambiente
dieser dekonstruktivistischen oder holistischen Denkweisen in die Defen-
sive. Es entsteht eine (paradoxe) ,Enge des allgegenwirtigen Ganzen“%”
Solche, die Matrix von Humanismus und Aufklarung verschiebenden Kon-
struktionsvorschlige wollen Probleme losen, die keineswegs im System des
liberalen normativen Individualismus unldsbar oder von ,strukturell einge-
lagerten Machtverhiltnissen kontaminiert” sind. Strenggenommen geht es
nur um die klassische Frage der verniinftigen Bedingungen des Freiseins
und um die Forcierung des uralten Gedankens, wonach mit dem Gebrauch
der Vernunft sich das Rechtssubjekt zur selbstbestimmten Freiheit als ver-
antwortliche Personlichkeit entfaltet, und zwar gerade im Respekt vor dem
Anderen und der Mitschopfung.®® Mit der Zuordnung von Rechtssubjek-

61 Saskia Stucki, Grundrechte fiir Tiere: Eine Kritik des geltenden Tierschutzrechts
und rechtstheoretische Grundlegung von Tierrechten im Rahmen einer Neupositio-
nierung des Tieres als Rechtssubjekt, 2016.

62 Andreas Fischer-Lescano, Natur als Rechtsperson. Konstellationen der Stellvertre-
tung im Recht, ZUR 2018, 205ff; Jens Kersten, Die Rechte der Natur und die
Verfassungsfrage des Anthropozén, in: Jens Soentgen/Ulrich M. Gassner/Julia von
Hayek/Alexandra Manzei (Hrsg.), Umwelt und Gesundheit, 2020, S. 87 (105 ff.), der
indes etwas vorsichtiger von der Méglichkeit einfachgesetzlicher ,, Anerkennung® von
Rechten spricht.

63 Bruno Latour, Das Parlament der Dinge. Fiir eine politische Okologie, 4. Aufl. 2018.

64 Etwas sozialtechnisch verengt wird fiir automatisierte Systeme oder kiinstliche Intelli-
genz angenommen, dass sie als Adressat von Strafnormen in Betracht kimen, wenn
ihre Aktionen als Resultat von Handlungen verstanden werden kénnen, die mit
Normbefehlen erreichbar, also steuerbar waren: Gerhard Seher, Intelligente Agenten
als ,Personen“ im Strafrecht, in: Sabine Gless/Kurt Seelmann (Hrsg.), Intelligente
Agenten und das Recht - Verantwortungszuschreibung in Antike und Moderne, 2017,
S.45 ff,; siehe aus philosophischer Perspektive: Klaus Mainzer, Leben als Maschine?
Von der Systembiologie zu Robotik und Kinstlichen Intelligenz, 2010.

65 Wem Menschenwiirde zukomme, sei keine Frage der Universalvernunft, sondern sei
sletztlich eine Frage der sozialen Anerkennung®: Malte-Christian Gruber, Mensch
oder Maschine: Zur Humanitat des Rechts nach dem Ende des Menschen, in: Andre-
as Funke/Klaus Ulrich Schmolke (Hrsg.), Menschenbilder im Recht, 2019, S. 43 (48).

66 Bruno Latour, Kampf um Gaia. Acht Vortrige iiber das neue Klimaregime, 2017,
S.133ff.

67 Udo Di Fabio, Metamorphosen der Zurechnung, JZ 2020, 1073 (1078).

68 Das kommt auch nach den modeinspirierten Sondierungen der ,anthropozénischen
Situation® bei klassisch geschulten Philosophen zum Ausdruck, wenn sie nach der
Forderung nach einer erdumspannenden Verfassungsdebatte, in der der Staat keinen
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V. Verfassungsgebote der Steuergerechtigkeit

tivitdt auf nichthumane Substrate verliert man dagegen den Halt einer
normativen Grundordnung, die sehr bewusst gegen politische Irrwege des
20. Jahrhunderts den Menschen in den Mittelpunkt der Rechtsordnung
stellt.

Es wird damit wahrscheinlicher, dass kiinftig Zurechnungen und Ge-
rechtigkeitsdiskurse auch im Recht noch sehr viel markanter als bisher
Ergebnis eines selbstreferenziellen politischen Kommunikationsprozesses —
also beliebiger — werden, weil man sich dann gar nicht mehr der Miihe
einer Kausalanalyse unterziehen miisste. Allein mit der Pradeterminations-
kraft moralisch grundierter Uberzeugungen kénnte dann nicht nur ,Haf-
tung“ fiir etwas begriindet werden, sondern auch die Ergebnisse einer pri-
vatautonom entstandenen Eigentumsordnung um bestimmter Ziele willen
ohne Riicksicht auf Bestand und Vertrauen verdndert werden. Doch einer
solchen Entwicklung steht bislang das Verstindnis der grundrechtlichen
Werteordnung entgegen, das erweist sich gerade auch auf dem Feld der
gerechten Besteuerung.

V. Verfassungsgebote der Steuergerechtigkeit als Ausdruck des Systems
personaler Selbstverantwortung in einer privatrechtlichen
Wirtschaftsordnung

Die Synchronisierung des Konzepts des limitierten, sozial verantwortlichen
Individualismus als ethische Matrix fiir Gerechtigkeitsurteile erfolgt durch
die Grundrechtsdogmatik insbesondere bei der Frage der Eigentumsfrei-
heit.

Auf die Ebene des Verfassungsrechts zuriickgefithrt bedeutet das, dass
die Besteuerung oder Belastung mit Abgaben auf Einkommen oder sonsti-
ges rechtmiflig erworbenes Eigentum nicht die Privatniitzigkeit des von
der Rechtsordnung personal zugeordneten Eigentums nehmen darf. So
hat das Bundesverfassungsgericht — wie bereits erwdhnt — zwar den Halb-
teilungsgrundsatz zumindest als starre Grenze zwischen Privatniitzigkeit
und Gemeinwohlbindung nicht mehr weiterverfolgt, aber in derselben Ent-

rechten Ort mehr finden kann, dann aber doch zu den Tagen des hellenischen
Epos zuriickkehren, wo der Mensch sich als Sterblicher auf einer gemeinsamen Erde
versteht: Peter Sloterdijk, Das Anthropozin, ein Prozess — Zustand am Rande der
Erd-Geschichte?, in: Jiirgen Rennen/Bernd Scherer (Hrsg.), Das Anthropozén. Zum
Stand der Dinge, 2015, S. 25 (42f.).
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C. Steuergerechtigkeit als Verfassungsprinzip

scheidung, die den Halbteilungsgrundsatz (vorgeblich) verabschiedet hat,
ist zu lesen:

~Wihlt der Gesetzgeber einen progressiven Tarifverlauf, ist es grundsatz-
lich nicht zu beanstanden, hohe Einkommen auch hoch zu belasten,
soweit beim betroffenen Steuerpflichtigen nach Abzug der Steuerbelas-
tung ein - absolut und im Vergleich zu anderen Einkommensgruppen
betrachtet — hohes, frei verfiigbares Einkommen bleibt, dass die Privat-
niitzigkeit des Eigentums sichtbar macht. Ist Letzteres gewéhrleistet, liegt
es weitgehend im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, die Ange-
messenheit im Sinne vertikaler Steuergerechtigkeit selbst zu bestimmen.
Auch wenn dem Ubermaf3verbot keine zahlenmifig zu konkretisierende
allgemeine Obergrenze der Besteuerung entnommen werden kann, darf
allerdings die steuerliche Belastung auch hoher Einkommen fiir den
Regelfall nicht so weit gehen, dass der wirtschaftliche Erfolg grundlegend
beeintriachtigt wird und damit nicht mehr angemessen zum Ausdruck
kommt (...).6?

Das bedeutet im konsequenten Fortgang der Argumentation das Verbot
der Konfiskation im Sinne einer Veranderung rechtméflig errungener indi-
vidueller Rechtspositionen iiber Steuern und die prinzipielle Begrenzung
auf oOffentliche Teilhabe am privaten Erfolg. Genau das bringt Art.14 GG
zum Ausdruck: Das Eigentum in privater Verfiigungsbefugnis wird gewahr-
leistet, die zugleich ausgesprochene Sozialbindung ist nicht nur ein Appell
an eine verantwortlich ausgeiibte Freiheit, sondern auch die Ermachtigung
fiir den Steuergesetzgeber in verhéltnisméafliger Weise die Gemeinschaft
an den individuellen Erfolgen teilhaben zu lassen und insofern eine ver-
héltnismaflige und gleichheitsgerechte, die Substanz der Eigentumsfreiheit
wahrende Inhalts- und Schrankenbestimmung vorzunehmen. Dabei darf
die substanzwahrende Besteuerung den privatautonom entstandenen Leis-
tungsabstand zwar in sozialstaatlicher Zweckverfolgung vermindern, aber
nicht ,wegnivellieren“ und die grundlegende Privatniitzigkeit des Vermo-
gens nicht nehmen.

Eine Steuer, die das Vermdgen durch Abgaben abschmilzt, ist insofern
etwas kategorial anderes als eine Steuer wie die Einkommensteuer, die
einen Anteil der ,hohen Hand“ einfordert, aber das Erworbene sowohl
im Unterschied zu weniger Erfolgreichen als auch in der Substanz des

69 BVerfGE 115, 97 (117).
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V. Verfassungsgebote der Steuergerechtigkeit

Zuwachses der privaten Verfiigung belésst. Deshalb fithren direkte Steuern
auf Einkommen, die signifikant mehr als 50 Prozent ausmachen oder eine
Progression, die Leistungsunterschiede marginalisiert, in die Zone der Ver-
fassungswidrigkeit — will man den Grundrechten im Wirtschaftssystem
nicht ihre Wirkung nehmen. Aus der Verabschiedung des Gerichts von
einem zahlenmiflig relational exakt verstandenen Halbteilungsgrundsatz
sollte deshalb nicht voreilig geschlossen werden, dass eine Verhaltnismaf3ig-
keitskontrolle des Steuerzugriffs vom Gericht nicht mehr erwartet werden
diirfte.”® Steuern geraten in eine freiheits- und gleichheitswidrige Zone der
Unverhéltnisméafligkeit, wenn sie den im Vermégen werthaltig gewordenen
Erfolg nehmen und auch den in wirtschaftlicher Hinsicht durch freiheits-
disponierenden intertemporal angelegten Konsumverzicht erworbenen Ge-
staltungs- und Freiheitsgewinn entziehen. Wenn dasjenige, was durch die
Besteuerung des Zuwachses bereits in Gemeinwohlhinsicht geteilt wurde,
dann noch einmal als Reichtumsbesteuerung zum Gegenstand einer Abga-
benbelastung wird, schlagt der Steuerzugriff systematisch in Konfiskation
um, und zwar unabhingig davon, ob — wie der hier der offentlichen Gewalt
starker zugeneigte Erste Senat des BVerfG verlangt — eine ,,Erdrosselungs-
wirkung® angenommen wird.”!

70 In diese Richtung argumentiert Alexander Thiele, Der grundgesetzliche Rahmen fiir
die Wiedereinfiihrung einer Vermégensteuer. Kurzgutachten, Hans-Bockler-Stiftung,
2023, S.13f.

71 Siehe oben B.IIL4.
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D. Verfassungsrechtliche Grundsitze der Besteuerung

Auch wenn das Verfassungsrecht zu den sozialphilosophisch grundierten
Gerechtigkeitsideen keine direkte Entsprechung aufweist, so fithrt doch
gerade die in der grundrechtlichen Werteordnung zum Ausdruck kommen-
de Einbettung in die Matrix eines normativen, sozial verantwortlichen
Individualismus zu Grundsitzen einer verfassungsrechtlich gebotenen oder
jedenfalls unbedenklichen Besteuerung. Diese dem Grunde nach bestehen-
de Pragung durch Prinzipien ist auf der Ebene des Verfassungsrechts durch
steuerrechtlich spezielle Subprinzipien weiter konkretisiert. Dazu gehdren
insbesondere das mit dem Gebot der Leistungsgerechtigkeit verklammer-
te Prinzip der Realitdtsangemessenheit und das noch stirker mit dem
Gleichheitsgrundsatz verbundene Prinzip der Folgerichtigkeit. Das Prinzip
der Erhaltung der Privatniitzigkeit (Art.14 GG) und der Ricksicht auf
berufliche und gewerbliche Handlungsfreiheit (Art.12, Art.2 Abs.1 GG)
wird dagegen i{iberwiegend in der Rechtsprechung des Zweiten Senats des
Bundesverfassungsgerichts erkennbar, wihrend der Erste Senat fiir den
freiheitsrechtlichen Gewdhrleistungsgehalt im vermdgensschiitzenden Be-
reich weniger aufgeschlossen scheint und ganz mafigeblich und akzentuiert
gleichheitsrechtlich priift.

I Realitdtsprinzip bei der Veranlagung

Jede Erwdgung zu Gerechtigkeitsfragen hangt von einer validen Tatsachen-
basis ab. Im Steuerrecht wird das Realitdtsprinzip bei der Veranlagung
vor allem im Hinblick auf den Gerechtigkeitsgrundsatz bedeutsam, eine
Besteuerung nur im Rahmen der Fihigkeit des Steuerschuldners vorzuneh-
men. Die Besteuerung muss den Realitdten des Wirtschafts- und Sozial-
lebens Rechnung tragen, das gilt insbesondere fiir die Feststellung der
Steuertatbestdnde als auch fiir die Steuerhéhe. Daneben kann auch die
Vermeidung grundrechtlicher Folgebeeintrachtigungen eine Rolle spielen,
die aber gesondert im Blick auf die Freiheitsgerechtigkeit der Besteuerung
zu thematisieren ist.”>? Mit anderen Worten muss die Besteuerung sowohl

72 Dazu unten D.III.
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D. Verfassungsrechtliche Grundsdtze der Besteuerung

realitdtsgerecht sein, wenn sie an bestimmte Handlungsweisen und soziale
Zustinde ankniipft, als auch in den angenommenen Folgewirkungen hin-
sichtlich der Abschitzung, wie intensiv die Besteuerung in den Freiheits-
raum des Steuerschuldners eingreift, welche Konsequenzen mit der haufig
etwas geringschitzig bezeichneten ,bloflen Geldleistungsschuld® im realen
Leben verbunden sind.

Das Realitétsprinzip verlangt etwa fiir die Besteuerung von Eltern mit
Kindern im Raum der von Art. 6 Abs.1 GG geschiitzten Familie, dass die
Unterhaltslasten fiir die Kinder in angemessener, der Wirklichkeit entspre-
chender Weise beriicksichtigt werden und nicht allein durch weitgehend
fiktive, ,in Wirklichkeit“ zu niedrig bemessene Betrdge angesetzt werden.
Denn dadurch wiirde eine Leistungsfahigkeit unterstellt, die den realen
Gegebenheiten gerade nicht entspricht.

Die Realitdtsgerechtigkeit ist ein mafigebliches Element jeder Steuerge-
rechtigkeit, weil ohne diese Bindung andere steuerrechtliche Prinzipien als
nur theoretische Sachverhalte gleichsam in der Luft hdngen. Gerade die
ausgesetzte Vermogensteuer war insofern immer ein Quell fiir Gleichheits-
diskussionen, die die Realitdtsgerechtigkeit thematisierten. Das Bundesver-
fassungsgericht hat fiir die Bemessung von Grundstiicken in Einheitswer-
ten auf den Grundsatz der notwendigen Realititsgerechtigkeit hingewiesen:

»Die im Gesetz vorgesehene periodische Wiederholung der Hauptfest-
stellung ist zentral fiir das vom Gesetzgeber selbst so gestaltete Bewer-
tungssystem. Thm liegt der Gedanke zugrunde, dass die den Verkehrs-
wert der Grundstiicke bestimmenden Verhiltnisse einheitlich zum Zeit-
punkt der Hauptfeststellung moglichst realititsnah abgebildet werden.
Da diese Verhiltnisse wihrend der folgenden Jahre eines Hauptfeststel-
lungszeitraums typischerweise verkehrswertrelevanten Veranderungen
unterliegen, bedarf es in regelmafligen und nicht zu weit auseinander
liegenden Abstinden einer neuen Hauptfeststellung. Auch in der Zeit
zwischen zwei Hauptfeststellungen sieht das System der Einheitsbewer-
tung nach seiner urspriinglichen Konzeption vor, durch Wertfortschrei-
bungen (§22 BewG) und durch Nachfeststellungen (§23 BewG) auf
zwischenzeitlich wesentliche Verdnderungen des Grundstiickswertes zu
reagieren. Im Ubrigen bleiben Wertverdnderungen bis zur nichsten
Hauptfeststellung unberiicksichtigt; die damit verbundenen Ungleichbe-
handlungen werden bewusst hingenommen.7?

73 BVerfGE 148, 147 (Rn. 105).
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I Realititsprinzip bei der Veranlagung

Ein Steuersystem, das den Grundstiickswert zur mafigeblichen Bemes-
sungsgrundlage macht, muss den jeweiligen Wert auch wechselnden Markt-
verhdltnissen entsprechend realitdtsgerecht feststellen.

~Regelmiaflige Neufeststellungen sind wesentlich fiir die Funktionsfahig-
keit dieses Bewertungssystems. Je linger ein Hauptfeststellungszeitraum
Gber die urspriinglich vorgesehenen sechs Jahre hinaus andauert, des-
to grofler im Einzelfall und umfangreicher in der Gesamtzahl werden
zwangslaufig die Abweichungen zwischen dem tatsdchlichen Verkehrs-
wert und den auf den Hauptfeststellungszeitpunkt bezogenen Einheits-
werten der Grundstiicke”*

Bei einer Wiedereinfiihrung einer Vermogensteuer befinde sich der Ge-
setzgeber in einer ganz anderen Lage als Dekaden zuvor. Denn das Bundes-
verfassungsgericht legt heute an die Realitdtsgerechtigkeit der Besteuerung
andere, strengere Maf3stdbe an, sodass nicht nur fiir Grundvermdgen,
sondern fiir alle von der Vermoégensteuer tatbestandlich betroffenen ver-
mogenswerten Positionen eine laufende, den wechselnden Marktverhéltnis-
sen entsprechende Bewertung stattfinden miisste. Eine verfassungsrechtlich
dem Gleichheitssatz entsprechende Vermogensabgabe wiirde letztlich alle
Arten von Vermogen erfassen miissen, Immobilien ebenso wie Aktien oder
andere Unternehmensbeteiligungen, Sparkonten, Forderungen, Lebensver-
sicherungen, Schmuck, Biicher, Briefmarken, Porzellan, Kraftfahrzeuge,
Bilder, Skulpturen und alle anderen Kunstgegenstinde. Jede Steuer auf
Vermdgen ist, will man nicht verfassungswidrige Vollzugsdefizite in Kauf
nehmen, an vollstandige und periodisch erneuerte Dokumentationspflich-
ten durch alle Biirger gebunden, mit denen sie ihre gesamten Vermogens-
verhiltnisse offenzulegen verpflichtet sind. Die Vermogenserfassung fiir
Deutschland wire, soviel sei an dieser Stelle bereits festgehalten, geradezu
eine Sisyphosaufgabe.”

Eines dieser seit lingerem diskutierten neuen Vermdogensteuermodelle
sieht vor, dass das in- und auslindische Nettogesamtvermdgen (Weltver-
mogen) der Steuerpflichtigen mit einem Satz von einem Prozent belastet
wird. Dabei soll Betriebsvermdgen befreit bleiben und es sollen personliche

74 BVerfGE 148, 147 (Rn. 105 £).
75 Dazu niher unter D.I1.6.
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D. Verfassungsrechtliche Grundsdtze der Besteuerung

Freibetrage von 2 Mio. Euro sowie ein lineares Abschmelzen des Freibetra-
ges bei Gesamtvermdgen oberhalb von 2 Mio. Euro vorgesehen werden.”®

Die Steuer soll aufgrund periodisch wiederkehrender Hauptfeststellun-
gen der Werte jihrlich festgesetzt werden.”” Die Vielfalt der Vermégens-
gegenstande einer relativ wohlhabenden, hochproduktiven Gesellschaft
und neuere Tendenzen einer durchaus dynamischen ,Vermogensinflation
wiirden ein Feld ungeheurer Bewertungskomplexitit entstehen lassen, das
der Staat, wenn er nicht selbst eine ausgedehnte Biirokratie schaffen wollte,
mit einer kosten- und zeitaufwendigen Ubertragung der Vermogenswert-
feststellung auf die Steuerschuldner, also mit einer weiteren Biirokratisie-
rung des privatautonomen Entfaltungsraums, bestellen miisste. Einer neue-
ren Tendenz der modernen Verwaltung folgend wiirde der Biirger sich
erkldren miissen — mit allen Risiken einer strafrechtlich relevanten Fehlein-
schitzung, die dann entstehen kann, wenn der Betroffene tatsachlich vor-
handenes Vermdgen wie Briefmarken, Porzellan oder Schmuck als solches
gar nicht wahrnimmt und erkennt.”®

Gerade angesichts der als ,,Flucht in die Sachwerte® einsetzenden Vermo-
gensverlagerung wire es im Hinblick auf das Prinzip der Realitdtsgerech-
tigkeit auch vor diesem Hintergrund unausweichlich, von unabhingigen
Sachverstandigen bewertete Vermdgensverzeichnisse fiir jeden Steuerbiir-
ger anzufertigen und in einigermaflen eng getakteten zeitlichen Abstanden,
vermutlich nicht kiirzer als ein Jahr und nicht wesentlich langer als drei
Jahre, der Marktentwicklung anzupassen. Denn je langerfristiger und je fla-

76 Siehe dazu Hanno Kube, Verfassungs- und Vollzugsfragen einer Vermdgensteuer,
Rechtsgutachten erstellt im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
GmbH, 2013, S. 3.

77 Hanno Kube, a.a.0.

78 Seit der Finanzkrise und der europdischen Staatsschuldenkrise ist durch die Noten-
bankpolitik, aber auch durch Kapitaliiberschiisse im Markt ein anhaltend giinstiges
Finanzierungsumfeld mit niedrigen Zinsen und ausgedehnter Liquiditét entstanden,
das fiir Immobilien, aber auch fiir Wertpapiere oder reale Sachwerte auflerordent-
liche Wertzuwichse herbeigefithrt hat, Christoph Braunschweig/Bernhard Pichler,
Zukunftsszenarien fiir das Weltwahrungssystem, in: dieselben (Hrsg.), Die Kredit-
geldwirtschaft. Hintergriinde und Irrtiimer von Geld- und Finanzwirtschaft, 2. Aufl.
2021, S.151ff; siehe etwa fiir den Bereich von Biiroimmobilien: Manuel Erler, Preis-
blasen auf Biiroimmobilienmérkten - Eine empirische Betrachtung deutscher A- und
B-Stadte, IIWM-Paper, No. 1, 2017.

79 Otto Depenheuer, Verfassungsfragen einer einmaligen Vermdgensabgabe nach
Art.106 Abs.1 Nr.5 GG, in: derselbe (Hrsg.), Staatssanierung durch Enteignung?
Legitimation und Grenzen staatlichen Zugriffs auf das Vermégen seiner Biirger, 2014,
S.87 (971).
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II. Leistungsgerechtigkeit

chendeckender Wertverzerrungen auftreten, desto strenger féllt die Gleich-
heitspriifung des Bundesverfassungsgerichts aus:

»Die Wertverzerrungen bei der Einheitsbewertung treten flichende-
ckend, zahlreich und auch in ihrem jeweiligen individuellen Ausmaf3
vielfach erheblich auf. Das folgt zwangsldufig daraus, dass eine periodi-
sche Neubewertung seit Jahrzehnten nicht erfolgt. Die erheblichen Be-
wertungsverzerrungen kommen danach nicht nur in einzelnen Sonder-
fallen und auch nicht lediglich in spezifischen Fallgruppen vor, sondern
tendenziell flichendeckend und mit zunehmendem Gewicht, je mehr
sich durch die die urspriingliche Bewertungskonzeption aufgebende Aus-
dehnung des Hauptfeststellungszeitraums die tatsidchlichen Verhaltnis-
se und die daran ankniipfenden Bewertungen von Grundstiicken und
Gebduden in einer Weise entwickeln, die von den auf den Hauptfest-
stellungszeitpunkt 1964 bezogenen Bewertungsparametern nicht mehr
abgebildet werden konnen. Diese Ungleichbehandlungen sind in der
normativen Struktur der Einheitsbewertung in ihrer heutigen Handha-
bung angelegt und von solchem Ausmaf3, dass sie eine strenge Priifung
ihrer Vereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG verlangen.“®0

IL. Leistungsgerechtigkeit
1. Leistungsfdhigkeit aus der Perspektive des Steuerschuldners

Eines der tragenden Prinzipien fiir jede steuerliche Individualbelastung ist
der Mafistab der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit.

»Es ist ein grundsatzliches Gebot der Steuergerechtigkeit, dass die Be-
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfihigkeit ausgerichtet wird.
Das gilt insbesondere fiir die Einkommensteuer (...). Im Gesetzgebungs-
verfahren ist es als ,das Prinzip der Steuergerechtigkeit® bezeichnet wor-
den, ,jeden Biirger nach Maflgabe seiner finanziellen und wirtschaftli-
chen Leistungsfahigkeit mit Steuern zu belasten® (...). Dieses Prinzip
war schon in Art.134 der Weimarer Reichsverfassung normiert; bereits
damals wurde es als ,oberster Besteuerungsgrundsatz’ (...) gewertet, wel-

80 BVerfGE 148, 147 (Rn. 128).
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D. Verfassungsrechtliche Grundsdtze der Besteuerung

cher nach ganz iiberwiegender Auffassung fiir den Gesetzgeber bindend
war (...). 8!

In einem System mehrfacher und sich iiberschneidender Steuerbelastungen
aus direkten Steuern,®? die an verschiedene Steuertatbestinde ankniipfen,
und indirekter Besteuerung kommt es darauf an, aus der Perspektive des
Grundrechtstrdgers die Frage zu stellen, wie ihn eine Steuer, auch im
Gesamtsystem der Abgabenbelastung, in seiner wirtschaftlichen Gesamt-
position trifft. Hier wird zum einen die Frage gestellt, ob der steuerstaatli-
che Zugriff mit Ertragsteuern, Substanzsteuern und Verbrauchsteuern und
damit auf alle Stadien des Vermogensdurchlaufs vom Erwerb dber die
Vermogenskonsolidierung bis zur Verwendung in Form des Konsums in
der kumulativen Wirkung iiberhaupt gentigend leistungsgerecht sei.®* Die
Leistungsgerechtigkeit einer Einkommensteuer wird zum einen immer be-
riicksichtigen, was von der Steuer nicht erfasst werden darf:

- der Aufwand fiir die Erzielung des Ertrages,

- das Existenzminimum des Steuerpflichtigen und seiner ihm iiber Unter-
haltspflichten verbundenen Familie

- sowie ein dariiber hinausreichender geniigender Anteil an dem von ihm
wirtschaftlich individuell erzielten Erfolg.

2. Spezifische Leistungsgerechtigkeit einer Vermdgensteuer

Bei der Vermogensteuer als Substanzsteuer ist ungeachtet ihrer hier zugrun-
de gelegten prinzipiellen Unzulassigkeit unklar, woran die Leistungsfahig-
keit zu messen wiare®* Fir die Anhdnger der Vermdgensteuer liegt der
Fall einfach. Sie sehen im Vermdgen selbst bereits den Beleg fiir die Leis-
tungsfihigkeit. Wer mehr als 1 Mio. oder 2 Mio. Euro zur Verfiigung hat,
der gilt schon deshalb als leistungstdhig, weil er schliellich ,Millionar®

81 BVerfGE 66, 214 (223); Art.134 WRYV lautete: , Alle Staatsbiirger ohne Unterschied
tragen im Verhdltnis ihrer Mittel zu allen offentlichen Lasten nach Mafigabe der
Gesetze bei.

82 Hanno Kube, Verfassungsrechtliche Grenzen kumulierter Steuerlasten, 2020.

83 Dazu ndher Hanno Kube, Verfassungs- und Vollzugsfragen einer Vermdogensteuer,
Rechtsgutachten erstellt im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
GmbH, 2013, S. 8f.

84 Hanno Kube, Verfassungs- und Vollzugsfragen einer Vermdgensteuer, Rechtsgutach-
ten erstellt im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH, 2013, S. 9.
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II. Leistungsgerechtigkeit

sei. ,Fiir den Vermogenden besteht danach selbst dann eine Mdglichkeit,
seine Bediirfnisse zu befriedigen, wenn er keinen Ertrag mehr aus seinem
Vermogen erzielen konnen sollte, so dass, in den Worten Emanuel Hugo
Vogels, der ,Bestimmungsgrund der Leistungsfihigkeit* bestehen bleibt.*8>

Diese Auffassung ist bei naherer Betrachtung nicht haltbar. Sie wird der
vermogensrechtlich komplexen Situation hochst heterogener Lebensver-
hiéltnisse nicht ansatzweise gerecht. Nicht nur das Verbot konfiskatorischer
Besteuerung steht dieser Argumentation entgegen: Gemessen an Art. 14 GG
verfligt der soziale Rechtsstaat nicht iiber das Mandat, aus einem Millionér
einen ,Nichtmilliondr zu machen. Eigentum wire kein Eigentum, wenn
es nicht gespeichertes Wertpotential wire, der krude Schluss indes, auch
Vermogen ohne Ertrag sei dennoch ,gespeicherte Leistungsfahigkeit 3¢ und
liege deshalb im Zugrift des Steuergesetzgebers, schiebt den Schutzgehalt
von Art. 14 GG zur Seite.

Selbst wenn man dem entgegenstehend eine Vermogensbesteuerung mit
der Wirkung des Substanzentzuges fiir verfassungsrechtlich zuldssig hielte,
wire dennoch bereits allein gemessen am Steuergegenstand (dem Vermé-
gen) ungeklirt, ob und inwieweit Leistungsfahigkeit bestiinde. Hier liegen
die Dinge anders als beim Erwerbseinkommen, das den Ertrag als Beurtei-
lungsgrundlage vorfindet. Nicht jedes Vermdgen ist {iberhaupt ertragsfahig.
Man kann zwar prinzipiell jedes Vermdgen, das diesen Namen verdient, zu
Geld machen, aber der durch die Besteuerung herbeigefiihrte Zwang, eine
Eigentumsposition zu verwerten, ist bei einer so unmittelbar herbeigefiihr-
ten Konnexitét wie sie bei einer Substanzsteuer auf einen vermogenswerten
Gegenstand besteht, eine unverhaltnisméfiige, eine unzumutbare Inhalts-
und Schrankenbestimmung. Vermdgenswerte Eigentumspositionen, die
keine Ertrage abwerfen und/oder nur rein privat genutzt werden, kénnen
ganz im Gegenteil, wie wir nicht erst seit der Denkmalschutz-Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts®” wissen, bis zu ihrer Verwertung erhebliche
Lasten verursachen. Auch hier ist eine intertemporale Betrachtungsweise
angezeigt,®® denn wie die Investition in ein Unternehmen womdglich erst
nach Jahren oder bei der Verduflerung Rendite erwirtschaftet, so kdnnen
auch werterzeugende, werterhaltende und wertsteigernde MafSnahmen zu-

85 Alexander Thiele, Der grundgesetzliche Rahmen fiir die Wiedereinfithrung einer
Vermogensteuer. Kurzgutachten, Hans-Bockler-Stiftung, 2023, S. 25.

86 Alexander Thiele, Der grundgesetzliche Rahmen fiir die Wiedereinfithrung einer
Vermogensteuer. Kurzgutachten, Hans-Bockler-Stiftung, 2023, S. 25.

87 BVerfGE 100, 226 ff.

88 Dazu naher D.IV.3.
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D. Verfassungsrechtliche Grundsdtze der Besteuerung

néchst einmal zu Belastungen fiithren, die jedenfalls einer Vermdgensteuer
als abzugsfahig entgegengehalten werden miissten.

3. Diskrepanzen in der Wertbemessung des Vermdgensgegenstandes und
der Leistungsfahigkeit des Steuerschuldners

Vor allem aber gilt im Hinblick auf die Leistungsgerechtigkeit: Vermdgen
kénnen in der Hand eines ,Vermogenden® sein, der unter Beriicksichtigung
des Realitatsprinzips bei der Veranlagung und unter weiterer Beriicksichti-
gung additiver Grundrechtsauswirkungen®® nur mafig leistungsfahig ist.
Wer etwa als Bezieher eines nur durchschnittlichen Einkommens vor Jahr-
zehnten ein Bild von Gerhard Richter geerbt hat, das damals erschwinglich
war, heute aber 10 Mio. Euro wert ist, wird dadurch nicht per se wirtschaft-
lich leistungsfahiger. Im Gegenteil wird die Sicherung gegen Diebstahl, die
Erhaltung und die Versicherung des Kunstwerks einen nicht unerheblichen
Aufwand bedeuten. Der Eigentiimer eines solchen Kunstwerks mit einem
Jahreseinkommen von beispielsweise 90.000 Euro wiirde durch eine Ver-
mogensteuer, die pro Jahr ein Prozent betrdgt auch bei einem Freibetrag
von 2 Mio. Euro immerhin noch 80.000 Euro pro Jahr Vermégensteuer zu
begleichen haben und damit zum Sozialfall werden. Wer dem entgegenhilt,
er konne doch seinen ,Richter” verkaufen, macht eine implizite Erwartung
explizit, und wirft ein Schlaglicht auf den hier betroffenen Gewihrleis-
tungsgehalt von Art. 14 GG. Das Freiheitsgrundrecht aus Art. 14 GG mutet
dem Eigentiimer nicht zu, eine besteuerte Eigentumsposition zu verwerten,
um seine Steuerschuld begleichen zu konnen; das stiinde in eklatantem
Widerspruch zu der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes.

4. Leistungsgerechtigkeit von Sollertragsteuern?

Hier liegt zugleich das tblicherweise vorgebrachte Argument fiir eine
Sollertragsteuer. Denn schon in der historischen Entwicklung sollte eine
Begrenzung der Vermdgensteuer im Hinblick auf die Leistungsfahigkeit
darin liegen, dass nicht die Substanz des Vermdgens angetastet werden
muss, sondern die Steuerschuld regelmiflig in typisierter Weise aus den

89 Hanno Kube, Verfassungsrechtliche Grenzen kumulierter Steuerlasten, 2020, S. 10.
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II. Leistungsgerechtigkeit

Ertrdgen finanziert werden sollte.”® Wenn danach ein iiblicherweise wirt-
schaftlich laufend genutztes Gut besteuert wird, dann ist es im Sinne der
Gemeinwohlbindung des Eigentums zumutbar, den iiblichen wirtschaftli-
chen Nutzen aus einer Sache zu ziehen sowie aus diesen Ertrigen Steuern
zu begleichen. Mit diesem Argument wird aber im Grunde genommen
die Vermogensteuer zu einer Einkommensteuer und zwar fiir fiktives oder
jedenfalls stark typisiertes Einkommen. Das aber wiirde dem jeweiligen
Einzelfall und den konkreten wirtschaftlichen Verhéltnissen gerade nicht
gerecht werden, ganz anders als das im Einkommensteuerrecht der Fall ist
und dem Prinzip der Besteuerung nach realitatsgerechter Leistungsermitt-
lung nicht entsprache. Hier liegt die Achillesferse jeder Sollertragsteuer auf
Eigentumspositionen, die regelmaflig nach dem Willen des Grundrechtstra-
gers nicht oder nicht vollstindig zum Ertrag genutzt werden sollen oder
konnen. Ein Forst, in der Hand einer alten Landbesitzerfamilie, der heute
6kologisch nachhaltig gepflegt oder nur zur Jagd genutzt und entsprechend
erhalten wird, kann betriebswirtschaftlich ein Zuschussunternehmen sein.
Es liegt eben in der Verfiigungsbefugnis des Eigentiimers, genau das hin-
zunehmen, um den von ihm festgelegten Zweck des Eigentums zu erfiil-
len. Der Eigentiimerin oder dem Eigentiimer beispielsweise eines solchen
Waldgrundstiicks darf durch eine Vermdgensteuer, die als Sollertragsteuer
ausgestaltet ist, nicht ohne weiteres eine wirtschaftlich rentable holzwirt-
schaftliche Nutzung aufgezwungen werden. Ein durch die Vermdgensteuer
hervorgerufener Zwang zur rentablen Nutzung von Eigentum - womog-
lich gegen ein vom Eigentiimer verfolgtes Gemeinwohlinteresse (Art.14
Abs. 2 GG) - wiirde in unverhéltnismafliger Weise das Eigentum ausgestal-
ten. Jenseits einer gewissen Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers auch
im Hinblick auf einen durchschnittlichen Ertrag, sollte die Freiheit zum
Umgang mit dem Eigentum grundrechtlich héher gewichtet werden, weil
viele Eigentiimer sich lingst anders orientieren und eine stiarker wertge-
bundene Nutzung mitunter der rentablen Nutzung vorziehen. Es wiirde
jedenfalls einer neueren eigentumsethischen und gerade auch 6kologisch
grundierten Diskussionslage zuwiderlaufen, wenn der Steuerstaat mit einer
Sollertragsbesteuerung zur betriebswirtschaftlichen Effizienz und zur Ren-
dite dréngt, wihrend sich unter dem Einfluss einer postmaterialistischen
Ethik auch andere und woméglich weniger rentable oder sogar (zumindest

90 Hanno Kube, Verfassungsrechtliche Grenzen kumulierter Steuerlasten, 2020, S. 11.
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voriibergehend) unrentable Formen der Eigentumsnutzung als subjektive
Dispositionen verbreiten.”!

5. Besonderheiten bei Wohneigentum und anderem Immobilienvermdgen

Wem solche Beispiele konstruiert oder fiir die Mitte der Gesellschaft re-
gelmaflig kaum relevant erscheinen, der sollte das Immobilienvermégen
angemessen beriicksichtigen. Selbst diejenigen, die akzentuiert nach einer
Vermégensteuer rufen und dabei die Ungleichverteilung von Vermdégen als
maf3geblichen Antrieb einer solchen Steuer verstehen, rdumen ein, dass
statistische Ungleichheiten zu einem mafigeblichen Teil iiber die Immobi-
liensituation entstehen.”? In einem Land wie Deutschland verfiigt (nur)
etwa die Hilfte der Menschen {iber Wohnraum in Privateigentum, wiahrend
die andere Halfte zur Miete wohnt. Wer zur Miete wohnt, ist durch das so-
ziale Mietrecht zum Teil eigentumséhnlich gesichert,?® aber diese Position
wiirde nirgendwo als vermogenswerte Position gefithrt werden. Wer als
Beamter des hoheren Dienstes noch in den 80er Jahren in bevorzugten
Lagen der bayerischen Landeshauptstadt Miinchen ein Baugrundstiick er-
werben konnte, ist heute im Ruhestand Eigentiimer einer millionenschwe-
ren Immobilie. Angesichts knappen Baulands wiirden Baugesellschaften
vermutlich nur darauf warten, dass eine Vermdgensteuer den Pensionér
faktisch zwange, die Immobilie zu verduflern.

Immobilien sind durch die Inflation der Sachwerte in den vergangenen
ein bis zwei Jahrzehnten so erheblich im Wert gestiegen, dass viele Men-
schen mit nur mittlerem Einkommen auf dem Papier langst Vermdgens-
millionére sind, ohne dass sich das in ihrem Lebensalltag anders als im
Buchwert eines nicht realisierbaren Immobilienwertes auswirkt.

Zudem ist die Multifunktionalitdt von Vermogensbildung und Vermo-
gensnutzung relational zu den wirtschaftlichen Entfaltungsabsichten und
den individuellen Vorkehrungen eigener Existenzsicherung angemessen in
Anschlag zu bringen. Allein die Vorstellung, der Staat wiirde ein Vermdgen

91 Siehe etwa Sarah Lenz, Ethische Geldinstitute, 2019, S. 143 ff.

92 Rainald Otsch/Axel Troost, Reichtum riickverteilen. Plidoyer fiir die Wiedererhe-
bung der Vermogensteuer mit progressivem Tarif, 2020, S. 5.

93 Die verfassungsrechtliche Annahme, auch das Besitzrecht des Mieters an der Woh-
nung begriinde eine durch Art. 14 GG geschiitzte Position, findet sich in BVerfGE 89,
1ff.; kritisch dazu: Otto Depenheuer, Der Mieter als Eigentiimer?, NJW 1993, 2561 ff.
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abschmelzend entziehen, das zur Risikoabdeckung oder zur Alterssiche-
rung gebildet, das heifit durch Verzicht angespart worden wire, wiirde
zu unzumutbaren Ergebnissen fithren. Wer beispielsweise im Pflegefall
seine Immobilie verduflern will, um damit eine seinen Vorstellungen ent-
sprechende Heimunterbringung zu finanzieren, sollte vorher vom Staat in
dieser Vorsorge nicht besteuert werden und schon gar nicht an dieser Opti-
on gehindert werden. Die Solidargemeinschaft kann es nicht wollen, dass
spater im gesundheitlichen Schadensfall oder im Alter bei Pflegebedarf die
private Vorsorge nicht mehr vorhanden ist, weil durch eine Vermdgensteuer
abgeschmolzen. Auch die klassische Vermdgensbildung zur eigenen spéte-
ren Existenzsicherung weist eine intergenerationell-nachhaltige Dimension
auf, also das Erfordernis eines zeitlich gedehnten, auf Nachhaltigkeit hin
orientierten Grundrechtsdenkens bei der Bemessung der Leistungsfahig-
keit.%

6. Komplexitat leistungsgerechter Vermdogenserfassung und angemessener
Wertfortschreibung

Die Vermogensteuer wiirde in solchen Fillen disparater Einkommens- und
Vermdogensverhiltnisse ersichtlich gegen das Prinzip der Leistungsgerech-
tigkeit verstofSen. Schon an dieser Stelle wird sichtbar, dass die Vermogens-
erfassung nicht nur wegen der Komplexitit der Beurteilungsgrundlagen
und der Diversitit der Vermdgenspositionen zu einer schier unlosbaren
biirokratischen Aufgabe wiirde, sondern auch die Bewertung der Leistungs-
tahigkeit des Steuerschuldners in seiner konkreten wirtschaftlichen und
sozialen Situation jede Steuerverwaltung vor immense Erhebungs- und
Beurteilungsprobleme stellen wiirde. Der Bewertungsaufwand einer wieder
in Kraft gesetzten Vermdgensteuer unter gegenwirtigen Verhaltnissen und
unter strikter Wahrung des Grundsatzes der Leistungsfahigkeit und der
gleichheitsgerechten Besteuerung wiirde den Bewertungsaufwand in eine
zurzeit kaum abschatzbare Hohe steigern. Die Schétzungen reichen von
weniger als 5 Prozent bis zu iiber 30 Prozent des Steueraufkommens.>

94 Siehe dazu unten IV.3.
95 Clemens Fuest, Zur Debatte iiber die Einfithrung einer Nettovermdgensteuer in
Deutschland, 2021, S. 27.
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III. Gleichheitssatz und Folgerichtigkeit

1. Gleichheitssatz im Steuerrecht: Probleme der Differenzierung von
Vermogen

Der allgemeine Gleichheitssatz (Art.3 Abs.1 GG) gebietet dem Gesetzge-
ber, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu
behandeln. Er gilt fiir ungleiche Belastungen wie auch fiir ungleiche Be-
gilinstigungen.’® Im Steuerrecht nicht anders als auf anderen Rechtsgebieten
steht dem parlamentarischen Gesetzgeber ein weit bemessener Ausgestal-
tungsspielraum zu, wenn er den Besteuerungsgegenstand, Einzelheiten der
Steuertatbestdnde, Ausnahmen, Typisierungen und die Hohe der Steuersit-
ze festlegt. Es ist dabei grundsitzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen
Sachverhalte auszuwihlen, an die er dieselben Rechtsfolgen kniipft und
die er so als rechtlich gleich qualifiziert. Diese Auswahl muss er jedoch
sachgerecht treffen.”

Fir die Besteuerung von Vermogen wird der Gesetzgeber den Schwie-
rigkeiten der unterschiedlichen Bewertungen des Vermdgens im Hinblick
auf die Leistungsfahigkeit des Steuerschuldners nicht ohne weiteres durch
eine Differenzierung von werthaltigen Vermégenspositionen Herr werden
kénnen.”

Denn man kénnte ja daran denken, bei einer Wiederaufnahme der
Vermogensbesteuerung Vermogen unterschiedlich zu behandeln, um dem
Leistungsgrundsatz besser oder iiberhaupt Rechnung zu tragen. Das hiefle,
vermogenswerte Eigentumspositionen vom Nutzungszweck und von der
Funktion her zu differenzieren, also das zu Wohnzwecken genutzte Immo-
bilienvermdgen oder das zu Gewerbezwecken oder zur ,angemessenen®
Alterssicherung genutzte Immobilien- oder Anlagevermdgen anders zu be-
werten oder von Besteuerung auch oberhalb der Freigrenzen auszunehmen.

96 BVerfGE 110, 412 (431); 116, 164 (180); 122, 210 (230); 126, 268 (277); 145, 106 (141f.
Rn. 98); 148, 147 (183 Rn. 94); 160, 41 (Rn. 51).

97 BVerfGE 75, 108 (157); 107, 218 (244); 115, 381 (389); 141, 1 (38 Rn. 93); 145, 106 (142
Rn. 98); 152, 274 (311 Rn. 95); 160, 41 (Rn. 51).

98 Beruhigend will hier das Gutachten von Alexander Thiele, Der grundgesetzliche Rah-
men fiir die Wiedereinfithrung einer Vermdgensteuer. Kurzgutachten, Hans-Bockler-
Stiftung, 2023, S.35 wirken, der auf den groflen Gestaltungsspielraum bei Verscho-
nungslésungen hinweist, aber das Risiko, in die Falle des Gleichheitsverstofies zu
gehen, ist fiir den Steuergesetzgeber verfassungsrechtlich gesehen das mit Abstand
grofite.
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Jede politische Absicht einer Wiederaufnahme der Vermdgensbesteuerung
hitte sich dieser Debatte zu stellen.

Angesichts der stindigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zum Gleichheitssatz im Steuerrecht und angesichts des aktuellen Beschlus-
ses zu § 32a EStG, bestehen hier trotz der stets einer der Gleichheitspriifung
wie ein Mantra vorangestellten richterlichen Einrdumung eines weiten Ge-
staltungsspielraums des Gesetzgebers doch erhebliche Zweifel, wie solche
Differenzierungen rechtssicher begriindet werden und angesichts des Reali-
tatsprinzips in einer dynamischen Marktordnung auch dauerhaft durchge-
halten werden konnten.

2. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Dezember 2021 -
2BvL 1/13

Solche erheblichen praktischen Probleme einer jeden Differenzierung beim
Belastungsgegenstand einer Besteuerung hat aktuell der Zweite Senat des
Bundesverfassungsgerichts noch einmal sehr deutlich gemacht, als er im
Einkommensteuerrecht die unterschiedliche Behandlung von Gewinnein-
kiinften zu anderen Einkiinften beanstandet hat. Im Zusammenhang mit
der Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent (§ 32a Abs. 1
Satz2 Nr.5 EStG) hat der Gesetzgeber gleichzeitig eine auf Gewinnein-
kiinfte im Sinne des §2 Abs.1 Satz1 Nr.1 bis 3 EStG beschriankte Ta-
rifbegrenzung (Entlastungsbetrag nach § 32c EStG) eingefithrt. Die Tarif-
begrenzung des §32c EStG in der Fassung des Steuerdnderungsgesetzes
2007 bevorzugte die Gewinneinkiinfte, indem die im zu versteuernden
Einkommen enthaltenen Gewinneinkiinfte bei Uberschreitung der Summe
von 250.000 Euro (Grundtarif) beziehungsweise 500.000 Euro (Splitting-
tarif) anteilig mit lediglich (weiterhin) 42 Prozent belastet wurden. Die
Uberschusseinkiinfte dagegen waren mit dem fiir diese Einkommenshohe
neuen Spitzensteuersatz von 45 Prozent zu versteuern. Damit wollte der
Gesetzgeber die Standortbedingungen fiir Unternehmen in Deutschland
im internationalen Wettbewerb jedenfalls durch die Erhdhung des Spitzen-
steuersatzes fiir Gewinneinkiinfte angesichts der bereits im internationalen
Vergleich hohen Belastungen fiir Unternehmen jedenfalls nicht noch weiter
verschlechtern.®”

99 BT-Drucksache 16/1545, S. 8, 15; FG Diisseldorf, 14.12.2012 - 1 K 2309/09 E, Rn. 62.
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Dazu - und damit indirekt auch zu den Mdoglichkeiten bei einer Ver-
mogensteuer sachgerecht zu differenzieren — fithrt der Zweite Senat des
Bundesverfassungsgerichts aus:

»Genauere Maf3stibe und Kriterien dafiir, unter welchen Voraussetzun-
gen der Gesetzgeber den Gleichheitssatz verletzt, lassen sich nicht ab-
strakt und allgemein, sondern nur in Bezug auf die jeweils betroffenen
unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereiche bestimmen (stRspr; vgl.
BVerfGE 105, 73 <111>; 152, 274 <312 Rn. 96 m.w.N.>). Dabei ergeben sich
je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen aus dem
allgemeinen Gleichheitssatz im Sinne eines stufenlosen am Grundsatz
der Verhaltnismafligkeit orientierten Priifungsmafistabs unterschiedliche
Grenzen fiir den Gesetzgeber, die vom bloflen Willkiirverbot bis zu einer
strengen Bindung an Verhéltnismafligkeitserfordernisse reichen (stRspr;
vgl. BVerfGE 110, 274 <291>; 152, 274 <312 Rn. 96>; BVerfG, Beschluss
des Ersten Senats vom 8. Juli 2021 — 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 -,
Rn.110f). Differenzierungen bediirfen stets der Rechtfertigung durch
Sachgriinde, die dem Differenzierungsziel und dem Ausmaf3 der Un-
gleichbehandlung angemessen sind (...)“1%0

Der Gesetzgeber wird nicht nur im Bereich des Einkommensteuerrechts
durch zwei eng miteinander verbundene Leitlinien begrenzt: durch das
Gebot der Ausrichtung der Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leis-
tungsfahigkeit und durch das Gebot der Folgerichtigkeit.l®! Danach muss
im Hinblick auf die verfassungsrechtlich gebotene steuerliche Lastengleich-
heit darauf geachtet werden, Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfihigkeit
auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuergerechtigkeit), wahrend
(in vertikaler Richtung) die Besteuerung hoherer Einkommen im Vergleich
mit der Steuerbelastung niedrigerer Einkommen bei Erhaltung der Privat-
niitzigkeit und Beachtung des vor Steuern entstandenen differenzierten
Erfolges angemessen sein muss.!%

3. Folgerichtigkeit

Mit dem demokratischen Mandat hat es der Gesetzgeber in der Hand,
ein Ordnungssystem festzulegen, das zum einen mit Mindestanforderungen

100 BVerfGE 160, 41 (Rn. 52).
101 BVerfGE 141, 1 (Rn. 951.); dazu auch naher unten 3.
102 BVerfGE 107, 27 (47); 112, 268 (279); 116, 164 (180); 126, 268 (277); 141, 1 (Rn. 96).
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an Konsistenz diesem Begriff genligt und zum anderen aber auch konse-
quent als Ordnungszusammenhang beachtet und fortentwickelt wird. Der
Gesetzgeber darf im Sinne einer konzeptionellen Selbstbindung das einmal
gewihlte Ordnungsprinzip nicht ohne weiteres unbeachtet lassen.

»Zwar fiihrt Systemwidrigkeit fiir sich allein noch nicht zu einem Verstof3
gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Eine Verletzung der vom Gesetz selbst statuierten
Sachgesetzlichkeit kann aber einen solchen Verstof3 indizieren (...).103

Dabei ist die Folgerichtigkeit und systematische Konsistenz gerade auch
im Hinblick auf die Leistungsfahigkeit und Realitdtsangemessenheit von
besonderer Bedeutung:

»Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht ist der Grundsatz
der Lastengleichheit. Die Steuerpflichtigen miissen dem Grundsatz nach
durch ein Steuergesetz rechtlich und tatsdchlich gleichmaflig belastet
werden. Der Gleichheitssatz beldsst dem Gesetzgeber einen weit reichen-
den Entscheidungsspielraum sowohl bei der Auswahl des Steuergegen-
standes als auch bei der Bestimmung des Steuersatzes. Abweichungen
von der mit der Wahl des Steuergegenstandes einmal getroffenen Belas-
tungsentscheidung miissen sich indessen ihrerseits am Gleichheitssatz
messen lassen (Gebot der folgerichtigen Ausgestaltung des steuerrechtli-
chen Ausgangstatbestands). Demgemaf3 bediirfen sie eines besonderen
sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen ver-
mag. Dabei steigen die Anforderungen an den Rechtfertigungsgrund mit
dem Ausmaf’ der Abweichung und ihrer Bedeutung fiir die Verteilung
der Steuerlast insgesamt (...).“104

Folgerichtigkeit ist vor allem fiir die Festlegung der Bemessungsgrundlage
einer Steuer von zentraler Bedeutung:

»Art.3 Abs.1 GG verlangt stets auch eine gleichheitsgerechte Ausgestal-
tung der Bemessungsgrundlage einer Steuer. Die Bemessungsgrundlage
muss, um die gleichmiflige Belastung der Steuerpflichtigen zu gewahr-
leisten, so gewdhlt und ihre Erfassung so ausgestaltet sein, dass sie
den mit der Steuer verfolgten Belastungsgrund in der Relation der Wirt-
schaftsgiiter zueinander realitdtsgerecht abbildet (vgl. BVerfGE 93, 121
<136>; 93, 165 <172£.>; 117, 1 <33>; 139, 285 <310 Rn. 73>, stRspr). Dies

103 BVerfGE 66, 214 (223f.).
104 BVerfGE 148, 147 (Rn. 96).
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gilt besonders, wenn die Steuer mit einem einheitlichen Steuersatz erho-
ben wird, da aus der Bemessung resultierende Ungleichheiten dann nicht
mehr auf einer spéiteren Ebene der Steuererhebung korrigiert oder kom-
pensiert werden konnen (vgl. BVerfGE 93, 121 <142£.>). Um beurteilen
zu konnen, ob die gesetzlichen Bemessungsregeln eine in der Relation
realitdtsgerechte Bewertung der erfassten Giiter und damit die Vergleich-
barkeit der Bewertungsergebnisse im Einzelfall sicherstellen, muss das
Gesetz das fiir den steuerlichen Belastungsgrund als mafigeblich erachte-
te Bemessungsziel erkennen lassen. 10>

Hier wird die Frage virulent, was mit einer Vermdgensteuer eigentlich be-
steuert werden soll. Sollen Liicken im Einkommensteuersystem geschlossen
werden?'% Soll der ungleich verteilte ,Reichtum® der Gesellschaft nivelliert,
soll Reichtum entzogen werden, um so soziale Ungleichheit zu bekdmpfen?
Oder soll nur ein Sonderopfer fiir besondere Finanzierungslasten erhoben
werden? Jede Vermodgensteuer steht vor der Frage einer Definition des
Steuergegenstandes.

Vermdgen ist eine wirtschaftlich nutzbare, geldwerte Rechtsposition, un-
geachtet ihrer ndheren Ausgestaltung als Immobilieneigentum oder Eigen-
tum an beweglichen Sachen, als Forderung oder als Nutzungsrecht. Dabei
kommt es zundchst nicht darauf an, wie das Vermdgen entstand oder zu-
gewachsen ist. Aber im Hinblick auf den das Steuerrecht beherrschenden
Gleichheitssatz und zur Verhinderung unsystematischer, unverhéltnisma-
Biger, gegen das Leistungsfahigkeitsprinzip verstoflender kumulierender
Steuerbelastungswirkungen kann es sehr wohl von Bedeutung sein, ob es
sich um durch Erbschaftsteuer vorbelastetes Vermdgen handelt, oder ob es
akkumuliertes (,gespeichertes®) Einkommen ist, das ebenfalls bereits einer
Besteuerung unterworfen war.%7

In der gleichheitsrechtlichen Ausgestaltung entlang den Leitprinzipien
der Folgerichtigkeit, der Realititsangemessenheit und der Leistungsfdhig-
keit liegt die Crux der gleichheitsgerechten Wiedereinfithrung der Vermo-
gensteuer. Das Grundproblem schlummert in der personellen Radizierung
von Vermdogenspositionen, die {iber die Gemeinsamkeit des Marktwertes
hinaus nur schwer typisierbare Gemeinsamkeiten aufweisen. Die rechneri-

105 BVerfGE 148, 147 (Rn.97). Siche auch BVerfGE 117, 1 (30£); 120, 1 (29); 121, 108
(120); 126, 400 (417); 138, 136 (Rn. 123).

106 Siehe dazu: Clemens Fuest, Zur Debatte tiber die Einfithrung einer Nettovermogen-
steuer in Deutschland, 2021, S. 5.

107 Klaus Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 2, 1. Auflage 1993, S. 775.
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sche Werthaltigkeit von Immobilieneigentum oder Sacheigentum in Markt-
preisen ist, wie gezeigt,!%® nicht per se ein Hinweis auf Leistungsfahigkeit
der Eigentiimer; eine Belastung von Betriebsvermogen kann den Liqui-
ditatsspielraum eines an sich leistungsfdhigen Handwerksbetriebes rasch
verengen. Die Wirkung einer Vermogensteuer, die alle werthaltigen Eigen-
tumspositionen gleichmiflig belasten will, schon damit keine steuerver-
meidenden Verlagerungsbewegungen stattfinden, stofit auf die erhebliche
Komplexitit einer iiber Jahrzehnte wohlhabend gewordenen Gesellschaft,
in der Vermdgen in ganz unterschiedlichen Formen, Zuordnungen und
Verflechtungen auftritt. Vor allem wenn es um Produktivvermdgen geht,
das einen wirtschaftlichen Nutzen erzeugt oder zu erzeugen bestimmt ist,
wird der Fiskus Riicksicht nehmen, um die wirtschaftlichen Leistungskrifte
nicht - gerade auch bei einer kumulativ wirkenden zusitzlichen Steuer -
zu mindern und so auf lange Sicht auch die Chance zu verkiirzen, dass die
Gemeinschaft am wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig partizipiert.!%?

Doch wenn der Gesetzgeber auf diese Interdependenz reagiert und
sachliche Unterschiede bei der Besteuerung, bei der Verschonung oder
der Ausgestaltung der Steuer vorsieht, hat er die inzwischen recht dich-
te und praktisch sehr schwer in rechtssicherer Weise einzulosende Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Folgerichtigkeit zu beachten.
Schon bei der Erbschaftsteuer herrschte politischer Konsens, dass diese
Steuer den ohnehin schwierigen Generationeniibergang bei kleinen und
mittleren Unternehmen nicht so erschweren diirfe, dass das Unternehmen
in den Moglichkeiten seiner Fortfithrung substanziell geschmalert oder
gar im Bestand gefidhrdet wiirde, weil die Erbengeneration aufgrund der
anfallenden Erbschaftsteuer Betriebsteile zu verduflern gezwungen werde

108 Oben D.I.

109 Das erkennt das BVerfG denn auch als Gemeinwohlbelang von erheblichem Ge-
wicht an: ,Der Gesetzgeber ist bei der Auswahl der Ziele weitgehend frei, die er
durch Verschonung von einer steuerlichen Belastung erreichen oder zumindest for-
dern will. Er stof3t an Grenzen, wenn er vom Grundgesetz missbilligte Ziele (vgl. die
entsprechende Einschrinkung bei Enteignungen tragenden Gemeinwohlzielen in
BVerfGE 134, 242 <292f. Rn.172>) verfolgt oder sich mit seinen Forderzwecken in
unauflgsbaren Widerspruch zu anderweitigen gesetzlichen Festlegungen setzt. Die
Foérderung und der Erhalt einer fiir den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands vom
Gesetzgeber als besonders wertvoll eingeschatzten Unternehmensstruktur, die er in
kleinen und mittelstindischen, durch personale Fithrungsverantwortung gepréagten
Unternehmen - insbesondere in Familienunternehmen - sieht, und der Erhalt von
Arbeitsplatzen durch den Schutz vor allem solcher Unternehmen vor steuerlich
bedingten Liquidititsproblemen stellen danach legitime Ziele von erheblichem Ge-
wicht dar (vgl. auch BVerfGE 93, 165 <175 f.>)., BVerfGE 138, 136 (Rn. 138).
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oder notwendige Investitionen zugunsten der Begleichung der Steuerschuld

Zu

riickstellen wiirde. Die vom Erbschaftsteuergesetz vorgesehenen Ausnah-

men beim Betriebsvermdgen sind dann vom Bundesverfassungsgericht mit
seinen Entscheidungen gleichheitsrechtlich beanstandet worden. Die erb-
schaftsteuerliche Begiinstigung des Ubergangs betrieblichen und land- und
forstwirtschaftlichen Vermdgens wird zwar vom Gericht als erlaubte Diffe-
renzierung bestdtigt und dabei wird auch ein grofier Gestaltungsspielraum

u
Vo

gemessen. Dieser wird aber dann in einer schwer in den Ergebnissen
raussehbaren Weise fiir den Gesetzgeber wieder eingeschrankt:

»Er darf Verschonungen von der Steuer vorsehen, sofern er ansonsten
unerwiinschte, dem Gemeinwohl unzutrégliche Effekte einer uneinge-
schrinkten Steuererhebung befiirchtet. Allerdings bleibt er auch hier an
den Gleichheitssatz gebunden. Das bedeutet zunéchst aber nur, dass er
seine Leistungen nicht nach unsachlichen Gesichtspunkten, also nicht
willkiirlich verteilen darf. Sachbezogene Gesichtspunkte stehen ihm in
weitem Umfang zu Gebote, solange die Regelung sich nicht auf eine der
Lebenserfahrung geradezu widersprechende Wiirdigung der jeweiligen
Umstinde stiitzt und insbesondere der Kreis der von der Mafinahme
Begiinstigten sachgerecht abgegrenzt ist (...).

Der grofle Spielraum, tiber den der Gesetzgeber bei der Entscheidung
dariiber verfiigt, ob und welche Sachverhalte, Personen oder Unterneh-
men er durch eine Verschonung von einer bestimmten Steuer fordern
und welche Gemeinwohlziele er damit verfolgen will, schliefit allerdings
nicht aus, dass die ndhere Ausgestaltung solcher Verschonungsregelun-
gen einer strengeren verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt. Ne-
ben den bereits genannten Merkmalen der Verfiigbarkeit, der freiheits-
rechtlichen Relevanz oder der Nihe des Differenzierungsgrundes zu
Art.3 Abs.3 GG kann die Freiheit des Gesetzgebers im Steuerrecht
durch das Ausmaf$ der mit der Steuerverschonung bewirkten Ungleich-
behandlung und durch deren Auswirkung auf die gleichheitsgerechte
Erhebung dieser Steuer insgesamt eingeschrinkt sein. Je nach Intensitat
der Ungleichbehandlung kann dies zu einer strengeren Kontrolle der
Forderziele durch das Bundesverfassungsgericht fithren. 10

110 BVerfGE 138,136 (Rn.125f.).
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Wer die Vermdgensteuer reaktivieren mochte, muss das im Bewusstsein
tun, dass er prinzipiell dann auch alle Vermdgensarten besteuern muss,!!!
und die Verschonung oder Sonderbehandlung von Produktivvermdgen
oder sozial oder 6kologisch niitzlich ausgerichteten Vermdgens besonderer
Rechtfertigungen bediirfen, die gegebenenfalls streng gleichheitsrechtlich
gepriift werden.!?

111

112

So sagen denn auch entsprechende Vorschlage zur Wiedereinfithrung der Vermo-
gensteuer dazu: ,Steuerpflichtig ist das gesamte Sach- und Finanzvermdgen der
Steuerpflichtigen, einschliellich des selbstgenutzten Wohneigentums und Betriebs-
vermdgen, abziiglich der Verbindlichkeiten, die sich auf die steuerpflichtigen Ver-
mogen beziehen. Auslandsvermogen sind steuerpflichtig, soweit sie nicht durch
Doppelbesteuerungsabkommen freigestellt sind. Steuerpflichtig sind wertvolle ,Lu-
xusgiiter’ wie Edelmetalle, Edelsteine, Miinzen, Schmuckgegenstinde, Kunstwerke
oder kostspielige Fahrzeuge (zum Beispiel Yachten, Flugzeuge oder Oldtimer). Ub-
licher Hausrat sowie iibliche Kraftfahrzeuge sind steuerfrei.; Stefan Bach/Andreas
Thiemann, Hohes Aufkommenspotenzial bei Wiedererhebung der Vermdgensteuer,
DIW 2016, 79 (80).

»Soweit sich die Strenge der Priifung vom Gesetzgeber vorgenommener Differenzie-
rungen an der Verfiigbarkeit der Unterscheidungskriterien, dem Einfluss auf die
Wahrnehmung von Freiheitsrechten und der Nahe zu den Merkmalen des Art.3
Abs. 3 GG orientiert (...), kommt fiir den vorliegenden Sachverhalt nur die Verfiig-
barkeit der Unterscheidung nach den Vermdégensarten in Betracht. Auch dieser
Gesichtspunkt fithrt zu einer eher strengen Priifung des gesetzgeberischen Differen-
zierungsspielraums. Dabei kann die Frage, ob ein Differenzierungskriterium fiir
den von der Ungleichbehandlung Betroffenen verfiigbar ist, nur aus der Sicht des
jeweils durch diese Ungleichbehandlung Benachteiligten, nicht hingegen aus der
des Bevorzugten beantwortet werden. Fiir die hier zu priifende Ungleichbehandlung
zwischen Erwerbern betrieblichen und Erwerbern nichtbetrieblichen Vermégens
kommt es danach auf die Einflussmoglichkeiten der Erwerber nichtbetrieblichen
Vermdgens an, die nicht in den Genuss des Verschonungsabschlags gelangen. Diese
haben vielfach nur geringen Einfluss darauf, ob das ihnen geschenkte oder von
ihnen ererbte Vermégen den Kategorien forderungswiirdigen betrieblichen oder
land- und forstwirtschaftlichen Vermogens oder Anteilen an Kapitalgesellschaften
von uber 25 Prozent angehort (vgl. §13b Abs.1 ErbStG) oder nicht verschontem
Vermégen zuzuordnen ist’, BVerfGE 138, 136 (Rn. 132).
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IV. Weitere grundrechtliche Mafsgaben: Das Prinzip freiheitsgerechter
Besteuerung

1. Eigentumsschutz und Enteignungsverbot: Verbot konfiskatorischer
Besteuerung und Erhaltung der Privatniitzigkeit

Dreh- und Angelpunkt der Frage grundrechtlicher Bindung der Steuerge-
walt Giberhaupt ist die Frage, ob Art. 14 GG Besteuerungsschutz gewéhrleis-
tet. Wie bereits erwahnt,!3 existiert an diesem Punkt eine Differenz auch
zwischen den beiden Senaten des Bundesverfassungsgerichts. Ironischer-
weise verfolgt der Erste Senat — mit seinen mitunter als progressiv-grund-
rechtsfreundlich oder auch als ,linksliberal® empfundenen Entscheidungen
etwa zum Datenschutz oder zum Klimaschutz - hier eine Position, die
gerade von der alteren konservativen Staatsrechtslehre, namentlich von
Ernst Forsthoff vertreten worden ist,'¥ wahrend der mitunter als eher
staatsbewahrend und ,konservativ® etwa im Hinblick auf seine europaver-
fassungsrechtlichen Entscheidungen wahrgenommene Zweite Senat eine
grundrechtsfreundlichere Position gegeniiber der staatlichen Besteuerungs-
gewalt einnimmt. Zu dieser merkwiirdigen Asymmetrie gehort auch, dass
der langjdhrige Vorsitzende des Ersten Senats, Hans-Jiirgen Papier, wissen-
schaftlich gut begriindet in jiingeren Jahren die Auffassung vertreten hat,
Steuern konnten und miissten durchaus an Art.14 GG gemessen werden,
wenn man sie nicht als Enteignung, sondern als Inhalts- und Schrankenbe-
stimmung von Eigentumspositionen verstehe.!>

2. Indirekte Freiheitseinschrankung durch Vermdgensbesteuerung

Die Grundrechtsdogmatik gegeniiber dem steuererhebenden Staat immu-
nisiert sich ein Stiick weit mit bestimmten Formeln gegen Ergebnisse, die
ein funktionierendes Gemeinwesen belasten wiirden. Dazu gehort die eben
erwihnte traditionelle Annahme, man konne die Belastungswirkung einer
Steuer nicht am Grundrecht der Eigentumsfreiheit messen, weil sonst der

113 D.IL

114 Ernst Forsthoff, Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates, VVDStRL 12 (1954),
S.8 (32); ders., Eigentumsschutz 6ffentlich-rechtlicher Rechtsstellungen, NJW 1955,
1249 ff.

115 Hans-Jirgen Papier, Die Beeintrichtigung der Eigentums- und Berufsfreiheit durch
Steuern vom Einkommen und Vermdégen, Der Staat 11 (1972), 483 (486 ff.).
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Steuererhebung uno actu ein Entschadigungsanspruch entgegenstiinde. Zu
Argumenten mit einer gewissen Immunisierungswirkung fiir den steuerer-
hebenden Staat gehort auch der Hinweis darauf, dass eine Steuer keine
anderen Gemeinwohlbelange verfolgen miisse als denjenigen, die der Fi-
nanzierung von Staatsaufgaben dienlich sind. Es ist der blofle, geradezu
krude Einnahmezweck, der die Steuer rechtfertigt. Diese im Kern selbst-
redend zutreffende Formulierung verdeckt aber, dass der Staat mit der
Steuererhebung auch Forder- und Lenkungszwecke verbinden darf.

»Fiihrt ein Steuergesetz zu einer steuerlichen Verschonung, die einer
gleichmifligen Belastung der jeweiligen Steuergegenstinde innerhalb
einer Steuerart widerspricht, so kann eine solche Steuerentlastung den-
noch vor dem Gleichheitssatz gerechtfertigt sein, wenn der Gesetzgeber
dadurch das wirtschaftliche oder sonstige Verhalten des Steuerpflichtigen
aus Griinden des Gemeinwohls fordern oder lenken will (vgl. BVerfGE
38, 61 [79 f£.]; 84, 239 [274]; stRspr)<II6

Aber die Lenkung mit einer Gesetzgebungskompetenz zur Steuererhebung
ist im Rahmen der foderal verteilten Kompetenzen ebenso wenig unproble-
matisch wie im Hinblick auf hinreichend bestimmte Eingriffsermachtigun-
gen innerhalb der Grundrechtsdogmatik.

»Eine solche Intervention, die das Steuerrecht in den Dienst auf3erfiska-
lischer Verwaltungsziele stellt, setzt aber eine erkennbare Entscheidung
des Gesetzgebers voraus, mit dem Instrument der Steuer auch andere
als blofle Ertragswirkungen erzielen zu wollen. Wiirde allein eine tat-
sachliche Entwicklung ein Steuergesetz in den Dienst auch auflerfiskali-
scher Zwecke stellen konnen, so wiirde eine speziell fiir die Besteuerung
vorgesehene Ermichtigung ohne gesetzgeberische Entscheidung tatsach-
lich auch fiir nichtsteuerliche Ziele in Anspruch genommen: Faktisch
wiirden iiber die besondere Gesetzgebungskompetenz zur Besteuerung
(Art. 105 GG) Verwaltungsziele geregelt, Vergiinstigungen zu Lasten der
Ertragshoheit der Lander (Art. 106 Abs. 2 Nr. 1 GG) angeboten und unter
Umstidnden Landerkompetenzen iiberspielt. Die tatsdchlichen Lenkungs-
wirkungen konnten auch Grundrechte beriihren. Fiir die Steuerinterven-
tion mufl der Gesetzgeber deshalb gesondert priifen, ob er das Hand-

116 BVerfGE 93, 121 (147).
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lungsmittel der Besteuerung fiir auflerfiskalische Zwecke einsetzen darf
und will:"”

Von dieser gewiss zutreffenden Einsicht aus ist es nur ein kleiner weiterer
Schritt zu der Konsequenz, dass der besteuernde Staat auch ganz allgemein
Folgewirkungen der Steuererhebung auf grundrechtliche Freiheiten bertick-
sichtigen muss, auch wenn er insoweit keine Lenkungsziele verfolgt, aber
die Beschriankungen grundrechtlicher Freiraume von Gewicht ist. Das wird
zumindest bei der Anwendung des Gleichheitssatzes von der Rechtspre-
chung konzediert, wenn ein verschirfter Priifungsmaflstab angelegt wird
tiir steuerliche Auswirkungen auf grundrechtlich gewahrleistete Freiheitsbe-
reiche:

»Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich insbesondere erge-
ben, wenn und soweit sich die Ungleichbehandlung von Personen oder
Sachverhalten auf die Ausiibung grundrechtlich geschiitzter Freiheiten
auswirken kann (stRspr; vgl. BVerfGE 122, 210 <230>; 152, 274 <313
Rn. 98 mw.N.>). Zudem verschirfen sich die verfassungsrechtlichen An-
forderungen, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzie-
rung ankniipft, fiir Einzelne verfiigbar sind (vgl. BVerfGE 88, 87 <96>;
129, 49 <69>; 138, 136 <180 f. Rn.122>; 145, 106 <145 Rn. 105>; BVerfG,
Beschluss des Ersten Senats vom 8. Juli 2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR
2422/17 -, Rn. 111).18

Daraus kann aber nicht gefolgert werden, dass diese ,,Auswirkungen“ unge-
achtet ihrer Schwere ohne Eingriffsrelevanz fiir die betroffenen Grundrech-
te aus Art.12, 14 oder 2 Abs.1 GG ohne Eingriffsqualitdt wiren. Nicht
nur wegen der deutlichen Lenkungsabsichten des Gesetzgebers wird man
wegen des Merkmals der Finalitédt einen Eingriff in Freiheitsrechte bejahen
miissen. Die Voraussetzungen fiir die Annahme eines Grundrechtseingriffs
in die Eigentumsfreiheit (Art. 14 GG) und Berufsfreiheit (Art.12 GG) sowie
in die Allgemeine Handlungsfreiheit (Art.2 Abs.1 GG) sind auch im Hin-
blick auf die Schwere der Auswirkungen auf die betroffenen Freiheitsrechte
auch ohne explizite Lenkungsintention erfiillt. Diese grundrechtsdogma-
tisch gebotene Einsicht schdrft den Blick fiir die grundrechtsrelevanten
Folgewirkungen einer Substanzbesteuerung, gerade auch wenn sie als Soll-
ertragsteuer in ihrer vermeintlich milderen Form umgesetzt werden sollte.

117 BVerfGE 93, 121 (147).
118 BVerfGE 160, 41 (Rn. 54).
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3. Intertemporale Allokation des Konsums als Ausdruck personell
nachhaltiger Selbstbestimmung

Eine nur auf den ersten Blick entfernte grundrechtliche Folgewirkung einer
Vermogensbesteuerung ist die Wirkung auf Moglichkeiten selbstverantwor-
teter Lebensgestaltung und somit der freien Entfaltung der Personlichkeit
(Art.2 Abs.1 GG) in wirtschaftlicher Hinsicht durch Vermégensbildung.
Den klassischen biirgerlichen Grundsatz des Konsumverzichts in der Ge-
genwart zur Ermoglichung von Handlungsfreiheiten in der Zukunft be-
zeichnet die Volkswirtschaftslehre als intertemporale Allokation des Kon-
sums.” Der von beiden Senaten des Bundesverfassungsgerichts sowohl im
Staatsorganisationsrecht als auch fiir die Grundrechtslehre mobilisierte Ge-
danke einer in der Zeit sich entfaltenden Freiheit und ihrer intertempora-
len Voraussetzungen muss in Zukunft auch und gerade fiir das Steuerrecht
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

»Der verfassungsindernde Gesetzgeber hat durch die tatbestandliche
Konkretisierung und sachliche Verschirfung der Regeln fiir die Kredit-
aufnahme von Bund und Léndern (...) klargestellt, dass eine Selbstbin-
dung der Parlamente und die damit verbundene fithlbare Beschrankung
ihrer haushaltspolitischen Handlungsfdhigkeit gerade im Interesse lang-
fristiger Erhaltung der demokratischen Gestaltungsfahigkeit notwendig
sein konnen (...). 120

Und der Erste Senat postuliert in seinem Klimabeschluss fiir die Grund-
rechtsauslegung:

»Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur
Sicherung grundrechtsgeschiitzter Freiheit iiber die Zeit und zur verhalt-
nisméfiigen Verteilung von Freiheitschancen iiber die Generationen."2!

Das lange im Umweltschutzrecht geforderte Nachhaltigkeitsdenken gilt
nicht nur fiir die Erhaltung der haushaltspolitischen und damit der demo-
kratischen Gestaltungsmdglichkeiten und nicht nur fiir den Schutz der na-
tiirlichen Lebensgrundlagen unter Einschluss der Klimabalance. Der Nach-
haltigkeitsgedanke gilt iiberall dort, wo aus Griinden sachlicher Vernunft
Vorkehrungen fiir die Zukunftsvorsorge getroffen werden. Es kann nicht

119 Clemens Fuest, Zur Debatte {iber die Einfithrung einer Nettovermdgensteuer in
Deutschland, 2021, S. 13 f.

120 BVerfGE 132,195 (Rn. 120).

121 BVerfGE 157, 30, Leitsatz 4.
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sein, dass der tempordre Verzicht auf Konsum, der zur Vermdgensbildung
fithrt und damit eine werthaltige Dispositionsmoglichkeit in der Hand
des privatautonomen Subjekts bedeutet, anders behandelt wird als der
kollektive Umgang mit finanziellen oder okologischen Ressourcen in der
zeitlich gestreckten Perspektive. Deshalb ist eine insoweit undifferenzierte
Vermégensteuer, die sowohl die Umstinde des Vermégensaufbaus als auch
den Zweck des gebildeten Vermdgens ausblendet, bereits im Ansatz proble-
matisch, weil hier eine angemessene Abwégung zwischen Privatniitzigkeit
und Gemeinwohlbindung gar nicht stattfindet. Es verstofit gegen das Ge-
bot, die institutionellen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft zu
pflegen, wenn der Steuerstaat dem Privatrechtssubjekt sukzessive die Sub-
stanz des Vermogens nimmt, um damit umverteilend oder als Auftraggeber
unternehmerischer Projekte groflere Staatsanteile am Wirtschaftsgeschehen
zu generieren. Wertsteigerungen bestimmter Vermégensanlagen im Immo-
bilien- oder Wertpapierbereich diirfen nicht den Blick dafiir verstellen,
dass es auch fiir gewerblich und beruflich erfolgreiche Menschen schwer
ist, eine Vermdgenssubstanz aufzubauen und sie dann auch gegeniiber In-
flationseffekten oder Anlagerisiken als Wohlstands- und Existenzgrundlage
zu bewahren. Der personale Freiheitsbezug der Grundrechte aus Art. 14,
12, 2 Abs.1 GG verlangt vom Steuergesetzgeber bei jeder substanzmindern-
den Steuer besondere Sorgfalt bei der Gewichtung der Konsequenzen fiir
die individuellen Mdglichkeiten, die aus dem Vermdgen resultieren. Mit
anderen Worten: Der Freiheitsgehalt der Grundrechte verlangt nach Dif-
ferenzierungen, die gemessen am Gleichheitssatz, den Prinzipien der Leis-
tungsgerechtigkeit und Realitdtsangemessenheit aber hochst aufwendig zu
begriinden wiren. Das riefe geradezu nach einem Leviathan der unentweg-
ten, vollstindigen und kleinteilig differenzierten Vermégenserfassung und
Vermogensbewertung, der in der gesamtgesellschaftlichen Freiheitsbilanz
jedenfalls nicht zu den Aktiva rechnen wiirde.

4. Freiheitsschutz fiir Berufs- und Gewerbefreiheit
Gewerblich investiertes und genutztes Vermdgen ist als Betriebsvermdgen

Freiheitsgrundlage nicht nur fiir Existenz und Wohlstand, sondern zugleich
ein Thema der Berufsfreiheit.”?? Auch hier zeigt eine Tendenz zur fiskali-

122 Nikolaus Vieten, Die verfassungsrechtliche Zuléssigkeit der Wiedereinfithrung einer
Vermogensteuer, 2005, S. 178 ff.
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IV. Weitere grundrechtliche MafSgaben: Das Prinzip freiheitsgerechter Besteuerung

schen Perspektive nur ein geringes Verstindnis fiir Folgewirkungen einer
Besteuerung, die die Berufs- und Gewerbefreiheit einschridnken. So sollen
nur ruindse Wirkungen als Grenze der Abgabenbelastung eine Rolle spie-
len.!?* Anderes wiirde demnach nur fiir Lenkungsabgaben gelten, weil hier
ja die berufsregelnde Tendenz offensichtlich und final wiére.4

Die allgemeinen Grundrechtslehren verlangen im Hinblick auf die Ein-
griffsdogmatik fiir mittelbare Wirkungen in der Tat eine gewisse Schwere,
die aber nicht erst bei existenzvernichtenden, bei ruinésen Wirkungen
auf einen Gewerbebetrieb gegeben ist.!?> Jede Steuerbelastung, die auf die
Fortfithrung des Gewerbes als Berufsausiibung bei realitatsgerechter Beur-
teilung wie ein zwingender Impuls zur Verhaltensanpassung wirkt, wird als
Eingriff in die Berufsfreiheit zu beurteilen sein, auch wenn eine Vermdgen-
steuer solche Intentionen nicht verfolgt, also insoweit nur mittelbar (nicht
final) wirkt.!26

5. Kumulative Auswirkungen einer additiv angelegten Vermdgensteuer

Welche Auswirkungen hat eine Vermdgensteuer auf die Unternehmer-
freiheit? Das ldsst sich gerade auch im internationalen Vergleich nur
schwer abschitzen, weil die tatsdchliche Belastungswirkung der Steuer un-
terschiedlich ausfillt, je nachdem wie die Bemessungsgrundlage ermittelt
wird, der Steuertatbestand ausfallt und die Erhebungssitze, ob Ausnahmen
bestehen und wie es um die Effektivitdt der Finanzverwaltung bestellt ist.!?”
Entscheidend aber ist, wie eine Vermdgensteuer auf das Unternehmensei-
gentum wirkt, das in sozialer und 6kologischer Gemeinwohlorientierung
gefiihrt wird und in einem Land wie Deutschland das Riickgrat des wirt-
schaftlichen Erfolges fiir Arbeitspldtze und Steuerertrége ist.

123 Nikolaus Vieten, Die verfassungsrechtliche Zuldssigkeit der Wiedereinfithrung einer
Vermdgensteuer, 2005, S. 182 f.

124 Nikolaus Vieten, Die verfassungsrechtliche Zuldssigkeit der Wiedereinfithrung einer
Vermdgensteuer, 2005, S. 185 f.; Hanno Kube, Verfassungsrechtliche Grenzen kumu-
lierter Steuerlasten, 2020, S. 10.

125 Herbert Bethge, Der Grundrechtseingriff, VVDStRL 57 (1998), S.7 (40); Udo Di
Fabio, JuS 1997, 1 (4 ff.); Christian Paul Starke, Die Lehre vom mittelbar-faktischen
Grundrechtseingriff im Spiegel der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, DVBI. 2018, 1469 ff.

126 Beatrice Weber-Diirler, Der Grundrechtseingriff, VWDStRL 57 (1998), S. 57 (87).

127 Insofern kann die beruhigende Feststellung nur geringer Effekte auf unternehmeri-
sche Aktivitaten irrefithrend sein, sieche etwa Asa Hansson, The Wealth Tax and
Entrepreneurial Activity, The Journal of Entrepreneurship 17 (2008), 139 ff.
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D. Verfassungsrechtliche Grundsdtze der Besteuerung

Dabei kommt es aus der mafigeblichen Sicht des Grundrechtstragers auf
die Gesamtwirkung der durch die ,hohe Hand® auferlegten Abgaben an.
Wie erwédhnt hat das Bundesverfassungsgericht bereits im Vermdgensteuer-
beschluss darauf hingewiesen, dass der Steuerertrag der bis 1997 erhobenen
Vermégensteuer besonders durch die Belastung von Unternehmensvermo-
gen erzielt wurde, das sich mehrfach fiskalisch herangezogen sieht, ohne
dass die Bewahrung der gebotenen Privatniitzigkeit vom Gesetzgeber im
Gesamtzusammenhang tiberpriift worden sei.’® Denn es kommt einer rea-
lititsfernen Legende gleich, dass eine nur einprozentige Vermdgensteuer
doch wirklich keine grofle Belastung sei. Bei niedriger Kapitalrendite fallen
Steuern auf den Gewinn naturgemafS geringer aus, aber die Vermdgensteuer
wirkt hier in ihrer unspezifischen Wirkungsweise rasch erdrosselnd. Wer
100 Mio. Euro in Grund- und Betriebseigentum investiert, miisste bei einer
einprozentigen Vermdgensteuer darauf jahrlich eine Mio. Euro an den Fis-
kus zahlen. Was, wenn die Kapitalrendite aber nur bei 1,5 Prozent liegt? Es
liegt kein Plan vor, hier eine Anrechnung auf die Kapitaleinkommensteuer
vorzunehmen, sodass von einer kumulativen Belastung auszugehen ist, die
zudem noch Realsteuern wie die Gewerbesteuer zu beriicksichtigen hat.

Bei Investitionen, die nur sehr niedrige Renditen erwirtschaften, fallt
die Vermogensbesteuerung gerade in der grundrechtlich mafigeblichen ku-
mulativen Wirkung erheblich ins Gewicht. Dazu fasst Clemens Fuest die
Ergebnisse seiner einschldgigen Analyse wie folgt zusammen:

»Erstens bestatigt sich, dass eine Vermdgensteuer mit einem auf den ers-
ten Blick gering erscheinenden Steuersatz die effektive Steuerbelastung
von Investitionen massiv erh6hen kann. Im betrachteten Fall steigt die
Effektivbelastung fiir eine Investition mit einer Rendite von 3 Prozent
von 30 Prozent auf rund 65 Prozent. Der Belastungseffekt ist hier also
starker als eine Verdopplung der Ertragsteuerlast. Zweitens fallt diese
Erhéhung der effektiven Steuerbelastung umso héher aus, je geringer die
Profitabilitat der Investitionsprojekte ist. Bei einer Vorsteuerrendite von
7 Prozent entspricht die Einfithrung der Vermdgensteuer einer Erhéhung
der Ertragssteuer auf 45 Prozent, bei 13 Prozent Vorsteuerrendite wiren
es 38 Prozent. 1%

128 BVerfGE 93, 121 (134 f.); siehe dazu oben B.IIL.2.
129 Clemens Fuest, Zur Debatte iiber die Einfithrung einer Nettovermdgensteuer in
Deutschland, 2021, S.18.
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IV. Weitere grundrechtliche MafSgaben: Das Prinzip freiheitsgerechter Besteuerung

Die Sollertragsidee, die sich bei realer Bewertung gleichheitsgerecht ohne-
hin kaum konsequent durchsetzen ldsst,*0 fithrt unweigerlich die Vermo-
gensteuer in die Ndhe der Einkommensteuer. Wenn Unternehmen, die
im internationalen Vergleich am Standort Deutschland ohnehin bereits ver-
gleichsweise stark belastet sind, nicht hier zusdtzlich und erheblich belastet
werden sollen, wire das nur iiber eine Minderung der Gewinnertragsteu-
er (etwa durch Anrechnung der Vermdgensteuer als Betriebsaufwand) zu
erreichen. Im Ergebnis wiirde das zumindest fiir Betriebsvermogen auf
den ersten Blick keine zusétzlichen Einnahmen generieren, sondern nur
finanzverfassungsrechtlich die Verteilungswirkung des Ertrages zwischen
den Ebenen betreffen. Aber eine solche Anrechnung sehen die aktuellen
Vorschldge gar nicht vor und tdten sie es, wiirden sie mit grofier Progno-
sewahrscheinlichkeit in die ,Falle” einer gleichheitsrechtlich schwer zu
rechtfertigenden Differenzierung laufen.® Eine kumulative, eine additive
Wirkung der Vermdgensteuer indes hitte fiir die unternehmerische Freiheit
aber eine erhebliche Einschrinkung der Investitions- und Ertragsmoglich-
keiten zur Folge und das zu einem tiiberaus kritischen Zeitpunkt: Denn
in den kommenden Jahren werden Unternehmen erhebliche Transformati-
onslasten (etwa durch stark steigende Energiepreise und eigene Nachhaltig-
keitsanstrengungen) zu schultern haben. Und sie werden die demografische
Entwicklung noch deutlicher spiiren als bislang bereits. Wer bei der Gewin-
nung von qualifiziertem Nachwuchs auf Schwierigkeiten stof3t, der wird
steigende Abgaben nicht, wie sonst anzunehmen,®? auf die Lohnentwick-
lung zu Lasten der Arbeitnehmer abwilzen kénnen, weil hier ein geringeres
Angebot die Lohne tendenziell steigen lasst. Das alles wird nicht nur im
Einzelfall, sondern in der Fliche den gewerblichen Mittelstand in Deutsch-
land erheblich belasten und schidigen. Dabei ist noch nicht beriicksichtigt,
dass sich bestimmte Kostenentlastungs- oder Verlagerungseffekte der Glo-
balisierung in Zukunft bei verdnderten geopolitischen Rahmenbedingun-
gen vermutlich nicht mehr so realisieren lassen werden wie gewohnt.

130 Siehe dazu oben D.I. und III.

131 Dazu naher oben D.IIL.2.

132 Clemens Fuest, Zur Debatte {iber die Einfithrung einer Nettovermdgensteuer in
Deutschland, 2021, S. 21 ff.
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E. Vermogensabgabe als NotmafSnahme

I Pline einer einmaligen Vermdgensabgabe

Die einmalige Vermdgensabgabe durfte in den vergangenen Jahrzehnten
mit gutem Grund als Relikt der unmittelbaren Nachkriegszeit gelten und
war in der prosperierenden Bundesrepublik ,in einen tiefen verfassungs-
rechtlichen Dornréschenschlaf gefallen.!®* Das édnderte sich vor einem
Jahrzehnt, als etwa die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN einen von
der Fraktion DIE LINKE unterstiitzten Entwurf zu einer griinen Vermo-
gensabgabe vorlegte, die einmalig in Hohe von 15 Prozent des Nettoge-
samtvermdgens natiirlicher Personen zu Verkehrswerten zum Stichtag des
1. Januar 2012 erhoben werden sollte. Die Zahlung sollte dabei auf zehn
jahrliche Teilbetrdge verteilt werden und Freibetrige von 1Mio. Euro
fiir Privatvermdgen und 5 Mio. Euro fiir inlindische Betriebsvermdgen
berticksichtigen. Bei Betriebsvermdgen sollte die jéhrliche Belastung auf
maximal 35 Prozent des Nettovermdgens begrenzt werden.!** Die Begriin-
dungen fiir die Erhebung einer einmaligen Vermdgensabgabe folgen der
jeweiligen aktuellen politischen Krisenwahrnehmung. Zu Beginn des ver-
gangenen Jahrzehnts standen die Weltfinanzkrise und die europaische
Staatsschuldenkrise im Vordergrund und wurden deshalb als Begriindung
herangezogen.

So wurde im Entwurf eines Gesetzes zur Erhebung einer Vermogens-
abgabe vom 25. September 2012 von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN ausge-
fithrt:

»In den letzten drei Jahren ist die Staatsverschuldung in Deutschland
rapide um mehr als 400 Mrd. Euro auf insgesamt iiber 2.000 Mrd. Euro
angestiegen. Der Bund musste Garantien im Umfang von iiber 150 Mrd.

133 Otto Depenheuer, Verfassungsfragen einer einmaligen Vermdgensabgabe nach
Art.106 Abs.1 Nr.5 GG, in: derselbe (Hrsg.), Staatssanierung durch Enteignung?
Legitimation und Grenzen staatlichen Zugriffs auf das Vermogen seiner Biirger,
2014, S. 87 (87).

134 BT-Drs. 17/10770 vom 25.9.2012; siehe auch Hanno Kube, Verfassungs- und Voll-
zugsfragen einer Vermogensteuer, Rechtsgutachten erstellt im Auftrag der Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH, 2013, S. 3.
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E. Vermogensabgabe als NotmafSnahme

Euro zugunsten maroder Banken bereitstellen, um das Finanzsystem zu
stabilisieren. Hinzu kommen milliardenschwere Konjunkturpakete, die
den Absturz der Wirtschaft gebremst haben. Bislang dauert die Krise
unverdndert an und die Schitzungen fiir die Kosten der Krise steigen
noch immer:3>

Dazu wurde als Losung die Vermdgensabgabe prasentiert:

»Diese einmalige Finanzierungslast soll von den Reichsten der Bevolke-
rung getragen werden. Dazu erfolgt die Einfithrung einer einmaligen
Vermégensabgabe analog zum Lastenausgleich. Ein Gutachten des Deut-
schen Instituts fiir Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Bundes-
tagsfraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN zeigt, dass auch bei hohen
personlichen Kinder- und Betriebsfreibetrdgen ein grofies Aufkommen
realisierbar ist. Die Abgabe ist so ausgestaltet, dass sie {iber mehrere Jahre
und weitgehend aus den Vermogensertragen gezahlt werden kann.“36

Nachdem die Finanzkrise durch die Corona-Pandemie und durch die Kli-
makrise langst tiberlagert wurde, werden heute die Begriindungen auf die
neuen besonderen Finanzierungslasten angepasst. Die Krisenhermeneutik
war und ist fiir die Politik nicht nur eine manchmal dringende Heraus-
forderung, sondern auch ein Schliissel fiir schon lianger fiir notwendig
gehaltene Strukturdnderungen, weil in der Krise effektives rasches Handeln
als Gebot der Stunde erscheint und damit institutionelle, soziale, dkono-
mische oder rechtliche Bedenken zumindest relativiert, wenn nicht gar
zur Seite gedringt werden.’” Wenn Diagnosen zutreffen, dass sich die
groflen westlichen Demokratien in einer Periode aufeinander folgender
Krisen (oder Krisenwahrnehmungen) befinden,'®® so wiirde danach die
Vermogensabgabe in ihrer Einmaligkeit immer nur oder allenfalls einma-
lig pro Krise sein und insofern ein iiberraschend breites Anwendungsfeld
finden. Hinzu tritt die politische Tendenz, grofSe Herausforderungen auch
als Hebel zu benutzen, um ansonsten nicht durchsetzbare Umwandlungen

135 BT-Drs. 17/10770 vom 25.9.2012, S. 1.; siche auch S. 7f.

136 BT-Drs.17/10770 vom 25.9.2012, S. 1.

137 Uwe Volkmann, Der alltigliche Ausnahmezustand oder: Not kennt viele Gebote,
Merkur 2008, Nr. 708, S. 369 ff.

138 Bei Alexander Kenneth Nagel ist von einer ,apokalyptischen Krisenhermeneutik®
die Rede: Alexander Kenneth Nagel, Corona und andere Weltunterginge, 2021,
S.76; siehe auch Udo Di Fabio, Corona Bilanz. Lehrstunde der Demokratie, 2021
S.153 .
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II. Der Ausnahmecharakter einer einmaligen Vermdgensabgabe

oder gar Umwilzungen der Gesellschaft durchzusetzen also die Krise als
stransformatorische Krise“!* zu interpretieren. So konnte es sein, dass mit
der Vermdgensabgabe oder auch mit laufenden Vermdgensteuern tiefgrei-
fende gesellschaftliche, die private marktwirtschaftliche Eigentumsordnung
beriithrende politische Ziele verfolgt werden, wenn sie an eine aktuelle
grofle Krise wie etwa die globale Erwdrmung angedockt werden.

II. Der Ausnahmecharakter einer einmaligen Vermogensabgabe

Nicht nur die politische Verwertbarkeit einer sich ausbreitenden Krisen-
wahrnehmung mahnt zur Vorsicht, der Ausnahmecharakter einer einma-
ligen Vermogensabgabe ergibt sich bereits aus der finanzverfassungsrecht-
lichen Verortung der Vermdgensabgabe und mehr noch aus grundrechtli-
chen Erwagungen. Nach Art.105 Abs.2 GG in Verbindung mit Art.106
Abs. 1 Nr. 5 GG besitzt der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompe-
tenz fiir die einmaligen Vermogensabgaben und die zur Durchfiihrung des
Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben. Damit ist zum einen fest-
gelegt, dass die Verfassung eine solche einmalige Vermogensabgabe erlaubt,
zum anderen aber wird auch deutlich, dass sie dieses Instrument lediglich
im Kontext einer singuldren Notmafinahme wie den Nachkriegslastenaus-
gleich vorsieht. Nach dem Wortlaut konnte man zumindest prima vista
sogar davon ausgehen, dass hier nur der historisch und praktisch langst
bewiltigte Einzelfall im Rahmen des Lastenausgleichs nach dem Zweiten
Weltkrieg zu verstehen ist und damit jede Geltungserstreckung auf Gegen-
wart und Zukunft ausgeschlossen sei.!40

Auch wenn man dieser Ansicht nicht folgen will, so verlangt die ein-
malig erhobene Vermdgensabgabe doch schon aufgrund der begrifflichen
Fassung und ihres unstreitig exemptorischen Charakters im Tatbestand das
Vorliegen einer dem Lastenausgleich jedenfalls vergleichbaren Situation.
Das bereits vom Wortlaut her naheliegende restriktive Verstindnis der
Norm wird durch die systematische und teleologische Auslegung bestatigt.

139 Frank Schorkopf, Finanzkrisen als Herausforderung der Rechtsetzung, VVDStRL 71
(2012), S. 183 (188 1.).

140 Jiirgen W. Hidien, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz (Stand 2002), Art. 106
Rn. 1426; siehe insoweit auch Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deut-
schen Bundestages, Rechtliche Rahmenbedingungen einer Vermégensabgabe, WD 4
- 3000 - 176/08, 2008, S. 10; Lothar Schemmel, Verfassungsfragen einer Vermégens-
abgabe, Karl-Briuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Sonderinformation 37,
Oktober 1999, S. 1(5 ft.).
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E. Vermogensabgabe als Notmafsnahme

Fiir die seit Ausbruch der Weltfinanzkrise 2008 wieder zahlreicher ge-
wordenen Anhénger einer Vermdgensabgabe ist die ausdriickliche Nen-
nung im finanzverfassungsrechtlichen Teil des Grundgesetzes ein fiir sich
genommen bereits tragfdhiger Beleg fiir ihre Zuldssigkeit. Dem wird man
nur dem Grunde nach zustimmen koénnen. Denn es sollte mafigeblich
beriicksichtigt werden, dass Verteilungsregeln fiir das Finanzaufkommen
nicht von dem Willen zeugen, die grundrechtliche Zuldssigkeit einer Ab-
gabe abschliefSend zu kldren, schon gar nicht, wenn sie eine bei der Ent-
stehung des Grundgesetzes zeittypische Sondersituation vor Augen hatte.
Vor dem Hintergrund von Art.14 GG und Art.15 GG und der dazu iiber
Jahrzehnte entwickelten Rechtsprechung liegt es wesentlich ndher, gerade
in der Ausnahmebestimmung einer Steuerverteilungsregel den Hinweis auf
ein materielles Verbot der Substanzbesteuerung zu sehen. Denn die beiden
im Grundrechtsteil der Verfassung befindlichen Vorschriften besagen, dass
der Staat — auch wenn er iiberragende Gemeinwohlziele bis hin zur Verge-
sellschaftung, also Verstaatlichung, verfolgt — die Substanz des Eigentums
nicht ohne angemessene Entschiddigung entziehend antasten darf. Wenn
es existenzielle Notlagen im Sinne eines fiskalischen Ausnahmezustands ge-
ben sollte, die eine Abweichung von diesem freiheitsrechtlich gewéhrleiste-
ten Prinzip erlauben, so ist jedenfalls an das tatbestandliche Vorliegen einer
solchen Notlage ein strenger Maf3stab anzulegen, um den Substanzschutz in
seiner Regelhaftigkeit zu gewéhrleisten.

III. Die Ausnahmelage als Tatbestandsvoraussetzung der einmaligen
Vermdgensabgabe

An das Bestehen einer Ausnahmelage, die die Erhebung einer Vermdégens-
abgabe rechtfertigt, sind demnach sowohl aus grundrechtsspezifischen, aus
Art. 14 und 15 GG folgenden Griinden als auch unter finanzverfassungs-
rechtlichen Gesichtspunkten strenge Mafistabe anzulegen, weil es um die
korperschaftliche Zuordnung des Ertrages geht.'*! Dies hat das Bundesver-

141 So auch Gregor Kirchhof, Vermégensabgaben aus verfassungsrechtlicher Sicht -
grundrechtliche, rechtsstaatliche und finanzverfassungsrechtliche Grenzen der Ver-
mégensbesteuerung, StuW 2011, 189 (193); Lothar Schemmel, Erfassungsfragen einer
Vermogensabgabe, Karl-Breuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Sonderinfor-
mation 37, Oktober 1999, S.1 (9).
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III. Die Ausnahmelage als Tatbestandsvoraussetzung der einmaligen Vermdgensabgabe

fassungsgericht bereits in seiner Rechtsprechung zur Vermogensteuer deut-
lich gemacht.4?

»Unter besonderen Voraussetzungen, etwa in staatlichen Ausnahmelagen,
erlaubt die Verfassung auch unter den geltenden steuerrechtlichen Rah-
menbedingungen einen Zugriff auf die Vermégenssubstanz. 143

Die hier bereits in der Entscheidung zur Vermégensteuer genannten hi-
storischen Beispiele des Wehrbeitrages von 1913 in Reaktion auf die Balkan-
kriege und einen sich deutlich abzeichnenden moglichen Weltkrieg, das
Reichsnotopfer von 1919 zur Finanzierung sowohl der Kriegsfolgelasten als
auch der mit dem Versailler Vertrag auferlegten Lasten und dann die Steuer
nach dem Lastenausgleichsgesetz von 1952 weisen die Gemeinsambkeit auf,
Beitrdge zur Bewiltigung einer existenziellen nationalen Notlage zu leisten.

Das durch die Allijerten bereits 1948 angeregte Lastenausgleichsgesetz
von 1952 verfolgte das Ziel, Schdden und Verluste abzugelten, die sich infol-
ge von Zerstorungen und Vertreibungen im Verlaufe des Krieges und der
unmittelbaren Nachkriegszeit tiefgreifend auf das gesellschaftliche Leben
ausgewirkt hatten. Dabei stand auch die Erfahrung seit der Bewiltigung
des Ersten Weltkrieges Pate, dass eine Wahrungsumstellung, die aufgrund
der inflationierten Kriegswihrung notwendig war, nicht ohne Inanspruch-
nahme der davon nicht betroffenen Vermdgenspositionen, also der soge-
nannten Sachwerte, vonstattengehen sollte. Hinzu trat in der unmittelbaren
Nachkriegszeit, die auch im Blick auf die auflenwirtschaftliche Wahrungs-
stabilitdt aulerordentliche fiskalische Schwiéche des Staates, der auf keine
prosperierende Wirtschaft mit ertragsstarken Abgaben und auf keine solide
Kapitaldeckung zugreifen konnte, dem internationale Kredite noch nicht
zur Verfiigung standen und dessen soziale Sicherungssysteme anfangs noch
nicht hinreichend mit Beitragen finanziert werden konnten.

Es geht somit um einen véllig untypischen, die Grundlagen eines Ge-
meinwesens tief erschiitternden, besonderen Finanzierungsbedarf, der im
politischen, sozialen und dkonomischen System nicht zu bewaltigen ist,
ohne ansonsten wiederum schwerwiegende oder sogar katastrophale Fol-
gewirkungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen auszuldsen. Die ein-

142 BVerfGE 93, 121 (138f.); Otto Depenheuer, Verfassungsfragen einer einmaligen Ver-
mogensabgabe nach Art.106 Abs.1 Nr.5 GG, in: derselbe (Hrsg.), Staatssanierung
durch Enteignung? Legitimation und Grenzen staatlichen Zugriffs auf das Vermo-
gen seiner Biirger, 2014, S. 87 (911.).

143 BVerfGE 93, 121 (138 ).
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E. Vermogensabgabe als NotmafSnahme

malige Vermogensabgabe setzt insofern nicht nur einen atypischen beson-
deren Finanzbedarf voraus, sondern dariiber hinaus und wesentlich eine
existenzbedrohende finanzielle Notlage des Staates, in der weder eine Stei-
gerung der Einnahmen aus den iibrigen laufenden Steuern noch eine Aus-
weitung der Kreditaufnahme oder eine entsprechende Ausgabenkiirzung
moglich ist.144

Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum gibt es zwar Versuche, diese re-
striktive tatbestandliche Auslegung aufzuweichen, aber sie vermdgen nicht
zu iiberzeugen. Namentlich Joachim Wieland hilt einen besonderen, au-
erordentlichen Finanzbedarf des Staates fiir ausreichend, um eine einma-
lige Substanzbesteuerung zu rechtfertigen.!*> Damit wiirde indes der grund-
rechtliche Gewahrleistungsgehalt von Art.14 Abs.3 GG entwertet, zumal
die offentliche Hand gerade in einer Situation von im Grunde genommen
permanent auftretenden Krisen stindig einen auflergewdhnlichen Finanz-
bedarf reklamieren kénnte.

Auch das finanzverfassungsrechtliche System wiirde zugunsten des Bun-
des in Mitleidenschaft gezogen, wenn dhnlich wie schon bei Sonderabga-
ben die gebotene restriktive Interpretation aufgeweicht wiirde. In einer
Zeit sich hdufender Herausforderungen und Krisen wird aus einer Norm
der ganz exzeptionellen historischen Ausnahmesituation dann woméglich
rasch ein Dauerzustand, auch weil dann eben nicht nur bei existenziellen
Finanznotlagen, sondern im Grunde genommen bei jeder als Krise defi-
nierten Situation dieses Finanzierungsinstrument zur Verfiigung stiinde.46
Damit aber wire dann die finanzverfassungsrechtliche Ordnung strukturell
verschoben. Eine vom Bund erhobene Vermdgensabgabe steht nicht nur
mit der Vermogensteuerertragskompetenz der Lander in Konkurrenz, son-
dern wiirde wegen der kumulativen Belastungswirkungen auch das Steu-
eraufkommen aus der Einkommensteuer oder von Realsteuern wie der
Gewerbesteuer mindern und damit die Lander- oder Kommunalanteile im
Ertrag schmilern.

144 Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, Rechtliche
Rahmenbedingungen einer Vermdgensabgabe, WD 4 - 3000 - 176/08, 2008, S. 10 f.

145 Joachim Wieland, Vermdgensabgaben im Sinne von Art.106 Abs.1 Nr.5 GG,
Rechtsgutachten im Auftrag der Hans-Bockler-Stiftung und der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di), 2012, S.16 ff.; ihm folgend: Matthias Voigt, Vermo-
gensabgabe, Lastenausgleich, COVID-19-Pandemie — was verbindet sie?, DOV 2020,
1100 (1107 £).

146 Zur mangelnden Eignung der (laufenden) Vermogensteuer als Landessteuer siehe
Hanno Kube, Verfassungs- und Vollzugsfragen einer Vermégensteuer, Rechtsgutach-
ten erstellt im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH, 2013, S. 4.

78

hittps://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54. - EE—



https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

III. Die Ausnahmelage als Tatbestandsvoraussetzung der einmaligen Vermégensabgabe

Entscheidend aber ist die grundrechtliche Perspektive. Die einmalige
Vermégensabgabe ist kein Instrument der Umverteilung,'¥” wenn statistisch
erkennbare soziale Ungleichgewichtslagen in der Vermdgensverteilung stér-
ker ausgepragt sind. Wire das der Fall, so konnte unbeeindruckt von der
Entschadigungspflicht der Staat Eigentumspositionen entziehen, und zwar
ohne Riicksicht auf das Gebot zur Erhaltung der Privatniitzigkeit und der
entstandenen Leistungsunterschiede des privatautonom erworbenen Ver-
mogensbestandes. Das widersprache dem freiheitsrechtlichen Gehalt der
Eigentumsgarantie. Denn die einmalige Vermdgensabgabe ist genuin kon-
fiskatorisch, sie ist im Grunde genommen keine Steuer, wie sie das finanz-
verfassungsrechtliche System vorsieht. Aus diesem Grund ist es zutreffend,
fir die Erhebung einer einmaligen Vermdgensabgabe anders als fiir die
laufenden Steuern einen besonderen rechtfertigenden Legitimationsgrund
zu verlangen, der im restriktiven Verstdndnis hinsichtlich eines finanziellen
Staatsnotstandes liegt und der nach belastbaren Tatsachen der existenziel-
len Finanzierungsnotlage verlangt.!48

Mit anderen Worten darf es nur um die Abwehr eines fiskalischen Staats-
notstandes, einer existenzbedrohenden finanziellen Notlage des Staates ge-
hen, in der weder die Steigerung der Einnahmen aus den tibrigen Steuern
noch eine Ausweitung der Kreditaufnahme oder eine entsprechende Aus-
gabenkiirzung moglich ist, ohne neue und unbeherrschbare Risiken zu
erzeugen.'® Solch einen fiskalischen Staatsnotstand heute ausgerechnet fiir
die Bundesrepublik Deutschland als anerkannten ,lender of last resort“>0
mit der besten Bonitétsstufe in internationalen Bewertungssystemen anzu-
nehmen, wire in evidenter Weise abwegig. Die Corona-Pandemie kann
gewiss als grofle finanzielle Herausforderung, die zu einer mehrfachen
Aussetzung der reguldren Schuldenbremse berechtigt hat, verstanden wer-

147 Otto Depenheuer, Verfassungsfragen einer einmaligen Vermogensabgabe nach
Art.106 Abs.1 Nr.5 GG, in: derselbe (Hrsg.), Staatssanierung durch Enteignung?
Legitimation und Grenzen staatlichen Zugriffs auf das Vermdgen seiner Biirger,
2014, S. 87 (93 £).

148 Otto Depenheuer, Verfassungsfragen einer einmaligen Vermogensabgabe nach
Art.106 Abs.1 Nr.5 GG, in: derselbe (Hrsg.), Staatssanierung durch Enteignung?
Legitimation und Grenzen staatlichen Zugriffs auf das Vermdgen seiner Biirger,
2014, S. 87 (94 ).

149 Siehe dazu Paul Kirchhof, Deutschland im Schuldensog - der Weg vom Biirgen
zuriick zum Biirger, 2012, S. 179 ff.

150 Armin Steinbach, The lender of last resort in the eurozone, Common Market Law
Review Vol. 53 (2016), 361 ff.
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E. Vermogensabgabe als NotmafSnahme

den.®! Und genauso werden die Transformationsanstrengungen im Vollzug
der Bekdmpfung der globalen Erwdrmung einen immensen Finanzbedarf
erzeugen. Dennoch darf eben nicht nur auf die Bedarfsseite abgestellt wer-
den. Es geht demnach nie allein darum, ob eine sich neu abzeichnende
Finanzierungslast oder Staatsaufgabe tatsdchlich in vergleichbarer Weise
den finanziellen Herausforderungen nach 1945 entspricht. Vielmehr muss
vor allem das jeweilige Potenzial der Moglichkeiten einer prosperieren-
den und stabilen Wirtschaftsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die
Schuldentilgungspline, die im Verlauf der Corona-Pandemie vom Bundes-
gesetzgeber verabschiedet worden sind, enthalten eine nachvollziehbare
mittelfristige Perspektive der Schuldentilgung. Und auch der europdische
Corona-Wiederaufbaufonds wird, wenn verschiedene Wege zu seiner Til-
gung eingeschlagen werden, keinen Finanznotstand erzeugen. Mit einer
solchen Einschétzung soll gewiss kein fiir alle Zukunft geltendes Unbe-
denklichkeitstestat ausgestellt werden, denn eine ldngerfristig expansive
Geldpolitik und steigende Staatsverschuldung in den EU-Mitgliedstaaten
sowie die Einfiihrung einer gemeinsamen Verschuldung in der EU kénnen
durchaus mittel- bis langfristig erhebliche Stabilitétsrisiken erzeugen, die
auch die Bundesrepublik Deutschland betreffen konnen. Auf der gegenwir-
tigen Beurteilungsgrundlage sollte man entsprechende Warnungen fiir eine
nachhaltige Entwicklung der Wahrungs- und Fiskalpolitik zwar ernst neh-
men, doch Anhaltspunkte fiir eine heute bestehende existenzielle fiskalische
Notlage der Bundesrepublik ergeben sich daraus nicht.

151 Udo Di Fabio, Corona Bilanz. Lehrstunde der Demokratie, 2021, S. 130.
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E. Ergebnis

Die vorliegende Studie hat ergeben, dass eine einmalige Vermdgensabgabe
unter den gegenwartig erkennbaren Bedingungen verfassungswidrig ware.
Die Vermogensabgabe nach dem Muster des Lastenausgleichs ist nur ge-
rechtfertigt, um einen atypischen, die Grundlagen eines Gemeinwesens
tief erschiitternden, besonderen Finanzierungsbedarf zu decken. Es geht
um eine Notlage, die im politischen, sozialen und dkonomischen System
finanziell nicht zu bewiltigen ist, ohne ansonsten wiederum schwerwiegen-
de oder sogar katastrophale Folgewirkungen in anderen gesellschaftlichen
Bereichen auszulésen. Die einmalige Vermogensabgabe setzt insofern nicht
nur einen atypischen besonderen Finanzbedarf voraus, sondern dariiber
hinaus und wesentlich eine existenzbedrohende finanzielle Notlage des
Staates, in der weder eine Steigerung der Einnahmen aus den ibrigen
laufenden Steuern noch eine Ausweitung der Kreditaufnahme oder eine
entsprechende Ausgabenkiirzung moglich ist. Fiir eine solche Lage fehlt es
an jeglichen Anhaltspunkten.

Eine laufende Vermogensteuer, die sukzessive die Substanz des Eigen-
tums entzieht, ist verfassungswidrig. Eine Sollertragsteuer auf das Vermo-
gen kann demgegeniiber verfassungsgemaf3 sein, wenn folgende Bedingun-
gen erfiillt sind:

- Jedes Vermogen muss gleichmiflig herangezogen werden, und zwar
nach seinem aktuellen Marktwert. Die Bewertung ist sachverstindig pe-
riodisch aktualisiert vorzunehmen.

- Die Leistungsfahigkeit des Steuerschuldners ergibt sich nicht bereits aus
der Feststellung eines bestimmten Vermdgens, sondern aus der funktio-
nellen Zuordnung des Vermdgens mit seiner Ertragsbasis.

- Vermégen in privater Nutzung ohne objektive oder im subjektiv festge-
legten Nutzungszweck verankerte Ertragsfahigkeit darf nicht mit einer
Sollertragsteuer belegt werden, weil sie dann unerlaubte Substanzsteuer
ist. Personell zugeordnetes Vermogen ohne Ertragsfihigkeit oder ohne
subjektiv disponierten Ertragszweck darf deshalb auch keiner Sollertrag-
steuer unterworfen werden.

- Der besteuernde Staat hat Folgewirkungen der Steuererhebung auf
grundrechtliche Freiheiten zu beriicksichtigen. Das gilt ohnehin, wenn
aufSerfiskalische Lenkungsziele verfolgt werden, es gilt aber auch wenn
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F. Ergebnis

bei einem rein fiskalischen Einnahmeinteresse durch die Hohe der
finanziellen Belastung des Steuerpflichtigen eine Beschrinkung grund-
rechtlicher Freirdume von Gewicht eintritt.

- Eine Sollertragsteuer bei ertragsfiahigem Vermdgen muss die kumulati-
ven Belastungswirkungen bei Hinzutreten einer zusitzlichen Steuer auf
das bereits bestehende Abgabensystem realitatsgerecht beriicksichtigen.
Die Vermdgensteuer auf Betriebsvermdgen oder auf gewerblich genutzte
Immobilien muss mit einer Besteuerung von Einkiinften oder auch mit
Realsteuerlasten abgestimmt werden, damit keine unverhiltnisméfiigen,
gegen den Grundsatz der leistungsfihigkeitsgerechten Besteuerung ver-
stoflenden Wirkungen eintreten.

Wer die Vermdogensteuer reaktivieren mochte, muss das im Bewusstsein
tun, dass er prinzipiell alle Vermdgensarten besteuern muss und die Ver-
schonung oder Sonderbehandlung von Produktivvermégen oder sozial
oder okologisch niitzlich ausgerichteten Vermogen besonderer Rechtferti-
gungen bediirfen, die gegebenenfalls vom Bundesverfassungsgericht streng
gleichheitsrechtlich gepriift werden. Hier hat die insoweit dhnliche Erb-
schaftsteuer gezeigt, vor welchen Schwierigkeiten der Gesetzgeber sich
dabei sehen wiirde. Man kann dem Gesetzgeber auf der Grundlage der
hier vorgelegten verfassungsrechtlichen Analyse nur raten, entweder von
der Vermoégensteuer abzusehen oder aber die Vermdgensteuer mit dem
Einkommensteuersystem und der Realbesteuerung so zu harmonisieren,
dass die Gesamtsteuerbelastung nicht substanziell erh6ht wird und dadurch
erhebliche negative Effekte auf die wiinschenswerte private Vermogensbil-
dung, auf gewerbliche und berufliche Freiheitsentfaltung sowie auf Kapital-
bildung und Investitionen in Deutschland verhindert werden.

82

hittps://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54. - EE—



https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Literaturverzeichnis

Ackermann, Ulrike/Schmidt, Hans Jorg (Hrsg.), John Stuart Mill. Ausgewahlte Werke.
Band 3. Freiheit, Fortschritt und die Aufgaben des Staates. Teil 1. Individuum, Moral
und Gesellschaft, Verlag Murmann, 2014.

Bach, Stefan/Thiemann, Andreas, Hohes Aufkommenspotenzial bei Wiedererhebung
der Vermégensteuer, DIW 2016, S. 79 ff.

Bartels, Henning, Uberblick iber den Lastenausgleich, Beitrag auf der Konferenz
~Kriegsfolgenarchivgut® in Bayreuth, 14.10.2019, abrufbar unter: https://www.bun
desarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-pl-bartels
html.

Biuml, Sven O./Gageur, Patrick, Die geplante Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkiinfte,
FR 2006, 213ff.

Beckert, Jens, Neid oder soziale Gerechtigkeit? Die gesellschaftliche Umkampftheit der
Erbschaftssteuer, APuZ 2017, S. 23 ff.

Ders., Unverdientes Verméogen: Soziologie des Erbrechts, Campus Verlag 2004.

Bethge, Herbert, Der Grundrechtseingriff, in: VVDStRL 57, Verlag de Gruyter Berlin,
1998, S. 7 ff.

Blotevogel, Robert/Imamoglu, Eslem/Moriyama, Kenji/Sarr, Babacar, Measuring Inco-
me Inequality and Implications for Economic Transmission Channels, IWF Working
Paper 2020, WP/20/164.

Boéhle, Fritz/Stadelbacher, Stephanie, Soziale Ordnung durch Selbstorganisation und
Grenzen der Rationalisierung des Handelns — Zur Notwendigkeit und Moglichkeit
einer Erweiterung kognitiver Handlungsorientierungen in der reflexiven Moderne,
in: Fritz Bohle/Werner Schneider (Hrsg.), Subjekt - Handeln - Institution, Verlag
Velbriick Wissenschaft, 2016, S. 357 ff.

Braunschweig, Christoph/Pichler, Bernhard, Die Kreditgeldwirtschaft. Hintergriinde
und Irrtiimer von Geld- und Finanzwirtschaft, Verlag Springer Gabler, 2. Aufl. 2021.

Brunner, Johann K., Vermogensbesteuerung: die okonomische Sicht, in: Helmut
P. Gaisbauer/Otto Neumaier/Gottfried Schweiger/Clemens Sedmak (Hrsg.), Erb-
schaftssteuer im Kontext, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013, S. 143 ff.

Chamley, Christophe, Optimal taxation of capital income in general equilibrium with
infinite lives, Econometrica 54 (May, 1986), S. 607 ff.

Chu, CY. Cyrus/Wang, Yi-Ting, Gini coefficient versus top income shares — Pattern
change differences, Economics Letters, Elsevier, vol. 201(C).

Crezelius, Georg, Erbschaftssteuerrecht und Erbschaftssteuerpolitik, in: Joachim Lang
(Hrsg.), Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion, Festschrift fir Klaus Tipke zum
70. Geburtstag, 1995, S. 403 ff.

83

https://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54. -



https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-p1-bartels.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-p1-bartels.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-p1-bartels.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-p1-bartels.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-p1-bartels.html
https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-p1-bartels.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-p1-bartels.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-p1-bartels.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-p1-bartels.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Publikationen/Aufsaetze/kriegsfolgenarchivgut-p1-bartels.html

Literaturverzeichnis

Depenheuer, Otto, Verfassungsfragen einer einmaligen Vermdgensabgabe nach Art.106
Abs.1 Nr.5 GG, in: derselbe (Hrsg.), Staatssanierung durch Enteignung? Legitima-
tion und Grenzen staatlichen Zugriffs auf das Vermdgen seiner Biirger, Springer
Verlag, 2014, S. 871t.

Ders., Der Mieter als Eigentiimer?, NJW 1993, S. 2561 ff.

Di Fabio, Udo, Corona Bilanz. Lehrstunde der Demokratie, Verlag C.H.Beck, 2021.
Ders., Metamorphosen der Zurechnung, JZ 2020, S.1073 ff.

Ders., Schwankender Westen, Verlag C.H. Beck, 2015.

Ders., Information als hoheitliches Gestaltungsmittel, JuS 1997, S. 11f.

Diirig, Giinter/Herzog, Roman/Scholz, Rupert (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz,
Verlag C.H.Beck, Werkstand: 101. EL Mai 2023.

Erler, Manuel, Preisblasen auf Biiroimmobilienmirkten — Eine empirische Betrachtung
deutscher A- und B-Stadte, IWM-Paper, No. 1, 2017.

Fischer-Lescano, Andreas, Natur als Rechtsperson. Konstellationen der Stellvertretung
im Recht, ZUR 2018, S. 205 ff.

Forsthoff, Ernst, Eigentumsschutz offentlich-rechtlicher Rechtsstellungen, NJW 1955,
S. 1249 ff.

Ders. Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates. Die auswirtige Gewalt der Bundes-
republik, in: VVDStRL 12, Verlag de Gruyter Berlin, 1954, S. 8 ff.

Fuest, Clemens, Zur Debatte iiber die Einfithrung einer Nettovermdgensteuer in
Deutschland, Stiftung Familienunternehmen, 2021

Gruber, Malte-Christian, Mensch oder Maschine: Zur Humanitit des Rechts nach dem
Ende des Menschen, in: Andreas Funke/Klaus Ulrich Schmolke (Hrsg.), Menschen-
bilder im Recht, Verlag Mohr Siebeck, 2019, S. 43 ff.

Hansson, Asa, The Wealth Tax and Entrepreneurial Activity, in: The Journal of En-
trepreneurship 17 (2008), S. 139 ff.

Haraway, Donna, Situated Knowledge. The Science Question in Feminism and the
Privilege of Partial Perspectives, Feminist Studies, Vol. 14 (1988), S. 575 ff.

Kahl, Wolfgang/Waldhoff, Christian/Walter, Christian (Hrsg.), Bonner Kommentar zum
Grundgesetz, Verlag C.F. Miiller, Stand 2021.

Kersten, Jens, Die Rechte der Natur und die Verfassungsfrage des Anthropozin, in: Jens
Soentgen/Ulrich M. Gassner/Julia von Hayek/Alexandra Manzei (Hrsg.), Umwelt
und Gesundheit, Nomos Verlag, 2020, S. 87 ff.

Kirchhof, Gregor, Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Vermdgensteuer, FR 2021,
S. 517 ft.

Ders., Vermégensabgaben aus verfassungsrechtlicher Sicht — grundrechtliche, rechts-
staatliche und finanzverfassungsrechtliche Grenzen der Vermogensbesteuerung,
StuW 2011, S. 189 ff.

Kirchhof, Paul, Deutschland im Schuldensog - der Weg vom Biirgen zuriick zum
Biirger, Verlag C.H.Beck, 2012.

Kube, Hanno, Verfassungsrechtliche Grenzen kumulierter Steuerlasten, Rechtsgutach-
ten erstellt fiir die Friedrich-Naumann-Stiftung fiir die Freiheit, 2020.

84

hittps://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54. - EE—



https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Literaturverzeichnis

Ders., Verfassungs- und Vollzugsfragen einer Vermdgensteuer, Rechtsgutachten erstellt
im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH, 2013.

Latour, Bruno, Das Parlament der Dinge. Fiir eine politische Okologie, Suhrkamp
Taschenbuch Verlag, 4. Aufl. 2018.

Ders., Kampf um Gaia. Acht Vortrége iiber das neue Klimaregime, Suhrkamp Taschen-
buch Verlag, 2017.

Lenz, Sarah, Ethische Geldinstitute, Springer 2019.

Loick, Daniel, ,Moment anstatt Grund®. Zur institutionellen Gestalt der Gegenrechte,
in: Andreas Fischer-Lescano/Hannah Franzki/Johan Horst (Hrsg.), Gegenrechte.
Recht jenseits des Subjekts, Verlag Mohr Siebeck, 2018, S. 325 ff.

Luhmann, Niklas, Das Recht der Gesellschaft, 1993.

Mainzer, Klaus, Leben als Maschine? Von der Systembiologie zu Robotik und Kiinstli-
chen Intelligenz, mentis Verlag, 2010.

Moll, Bruno, Zur Geschichte der Vermdgensteuern, Verlag Duncker & Humblot, 1911.

Nagel, Alexander-Kenneth, Corona und andere Weltuntergénge. Apokalyptische Kri-
senhermeneutik in der modernen Gesellschaft, transcript Verlag, 2021.

Niehues, Judith/Kolev, Galina, Ungleichheit und Wirtschaftswachstum - ein nicht-li-
nearer Zusammenhang, in: Till van Treeck et al., Wie gerecht ist die Welt? - Soziale
Ungleichheit und Wirtschaftswachstum, ifo Schnelldienst, 15/2018, S. 6 ff.

Otsch, Rainald/Troost, Axel, Reichtum riickverteilen. Plidoyer fiir die Wiedererhebung
der Vermaégensteuer mit progressivem Tarif, Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2020.

Papathanasiou, Konstantina, Eigenverantwortung, Neuronensteuerung oder Habitus?
Der homo autonomus et inspiratus als strafrechtliches Menschenbild, in: Andreas
Funke/Klaus Ulrich Schmolke (Hrsg.), Menschenbilder im Recht, Verlag Mohr Sie-
beck, 2019, S. 151 ff.

Papier, Hans-Jiirgen, Die Beeintrachtigung der Eigentums- und Berufsfreiheit durch
Steuern vom Einkommen und Vermdgen, Der Staat 11 (1972), S. 483 ft.

Peichl, Andreas/Stockli, Marc, Ungleichheit und Umverteilung in Deutschland: Trends
und Handlungsoptionen, in: Till van Treeck et al., Wie gerecht ist die Welt? — Soziale
Ungleichheit und Wirtschaftswachstum, ifo Schnelldienst, 15/2018, S. 18 ff.

Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard University Press, Revised Edition, 1999.

Rousseau, Jean-Jacques, Diskurs iiber die Ungleichheit. Discours sur l'inégalité, Kriti-
sche Ausgabe des integralen Textes, Verlag UTB, 7. Aufl. 2019.

Schemmel, Lothar, Verfassungsfragen einer Vermoégensabgabe, Karl-Brauer-Institut des
Bundes der Steuerzahler, Sonderinformation 37,1999, S. 1{f.

Schorkopf, Frank, Finanzkrisen als Herausforderung der Rechtsetzung, in: VVDStRL 71,
Verlag de Gruyter Berlin, 2012, S. 183 ff.

Schwarz, Frank-Michael, Wiedereinfithrung der Vermégensteuer. Verfassungsrechtliche
Bindungen fiir den Gesetzgeber, Relevanz und Gestaltungsspielrdume fiir Familien-
unternehmen, Nomos, 2017.

Seher, Gerhard, Intelligente Agenten als ,,Personen” im Strafrecht, in: Sabine Gless/Kurt
Seelmann (Hrsg.), Intelligente Agenten und das Recht - Verantwortungszuschrei-
bung in Antike und Moderne, Nomos Verlag, 2017, S. 45 ff.

85

https://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54. -



https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Literaturverzeichnis

Sloterdijk, Peter, Das Anthropozin, ein Prozess — Zustand am Rande der Erd-Ge-
schichte?, in: Jurgen Rennen/Bernd Scherer (Hrsg.), Das Anthropozin. Zum Stand
der Dinge, Matthes & Seitz Verlag Berlin, 2015, S. 25 ff.

Starke, Christian Paul, Die Lehre vom mittelbar-faktischen Grundrechtseingriff im
Spiegel der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, DVBL. 2018,
S. 1469 ff.

Steinbach, Armin, The lender of last resort in the eurozone, in: Common Market Law
Review Vol. 53 (2016), S. 361 ff.

Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band IV/1, Die einzel-
nen Grundrechte, Verlag C.H.Beck, 2006.

Stucki, Saskia, Grundrechte fiir Tiere: Eine Kritik des geltenden Tierschutzrechts und
rechtstheoretische Grundlegung von Tierrechten im Rahmen einer Neupositionie-
rung des Tieres als Rechtssubjekt, Nomos Verlag, 2016.

Tipke, Klaus, Die Steuerrechtsordnung, Verlag Dr. Otto Schmidt Koln, Bd. 2, 2. Aufl.
2003.

Ders., Die Steuerrechtsordnung, Verlag Dr. Otto Schmidt Koln, Bd. 1, 1. Aufl. 1993.

Ders., Die Steuerrechtsordnung, Verlag Dr. Otto Schmidt Koln, Bd. 2, 1. Aufl. 1993.

Thiele, Alexander, Der grundgesetzliche Rahmen fiir die Wiedereinfithrung einer Ver-
mégensteuer. Kurzgutachten, Hans-Bockler-Stiftung, 2023.

Vieten, Nikolaus, Die verfassungsrechtliche Zuléssigkeit der Wiedereinfithrung einer
Vermogensteuer, Verlag Peter Lang, 2005.

Voigt, Matthias, Vermogensabgabe, Lastenausgleich, COVID-19-Pandemie - was ver-
bindet sie?, DOV 2020, S. 1100 ff.

Volkmann, Uwe, Der alltigliche Ausnahmezustand oder: Not kennt viele Gebote, Mer-
kur 2008, Nr. 708, S. 369 ff.

von der Pfordten, Dietmar, Rechtsethik, Verlag C.H.Beck, 2. Aufl. 2011.

Wagner, Wolf, Verelendungstheorie - die hilflose Kapitalismuskritik, Fischer-Taschen-
buch- Verlag, 1976.

Weber-Diirler, Beatrice, Der Grundrechtseingriff. Offentlich-rechtliche Rahmenbedin-
gungen einer Informationsordnung, in: VVDStRL 57, Verlag de Gruyter Berlin, 1998,
S.571t.

Weisflog, Walter E., Steuergerechtigkeit in Grofibritannien, in: Joachim Lang (Hrsg.),
Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion, Festschrift fiir Klaus Tipke zum 70. Ge-
burtstag, Verlag Dr. Otto Schmidt Koln, 1995, S. 537 ff.

Wembheuer, Felix, Vorwort: Chinas Reform und Offnung im globalen Kontext, in:
Jahrbuch fiir Historische Kommunismusforschung 2020, S. 1£f.

Wieland, Joachim, Vermogensabgaben im Sinne von Art.106 Abs.1 Nr.5 GG, Rechts-
gutachten erstellt im Auftrag der Hans-Bockler-Stiftung und der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di), 2012.

Ders., Rechtliche Rahmenbedingungen fiir eine Wiedereinfithrung der Vermogensteu-
er, Rechtsgutachten erstattet fiir ver.di, 2003.

86

hittps://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54. - EE—



https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Uber den Herausgeber: Die Stiftung Familienunternehmen

Die gemeinniitzige Stiftung Familienunternehmen ist der bedeutendste
Forderer wissenschaftlicher Forschung zum Thema Familienunternehmen.
Sie ist Ansprechpartner fiir Politik und Medien in wirtschaftspolitischen,
rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen. Die 2002 gegriindete Stiftung
wird mittlerweile getragen von tiber 500 Firmen aus dem Kreis der grofie-
ren deutschen Familienunternehmen.

Das vorliegende Buch ,Verfassungsrechtliche Zuléssigkeit von Vermdgen-
steuern und Vermdogensabgaben® ist eine aktualisierte Fassung der 2022 von
der Stiftung Familienunternehmen herausgegebenen gleichnamigen Studie
von Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio (ISBN: 978-3-948850-11-1).

(D | Stiftung
(D[ ED) Familienunternehmen

Stiftung Familienunternehmen
Prinzregentenstrafle 50

80538 Miinchen

Telefon: +49 (0) 89 / 12 76 400 02
Telefax: +49 (0) 89 / 12 76 400 089
E-Mail: info@familienunternehmen.de
www.familienunternehmen.de

87

https://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54. -


https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

hittps://dol.org/10.5771/9783748919377 - am 20.01.2026, 21:07:54.



https://doi.org/10.5771/9783748919377
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Cover
	A. Einleitung
	I. Vermögensteuer im ideologischen Kraftfeld
	II. Untersuchungsgegenstand und Aktualität des Themas
	1. Ziel der Untersuchung
	2. Aktuelle Lage

	III. Verfassungsrechtliche Fragestellungen

	B. Die Entwicklung der Vermögensteuer in Deutschland
	I. Die Zeit vor Geltung des Grundgesetzes
	II. Soforthilfe und Lastenausgleich seit 1949
	III. Vermögensteuerbeschluss vom 22. Juni 1995
	1. Gegenstand und Aktualität
	2. Ertrag und Substanz: Was schützt die Eigentumsgarantie?
	3. Kritik am Vermögensteuerbeschluss
	4. Rückkehr zur Erdrosselungsmetapher?
	5. Teleologische Reduktion einer mit Art. 14 GG vereinbaren laufenden Vermögensteuer

	IV. Praktische Konsequenzen

	C. Steuergerechtigkeit als Verfassungsprinzip
	I. Allgemeine Steuerrechtfertigung: Die Beziehung rechtlicher und ethischer Diskurse
	II. Klassische Gerechtigkeitsargumente für und wider Einkommen- und Vermögensteuern
	III. Chancengerechte Lebensverhältnisse durch Vermögensumverteilung?
	IV. Die Matrixabhängigkeit von Gerechtigkeitsurteilen
	V. Verfassungsgebote der Steuergerechtigkeit als Ausdruck des Systems personaler Selbstverantwortung in einer privatrechtlichen Wirtschaftsordnung

	D. Verfassungsrechtliche Grundsätze der Besteuerung
	I. Realitätsprinzip bei der Veranlagung
	II. Leistungsgerechtigkeit
	1. Leistungsfähigkeit aus der Perspektive des Steuerschuldners
	2. Spezifische Leistungsgerechtigkeit einer Vermögensteuer
	3. Diskrepanzen in der Wertbemessung des Vermögensgegenstandes und der Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners
	4. Leistungsgerechtigkeit von Sollertragsteuern?
	5. Besonderheiten bei Wohneigentum und anderem Immobilienvermögen
	6. Komplexität leistungsgerechter Vermögenserfassung und angemessener Wertfortschreibung

	III. Gleichheitssatz und Folgerichtigkeit
	1. Gleichheitssatz im Steuerrecht: Probleme der Differenzierung von Vermögen
	2. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Dezember 2021 – 2 BvL 1/13
	3. Folgerichtigkeit

	IV. Weitere grundrechtliche Maßgaben: Das Prinzip freiheitsgerechter Besteuerung
	1. Eigentumsschutz und Enteignungsverbot: Verbot konfiskatorischer Besteuerung und Erhaltung der Privatnützigkeit
	2. Indirekte Freiheitseinschränkung durch Vermögensbesteuerung
	3. Intertemporale Allokation des Konsums als Ausdruck personell nachhaltiger Selbstbestimmung
	4. Freiheitsschutz für Berufs- und Gewerbefreiheit
	5. Kumulative Auswirkungen einer additiv angelegten Vermögensteuer


	E. Vermögensabgabe als Notmaßnahme
	I. Pläne einer einmaligen Vermögensabgabe
	II. Der Ausnahmecharakter einer einmaligen Vermögensabgabe
	III. Die Ausnahmelage als Tatbestandsvoraussetzung der einmaligen Vermögensabgabe

	F. Ergebnis
	Literaturverzeichnis
	Über den Herausgeber: Die Stiftung Familienunternehmen

